
 

 
CE/BA/Anhang/de 1 

ANHANG I 

 

 

ZOLLZUGESTÄNDNISSE VON BOSNIEN UND HERZEGOWINA  

FÜR GEWERBLICHE ERZEUGNISSE MIT URSPRUNG IN DER GEMEINSCHAFT 
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CE/BA/Anhang/de 2 

ANHANG Ia 

 

 

ZOLLZUGESTÄNDNISSE VON BOSNIEN UND HERZEGOWINA  

FÜR GEWERBLICHE ERZEUGNISSE MIT URSPRUNG IN DER GEMEINSCHAFT 

(Artikel 21) 

 

Die Zölle werden wie folgt gesenkt: 

 

a) am Tag des Inkrafttretens des Abkommens wird der Einfuhrzollsatz auf 50 v. H. des 

Ausgangszollsatzes gesenkt; 

 

b) am 1. Januar des ersten Jahres nach Inkrafttreten des Abkommens werden die 

verbleibenden Einfuhrzölle beseitigt. 

KN-Code Warenbezeichnung 

2501 00 Salz (einschließlich präpariertes Speisesalz und denaturiertes Salz) und reines 
Natriumchlorid, auch in wässriger Lösung oder mit Zusatz von Rieselhilfen (Antibackmittel 
oder Fluidifiantien); Meerwasser: 

2501 00 10 − Meerwasser und Salinen-Mutterlauge 

 − Salz (einschließlich präpariertes Speisesalz und denaturiertes Salz) und reines 
Natriumchlorid, auch in wässriger Lösung oder mit Zusatz von Rieselhilfen (Antibackmittel 
oder Fluidifiantien): 

 − − anderes: 

 − − − anderes: 

2501 00 99 − − − − anderes 
2508 Anderer Ton und Lehm (ausgenommen geblähter Ton der Position 6806), Andalusit, Cyanit, 

Sillimanit, auch gebrannt; Mullit; Schamotte-Körnungen und Ton-Dinasmassen: 
2508 70 00 − Schamotte-Körnungen und Ton-Dinasmassen 
2511 Natürliches Bariumsulfat (Baryt); natürliches Bariumcarbonat (Witherit), auch gebrannt, 

ausgenommen Bariumoxid der Position 2816: 
2511 20 00 − natürliches Bariumcarbonat (Witherit), auch gebrannt 
2522 Luftkalk, auch gelöscht, und hydraulischer Kalk, ausgenommen reines Calciumoxid und 

Calciumhydroxid der Position 2825 
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KN-Code Warenbezeichnung 

2523 Zement (einschließlich Zementklinker), auch gefärbt: 
2523 10 00 − Zementklinker 

 − Portlandzement: 

2523 21 00 − − weißer Zement, auch künstlich gefärbt 
2523 29 00 − − anderer: 
ex 2523 29 00 − − − ausgenommen Zement von der für das Zementieren von Erdöl- und Erdgasbohrlöchern 

verwendeten Art 
2524 Asbest: 
2524 10 00 − Krokydolith 
2524 90 00 − anderer: 
ex 2524 90 00 − − Asbest in Form von Fasern, Flocken oder Pulver 

2702 Braunkohle, auch agglomeriert, ausgenommen Gagat (Jett) 
2711 Erdgas und andere gasförmige Kohlenwasserstoffe: 

 − verflüssigt: 

2711 11 00 − − Erdgas 
2711 12 − − Propan 
2711 13 − − Butane 
2711 19 00 − − andere 
2801 Fluor, Chlor, Brom und Iod: 
2801 10 00 − Chlor 
2801 20 00 − Iod 
2804 Wasserstoff, Edelgase und andere Nichtmetalle: 
2804 10 00 − Wasserstoff 

 − Edelgase: 

2804 29 − − andere 
2804 30 00 − Stickstoff 
2804 40 00 − Sauerstoff 

 − Silicium: 

2804 69 00 − − anderes 
2804 90 00 − Selen 
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KN-Code Warenbezeichnung 

2807 00 Schwefelsäure; Oleum: 
2807 00 90 − Oleum 
2808 00 00 Salpetersäure; Nitriersäuren 
2809 Diphosphorpentaoxid; Phosphorsäure; Polyphosphorsäuren, auch chemisch nicht einheitlich: 
2809 10 00 − Diphosphorpentaoxid 
2809 20 00 − Phosphorsäure und Polyphosphorsäuren: 
ex 2809 20 00 − − Metaphosphorsäuren 
2811 Andere anorganische Säuren und andere anorganische Sauerstoffverbindungen der 

Nichtmetalle: 

 – andere anorganische Säuren: 

2811 19 − − andere: 
2811 19 10 − − − Hydrogenbromid (Bromwasserstoffsäure) 
2811 19 20 − − − Hydrogencyanid (Cyanwasserstoffsäure) (Blausäure) 
2811 19 80 − − − andere: 
ex 2811 19 80 − − − − ausgenommen Arsensäure 

 − andere anorganische Sauerstoffverbindungen der Nichtmetalle: 

2811 21 00 − − Kohlenstoffdioxid 
2811 29 − − andere 
2812 Halogenide und Halogenoxide der Nichtmetalle 
2813 Sulfide der Nichtmetalle; handelsübliches Phosphortrisulfid: 
2813 90 − andere 
2814 Ammoniak, wasserfrei oder in wässriger Lösung 
2815 Natriumhydroxid (Ätznatron); Kaliumhydroxid (Ätzkali); Peroxide des Natriums oder des 

Kaliums: 
2815 20 − Kaliumhydroxid (Ätzkali) 
2815 30 00 − Natrium- oder Kaliumperoxid 
2816 Magnesiumhydroxid und -peroxid; Oxide, Hydroxide und Peroxide des Strontiums oder des 

Bariums: 
2816 40 00 − Strontium- und Bariumoxid, -hydroxid und -peroxid 
2819 Chromoxide und -hydroxide 
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KN-Code Warenbezeichnung 

2820 Manganoxide 
2821 Eisenoxide und -hydroxide; Farberden mit einem Gehalt an gebundenem Eisen von 70 GHT 

oder mehr, berechnet als Fe2O3: 
2821 20 00 − Farberden 
2822 00 00 Cobaltoxide und -hydroxide; handelsübliche Cobaltoxide 
2824 Bleioxide; Mennige und Orangemennige 
2825 Hydrazin und Hydroxylamin und ihre anorganischen Salze; andere anorganische Basen; 

andere anorganische Basen; andere Metalloxide, -hydroxide und -peroxide: 
2825 20 00 − Lithiumoxid und -hydroxid 
2825 30 00 − Vanadiumoxide und -hydroxide 
2825 40 00 − Nickeloxide und -hydroxide 
2825 50 00 – Kupferoxide und -hydroxide 
2825 60 00 − Germaniumoxide und Zirconiumdioxid 
2825 70 00 − Molybdänoxide und -hydroxide 
2825 80 00 – Antimonoxide 
2826 Fluoride; Fluorosilicate, Fluoroaluminate und andere komplexe Fluorosalze: 

 − Fluoride: 

2826 12 00 − − des Aluminiums 
2826 30 00 − Natriumhexafluoroaluminat (synthetischer Kryolith) 
2826 90 − andere: 
2826 90 80 − − andere: 
ex 2826 90 80 − − − Fluorosilicate, ausgenommen Natrium- oder Kaliumfluorosilicate 
2827 Chloride, Chloridoxide und Chloridhydroxide; Bromide und Bromidoxide; Iodide und 

Iodidoxide: 
2827 10 00 – Ammoniumchlorid 
2827 20 00 – Calciumchlorid 

 – andere Chloride: 

2827 31 00 − − des Magnesiums 
2827 32 00 − − des Aluminiums 
2827 39 − − andere: 
2827 39 10 − − − des Zinns 
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KN-Code Warenbezeichnung 

2827 39 85 − − − andere 

 – Chloridoxide und Chloridhydroxide: 

2827 41 00 − − des Kupfers 
2827 49 − − andere 

 − Bromide und Bromidoxide: 

2827 51 00 − − Bromide des Natriums oder des Kaliums 
2827 59 00 − − andere 
2827 60 00 – Iodide und Iodidoxide: 
ex 2827 60 00 − − ausgenommen Kaliumiodid 
2828 Hypochlorite; handelsübliches Calciumhypochlorit; Chlorite; Hypobromite: 
2828 90 00 − andere 
2829 Chlorate und Perchlorate; Bromate und Perbromate; Iodate und Periodate 
2830 Sulfide; Polysulfide, auch chemisch nicht einheitlich: 
2830 90 − andere 
2831 Dithionite und Sulfoxylate: 
2831 90 00 − andere 
2832 Sulfite; Thiosulfate 
2833 Sulfate; Alaune; Peroxosulfate (Persulfate): 

 – Natriumsulfate: 

2833 19 00 − − andere 

 – andere Sulfate: 

2833 21 00 − − des Magnesiums 
2833 22 00 − − des Aluminiums 
2833 24 00 − − des Nickels 
2833 25 00 − − des Kupfers 
2833 29 − − andere: 
2833 29 20 − − − des Cadmiums, des Chroms, des Zinks 
2833 29 30 − − − des Cobalts, des Titans: 
ex 2833 29 30 − − − − des Titans 
2833 29 60 − − − des Bleis 
2833 29 90 − − − andere: 
ex 2833 29 90 − − − − ausgenommen des Zinns und des Mangans 
2833 30 00 – Alaune 
2833 40 00 – Peroxosulfate (Persulfate) 
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KN-Code Warenbezeichnung 

2834 Nitrite; Nitrate: 
2834 10 00 – Nitrite 
2835 Phosphinate (Hypophosphite), Phosphonate (Phosphite) und Phosphate; Polyphosphate, auch 

chemisch nicht einheitlich: 
2835 10 00 − Phosphinate (Hypophosphite) und Phosphonate (Phosphite) 

 – Phosphate: 

2835 22 00 − − Mononatriumdihydrogenphosphat oder Dinatriumhydrogenphosphat 
2835 24 00 − − des Kaliums 
2835 26 − − andere Calciumphosphate 
2835 29 − − andere 

 – Polyphosphate: 

2835 39 00 − − andere 
2836 Carbonate; Peroxocarbonate (Percarbonate); handelsübliches Ammoniumcarbonat, 

Ammoniumcarbamat enthaltend: 

 − andere: 

2836 92 00 − − Strontiumcarbonat 
2837 Cyanide, Cyanidoxide und komplexe Cyanide: 

 − Cyanide und Cyanidoxide: 

2837 19 00 − − andere 
2839 Silicate; handelsübliche Silicate der Alkalimetalle: 
2839 90 − andere: 
2839 90 90 − − andere: 
ex 2839 90 90 − − − des Bleis 
2841 Salze der Säuren der Metalloxide oder Metallperoxide: 

 − Manganite, Manganate und Permanganate: 

2841 69 00 − − andere 
2841 80 00 − Wolframate 
2841 90 − andere: 

2841 90 85 − − andere: 

ex 2841 90 85 − − − Aluminate 
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KN-Code Warenbezeichnung 

2843 Edelmetalle in kolloidem Zustand; anorganische oder organische Verbindungen der 
Edelmetalle, auch chemisch nicht einheitlich; Edelmetallamalgame: 

 − Silberverbindungen: 

2843 21 00 − − Silbernitrat 
2843 29 00 − − andere 
2843 30 00 − Goldverbindungen 
2843 90 − andere Verbindungen; Amalgame 
2844 Radioaktive chemische Elemente und radioaktive Isotope (einschließlich der spaltbaren und 

brütbaren chemischen Elemente oder Isotope) und ihre Verbindungen; Mischungen und 
Rückstände, die diese Erzeugnisse enthalten 

2845 Isotope (ausgenommen Isotope der Position 2844); anorganische oder organische 
Verbindungen dieser Isotope, auch chemisch nicht einheitlich 

2846 Anorganische oder organische Verbindungen der Seltenerdmetalle, des Yttriums oder des 
Scandiums oder der Mischungen dieser Metalle 

2848 00 00 Phosphide, auch chemisch nicht einheitlich, ausgenommen Ferrophosphor 
2849 Carbide, auch chemisch nicht einheitlich: 
2849 90 − andere 
2850 00 Hydride, Nitride, Azide, Silicide und Boride, auch chemisch nicht einheitlich, ausgenommen 

Verbindungen, die zugleich Carbide der Position 2849 sind 
2852 00 00 Anorganische oder organische Verbindungen von Quecksilber, ausgenommen Amalgame: 
ex 2852 00 00 − Fulminate oder Cyanide 
2853 00 Andere anorganische Verbindungen (einschließlich destilliertes Wasser, 

Leitfähigkeitswasser oder Wasser von gleicher Reinheit); flüssige Luft (einschließlich von 
Edelgasen befreite flüssige Luft); Pressluft; Amalgame von anderen Metallen als 
Edelmetallen 

2903 Halogenderivate der Kohlenwasserstoffe: 

 − gesättigte Chlorderivate der acyclischen Kohlenwasserstoffe: 

2903 11 00 − − Chlormethan (Methylchlorid) und Chlorethan (Ethylchlorid) 
2903 13 00 − − Chloroform (Trichlormethan) 
2903 19 − − andere: 
2903 19 10 − − − 1,1,1-Trichlorethan (Methylchloroform) 

 − ungesättigte Chlorderivate der acyclischen Kohlenwasserstoffe: 

2903 29 00 − − andere 

 − Fluor-, Brom- oder Iodderivate der acyclischen Kohlenwasserstoffe: 
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KN-Code Warenbezeichnung 

2903 31 00 − − Ethylendibromid (ISO) (1,2-Dibromethan) 
2903 39 − − andere 

 − Halogenderivate der acyclischen Kohlenwasserstoffe mit zwei oder mehr verschiedenen 
Halogenen: 

2903 52 00 − − Aldrin (ISO), Chlordan (ISO) und Heptachlor (ISO) 
2903 59 − − andere 
2904 Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate der Kohlenwasserstoffe, auch halogeniert: 
2904 10 00 − nur Sulfogruppen enthaltende Derivate, ihre Salze und ihre Ethylester 
2904 20 00 − nur Nitro- oder nur Nitrosogruppen enthaltende Derivate: 
ex 2904 20 00 − − ausgenommen 1,2,3-Propantrioltrinitrat 
2904 90 − andere 
2905 Acyclische Alkohole, ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate: 

 − einwertige gesättigte Alkohole: 

2905 11 00 − − Methanol (Methylalkohol) 

 − einwertige ungesättigte Alkohole: 

2905 29 − − andere 

 − Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate der acyclischen Alkohole: 

2905 51 00 − − Ethchlorvynol (INN) 
2905 59 − − andere 
2906 Cyclische Alkohole, ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate: 

 − alicyclische: 

2906 13 − − Sterine und Inosite: 
2906 13 10 − − − Sterine: 
ex 2906 13 10 − − − − Cholesterin 

 − aromatische: 

2906 29 00 − − andere: 
ex 2906 29 00 − − − Cinamylalkohol 
2908 Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate der Phenole oder Phenolalkohole: 

 − andere: 

2908 99 − − andere: 
2908 99 90 − − − andere: 
ex 2908 99 90 − − − − ausgenommen Dinitroortocresole und andere Nitroderivate von Ethern 
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KN-Code Warenbezeichnung 

2909 Ether, Etheralkohole, Etherphenole, Etheralkoholphenole, Alkoholperoxide, Etherperoxide, 
Ketonperoxide (auch chemisch nicht einheitlich); ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder 
Nitrosoderivate: 

 − acyclische Ether und ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate: 

2909 19 00 − − andere 
2909 20 00 − alicyclische Ether und ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate 
2909 30 − aromatische Ether und ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate: 

 − − Bromderivative: 

2909 30 31 − − − Pentabromdiphenylether; 1,2,4,5-Tetrabrom-3,6-bis(pentabromphenoxy)benzol 
2909 30 35 − − − 1,2-Bis(2,4,6-tribromphenoxy)ethan, zum Herstellen von Acrylnitril-Butadien-Styrol 

(ABS) 
2909 30 38 − − − andere 
2909 30 90 − − andere 
2910 Epoxide, Epoxyalkohole, Epoxyphenole und Epoxyether mit dreigliedrigem Ring; ihre 

Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate: 
2910 40 00 − Dieldrin (ISO, INN) 
2910 90 00 − andere 
2911 00 00 Acetale und Halbacetale, auch mit anderen Sauerstoff-Funktionen, und ihre Halogen-, Sulfo-

, Nitro- oder Nitrosoderivate 
2912 Aldehyde, auch mit anderen Sauerstoff-Funktionen; cyclische Polymere der Aldehyde; 

Paraformaldehyd: 

 – acyclische Aldehyde ohne andere Sauerstoff-Funktionen: 

2912 11 00 − − Methanal (Formaldehyd) 
2915 Gesättigte acyclische einbasische Carbonsäuren und ihre Anhydride, Halogenide, Peroxide 

und Peroxysäuren; ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate: 

 – Essigsäure und ihre Salze; Essigsäureanhydrid: 

2915 29 00 − − andere 
2915 60 − Butansäuren, Pentansäuren, ihre Salze und Ester 
2915 70 − Palmitinsäure, Stearinsäure, ihre Salze und Ester: 
2915 70 15 − − Palmitinsäure 
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KN-Code Warenbezeichnung 

2917 Mehrbasische Carbonsäuren, ihre Anhydride, Halogenide, Peroxide und Peroxysäuren; ihre 
Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate: 

 − acyclische mehrbasische Carbonsäuren, ihre Anhydride, Halogenide, Peroxide, 
Peroxysäuren und ihre Derivate: 

2917 12 − − Adipinsäure, ihre Salze und Ester: 
2917 12 10 − − − Adipinsäure und ihre Salze 
2917 13 − − Azelainsäure, Sebacinsäure, ihre Salze und Ester 
2917 19 − − andere: 
2917 19 10 − − − Malonsäure, ihre Salze und Ester 
2917 20 00 − alicyclische mehrbasische Carbonsäuren, ihre Anhydride, Halogenide, Peroxide, 

Peroxysäuren und ihre Derivate 

 − aromatische mehrbasische Carbonsäuren, ihre Anhydride, Halogenide, Peroxide, 
Peroxysäuren und ihre Derivate: 

2917 34 − − andere Ester der Orthophthalsäure: 
2917 34 10 − − − Dibutylorthophthalate 
2920 Ester der anderen anorganischen Säuren der Nichtmetalle (ausgenommen Ester der 

Halogenwasserstoffsäuren) und ihre Salze; ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder 
Nitrosoderivate: 

2920 90 − andere: 
2920 90 10 − − Ester der Schwefelsäure und Ester der Kohlensäure, ihre Salze und ihre Halogen-, Sulfo-

, Nitro- oder Nitrosoderivate 
ex 2920 90 10 − − − Ester der Kohlensäure und ihre Derivate; Derivate von Estern der Schwefelsäure 
2920 90 85 − − andere: 
ex 2920 90 85 − − − Nitroglycerin; andere Ester der Kohlensäure und ihre Derivate; 

Pentaerithrityltetranitrat 
2921 Verbindungen mit Aminofunktion: 

 − aromatische Monoamine und ihre Derivate; Salze dieser Erzeugnisse: 

2921 41 00 − − Anilin und seine Salze: 
ex 2921 41 00 − − − Anilin 
2922 Amine mit Sauerstoff-Funktionen: 

 − Aminoalkohole, ausgenommen solche mit mehr als einer Art von Sauerstoff-Funktion, ihre 
Ether und Ester; Salze dieser Erzeugnisse: 

2922 11 00 − − Monoethanolamin und seine Salze: 
ex 2922 11 00 − − − Salze des Monoethanolamins 
2922 12 00 − − Diethanolamin und seine Salze: 
ex 2922 12 00 − − − Salze des Diethanolamins 
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KN-Code Warenbezeichnung 

2922 13 − − Triethanolamin und seine Salze: 
2922 13 90 − − − Salze des Triethanolamins 

 − Aminonaphthole und andere Aminophenole, ausgenommen solche mit mehr als einer Art 
von Sauerstoff-Funktion, ihre Ether und Ester; Salze dieser Erzeugnisse: 

2922 21 00 − − Aminohydroxynaphthalinsulfonsäuren und ihre Salze 
2922 29 00 − − andere: 

ex 2922 29 00 − − − Anisidine, Dianisidine, Phenetidine und ihre Salze 

 − Aminosäuren, ausgenommen solche mit mehr als einer Art von Sauerstoff-Funktion, ihre 
Ester; Salze dieser Erzeugnisse: 

2922 41 00 − − Lysin und seine Ester; Salze dieser Erzeugnisse 
2922 42 00 − − Glutaminsäure und ihre Salze: 
ex 2922 42 00 − − − ausgenommen Natriumglutamin 
2923 Quartäre Ammoniumsalze und -hydroxide; Lecithine und andere Phosphoaminolipoide, auch 

chemisch nicht einheitlich: 
2923 10 00 − Cholin und seine Salze: 
ex 2923 10 00 − − ausgenommen Cholinchlorid und Succinylcholiniodid 
2924 Verbindungen mit Carbonsäureamidfunktion; Verbindungen mit Kohlensäureamidfunktion: 

 − acyclische Amide (einschließlich acyclischer Carbamate) und ihre Derivate; Salze dieser 
Erzeugnisse: 

2924 19 00 − − andere: 
ex 2924 19 00 − − − Acetamid oder Asparagin und seine Salze 

 − cyclische Amide (einschließlich cyclischer Carbamate) und ihre Derivate; Salze dieser 
Erzeugnisse: 

2924 23 00 − − 2-Acetamidobenzoesäure (N-Acetylanthranilsäure) und ihre Salze 
2925 Verbindungen mit Carbonsäureimidfunktion (einschließlich Saccharin und seine Salze) oder 

Verbindungen mit Iminfunktion: 

 − Imide und ihre Derivate; Salze dieser Erzeugnisse: 

2925 12 00 − − Glutethimid (INN) 
2925 19 − − andere 
2926 Verbindungen mit Nitrilfunktion: 
2926 90 − andere: 
2926 90 20 − − Isophthalonitril 
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KN-Code Warenbezeichnung 

2930 Organische Thioverbindungen: 
2930 20 00 − Thiocarbamate und Dithiocarbamate 
2930 30 00 − Thiurammono-, -di- oder -tetrasulfide 
2930 90 − andere: 
2930 90 85 − − andere: 
ex 2930 90 85 − − − Thioamide (ausgenommen Thioharnstoff) und Thioether 
2933 Heterocyclische Verbindungen, nur mit Stickstoff als Heteroatom(e): 

 − Verbindungen, die einen nicht kondensierten Triazinring (auch hydriert) in der Struktur 
enthalten: 

2933 61 00 − − Melamin 
2933 69 − − andere: 
2933 69 10 − − − Atrazin (ISO); Propazin (ISO); Simazin (ISO); Hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin 

(Hexogen, Trimethylentrinitramin) 

 − Lactame: 

2933 72 00 − − Clobazam (INN) und Methyprylon (INN) 
2933 79 00 − − andere Lactame 
2938 Natürliche, auch synthetisch hergestellte Glykoside, ihre Salze, Ether, Ester und anderen 

Derivate: 
2938 90 − andere: 
2938 90 90 − − andere: 
ex 2938 90 90 − − − andere Sponine 
2939 Natürliche, auch synthetisch hergestellte pflanzliche Alkaloide, ihre Salze, Ether, Ester und 

anderen Derivate: 
2939 20 00 − Chinaalkaloide und ihre Derivate; Salze dieser Erzeugnisse 

 − andere: 

2939 91 − − Cocain, Ecgonin, Levometamfetamin, Metamfetamin (INN), Metamfetamin-Racemat; 
ihre Salze, Ester und anderen Derivate 

 − − − Cocain und seine Salze: 

2939 91 11 − − − − Cocain, roh 
2939 91 19 − − − − andere 
2939 91 90 − − − andere 
2939 99 00 − − andere: 
ex 2939 99 00 − − − ausgenommen Butylscopolamin und Capsaicin 
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KN-Code Warenbezeichnung 

2940 00 00 Chemisch reine Zucker, ausgenommen Saccharose, Lactose, Maltose, Glucose und Fructose 
(Lävulose); Zuckerether, Zuckeracetale und Zuckerester und ihre Salze, ausgenommen 
Erzeugnisse der Position 2937, 2938 oder 2939 

2941 Antibiotika: 
2941 10 − Penicilline und ihre Derivate mit Penicillansäurestruktur; Salze dieser Erzeugnisse: 
2941 10 10 − − Amoxicillin (INN) und seine Salze 
2941 10 20 − − Ampicillin (INN), Metampicillin (INN), Pivampicillin (INN) und ihre Salze 
3102 Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel: 

 – Ammoniumsulfat; Doppelsalze und Mischungen von Ammoniumsulfat und 
Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter): 

3102 29 00 − − andere 
3102 30 – Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter), auch in wässriger Lösung: 
3102 30 10 − − in wässriger Lösung 
3102 30 90 − − anderes: 
ex 3102 30 90 − − − ausgenommen Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) für Pulver und Sprengstoffe, porös 
3102 40 − Mischungen von Ammoniumnitrat (Ammonsalpeter) und Calciumcarbonat oder anderen 

nicht düngenden anorganischen Stoffen 
3102 50 − Natriumnitrat (Natronsalpeter): 
3102 50 10 − − natürliches Natriumnitrat (natürlicher Natronsalpeter) 
3102 50 90 − − anderes: 
ex 3102 50 90 − − − mit einem Stickstoffgehalt von mehr als 16,3 GHT 
3103 Mineralische oder chemische Phosphatdüngemittel: 
3103 10 − Superphosphate 
3103 90 00 − andere: 
ex 3103 90 00 − − ausgenommen Phosphate, mit Calcium angereichert 
3105 Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, 

Phosphor und Kalium enthaltend; andere Düngemittel; Erzeugnisse dieses Kapitels in 
Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von 10 kg oder 
weniger: 

3105 10 00 − Erzeugnisse dieses Kapitels in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit 
einem Rohgewicht von 10 kg oder weniger 

3105 20 − mineralische oder chemische Düngemittel, die drei düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor 
und Kalium enthaltend 
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3105 30 00 − Diammoniumhydrogenorthophosphat (Diammoniumphosphat) 

 − andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff 
und Phosphor enthaltend: 

3105 51 00 − − Nitrate und Phosphate enthaltend 
3105 59 00 − − andere 
3105 60 − mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Phosphor und 

Kalium enthaltend: 
3202 Synthetische organische Gerbstoffe; anorganische Gerbstoffe; Gerbstoffzubereitungen, auch 

natürliche Gerbstoffe enthaltend; Enzymzubereitungen zum Vorgerben: 
3202 90 00 − andere 
3205 00 00 Farblacke; Zubereitungen im Sinne der Anmerkung 3 zu diesem Kapitel auf der Grundlage 

von Farblacken 
3206 Andere Farbmittel; Zubereitungen im Sinne der Anmerkung 3 zu diesem Kapitel, 

ausgenommen solche der Position 3203, 3204 oder 3205; anorganische Erzeugnisse von der 
als Luminophore verwendeten Art, auch chemisch einheitlich: 

3206 20 00 − Pigmente und Zubereitungen auf der Grundlage von Chromverbindungen 

 – andere Farbmittel und andere Zubereitungen: 

3206 41 00 − − Ultramarin und seine Zubereitungen 
3206 42 00 − − Lithopone und andere Pigmente und Zubereitungen auf der Grundlage von Zinksulfid 
3206 49 − − andere: 
3206 49 30 − − − Pigmente und Zubereitungen auf der Grundlage von Cadmiumverbindungen 
3206 49 80 − − − andere: 
ex 3206 49 80 − − − − auf der Grundlage von Ruß; Zinkgrau  
3208 Anstrichfarben und Lacke auf der Grundlage von synthetischen Polymeren oder chemisch 

modifizierten natürlichen Polymeren, in einem nicht wässrigen Medium dispergiert oder 
gelöst; Lösungen im Sinne der Anmerkung 4 zu diesem Kapitel 

3209 Anstrichfarben und Lacke auf der Grundlage von synthetischen Polymeren oder chemisch 
modifizierten natürlichen Polymeren, in einem wässrigen Medium dispergiert oder gelöst 

3212 Pigmente (einschließlich Metallpulver und -flitter), in nicht wässrigen Medien dispergiert, 
flüssig oder pastenförmig, von der zum Herstellen von Anstrichfarben verwendeten Art; 
Prägefolien; Färbemittel und andere Farbmittel, in Formen oder Packungen für den 
Einzelverkauf: 

3212 90 − andere 
3213 Farben für Kunstmaler, für den Unterricht, für die Plakatmalerei, für Farbtönungen, zur 

Unterhaltung und ähnliche Farben, in Täfelchen, Tuben, Töpfchen, Fläschchen, Näpfchen 
oder ähnlichen Aufmachungen 
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3214 Glaserkitt, Harzzement und andere Kitte; Spachtelmassen für Anstreicherarbeiten; nicht 
feuerfeste Spachtel- und Verputzmassen für Fassaden, Innenwände, Fußböden, Decken und 
dergleichen: 

3214 10 − Glaserkitt, Harzzement und andere Kitte; Spachtelmassen für Anstreicherarbeiten 
3215 Druckfarben, Tinte und Tusche zum Schreiben oder Zeichnen und andere Tinten und 

Tuschen, auch konzentriert oder in fester Form: 
3215 90 − andere 
3303 00 Duftstoffe (Parfüms) und Duftwässer (Toilettewässer) 
3304 Zubereitete Schönheitsmittel oder Erzeugnisse zum Schminken und Zubereitungen zur 

Hautpflege (ausgenommen Arzneiwaren), einschließlich Sonnenschutz- und 
Bräunungsmittel; Zubereitungen zur Hand- oder Fußpflege 

3305 Zubereitete Haarbehandlungsmittel 
3306 Zubereitete Zahn- und Mundpflegemittel, einschließlich Haftpuder und -pasten für 

Zahnprothesen; Garne zum Reinigen der Zahnzwischenräume (Zahnseide), in 
Aufmachungen für den Einzelverkauf: 

3306 20 00 − Garne zum Reinigen der Zahnzwischenräume (Zahnseide) 
3306 90 00 − andere 
3307 Zubereitete Rasiermittel (einschließlich Vor- und Nachbehandlungsmittel), 

Körperdesodorierungsmittel, zubereitete Badezusätze, Haarentfernungsmittel und andere 
zubereitete Riech-, Körperpflege- oder Schönheitsmittel, anderweit weder genannt noch 
inbegriffen; zubereitete Raumdesodorierungsmittel, auch nicht parfümiert, auch mit 
desinfizierenden Eigenschaften: 

3307 10 00 − zubereitete Rasiermittel (einschließlich Vor- und Nachbehandlungsmittel) 
3307 30 00 − parfümierte Badesalze und andere zubereitete Badezusätze 

 − Zubereitungen zum Parfümieren oder Desodorieren von Räumen, einschließlich duftende 
Zubereitungen für religiöse Zeremonien: 

3307 41 00 − − „Agarbatti“ und andere duftende zubereitete Räuchermittel 
3307 49 00 − − andere 
3307 90 00 − andere 
3401 Seifen; organische grenzflächenaktive Erzeugnisse und Zubereitungen als Seife verwendbar, 

in Form von Tafeln, Riegeln, geformten Stücken oder Figuren, auch ohne Gehalt an Seife; 
organische grenzflächenaktive Erzeugnisse und Zubereitungen zum Waschen der Haut, in 
Form einer Flüssigkeit oder Creme, in Aufmachungen für den Einzelverkauf, auch ohne 
Gehalt an Seife; Papier, Watte, Filz und Vliesstoffe, mit Seife oder Reinigungsmitteln 
getränkt oder überzogen: 

 − Seifen, organische grenzflächenaktive Erzeugnisse und Zubereitungen, in Form von 
Tafeln, Riegeln, geformten Stücken oder Figuren, und Papier, Watte, Filz und Vliesstoffe, 
mit Seife oder Reinigungsmitteln getränkt oder überzogen: 
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3401 19 00 − − andere 
3401 20 − Seifen in anderen Formen 
3402 Organische grenzflächenaktive Stoffe (ausgenommen Seifen); grenzflächenaktive 

Zubereitungen, zubereitete Waschmittel (einschließlich zubereitete Waschhilfsmittel) und 
zubereitete Reinigungsmittel, auch Seife enthaltend, ausgenommen solche der Position 3401:

3402 20 − Zubereitungen in Aufmachung für den Einzelverkauf: 
3402 20 20 − − grenzflächenaktive Zubereitungen 
3402 90 − andere: 
3402 90 10 − − grenzflächenaktive Zubereitungen 
3404 Künstliche Wachse und zubereitete Wachse: 
3404 90 − andere: 
3404 90 10 − − zubereitete Wachse, einschließlich Siegellack 
3404 90 80 − − andere: 
ex 3404 90 80 − − − ausgenommen aus chemisch modifiziertem Montanwachs 
3405 Schuhcreme, Möbel- und Bohnerwachs, Poliermittel für Karosserien, Glas oder Metall, 

Scheuerpasten und -pulver und ähnliche Zubereitungen (auch in Form von Papier, Watte, 
Filz, Vliesstoff, Schaum-, Schwamm-, Zellkunststoff oder Zellkautschuk, mit diesen 
Zubereitungen getränkt oder überzogen), ausgenommen Wachse der Position 3404: 

3405 10 00 − Schuhcreme und ähnliche Schuh- oder Lederpflegemittel 
3405 20 00 − Möbel- und Bohnerwachs und ähnliche Zubereitungen 
3405 30 00 − Poliermittel für Karosserien und ähnliche Autopflegemittel, ausgenommen Poliermittel für 

Metall 
3405 90 − andere: 
3405 90 90 − − andere 
3406 00 Kerzen (Lichte) aller Art und dergleichen 
3407 00 00 Modelliermassen, auch zur Unterhaltung für Kinder; zubereitetes „Dentalwachs“ oder 

„Zahnabdruckmassen“ in Zusammenstellungen, in Packungen für den Einzelverkauf oder in 
Tafeln, Hufeisenform, Stäben oder ähnlichen Formen; andere Zubereitungen für 
zahnärztliche Zwecke auf der Grundlage von Gips 

3601 00 00 Schießpulver 
3602 00 00 Zubereitete Sprengstoffe, ausgenommen Schießpulver 
3603 00 Sicherheitszündschnüre; Sprengzündschnüre; Zündhütchen, Sprengkapseln; Zünder; 

elektrische Sprengzünder 
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3604 Feuerwerkskörper, Signalraketen, Raketen zum Wetterschießen und dergleichen, 
Knallkörper und andere pyrotechnische Artikel: 

3604 10 00 − Feuerwerkskörper 
3604 90 00 − andere: 
ex 3604 90 00 − − ausgenommen Raketen zum Wetterschießen 
3605 00 00 Zündhölzer, ausgenommen pyrotechnische Waren der Position 3604 
3606 Cer-Eisen und andere Zündmetall-Legierungen in jeder Form; Waren aus leicht 

entzündlichen Stoffen im Sinne der Anmerkung 2 zu diesem Kapitel 
3701 Fotografische Platten und Planfilme, sensibilisiert, nicht belichtet, aus Stoffen aller Art 

(ausgenommen Papier, Pappe oder Spinnstoffe); fotografische Sofortbild-Planfilme, 
sensibilisiert, nicht belichtet, auch in Kassetten: 

3701 10 − für Röntgenaufnahmen 
3701 20 00 − Sofortbild-Planfilme 

 − andere: 

3701 91 00 − − für mehrfarbige Aufnahmen 
3701 99 00 − − andere 
3702 Fotografische Filme in Rollen, sensibilisiert, nicht belichtet, aus Stoffen aller Art 

(ausgenommen Papier, Pappe oder Spinnstoffe); lichtempfindliche fotografische Sofortbild-
Rollfilme, nicht belichtet 

3703 Fotografische Papiere, Pappen und Spinnstoffwaren, sensibilisiert, nicht belichtet 
3704 00 Fotografische Platten, Filme, Papiere, Pappen und Spinnstoffwaren, belichtet, jedoch nicht 

entwickelt 
3705 Fotografische Platten und Filme, belichtet und entwickelt, ausgenommen kinematografische 

Filme: 
3705 10 00 − für Offsetreproduktionen 
3705 90 − andere: 
3705 90 10 − − Mikrofilme: 
ex 3705 90 10 − − − mit wissenschaftlichen oder beruflichen Texten 
3809 Appretur- oder Endausrüstungsmittel, Beschleuniger zum Färben oder Fixieren von 

Farbstoffen und andere Erzeugnisse und Zubereitungen (z. B. zubereitete Schlichtemittel 
und Zubereitungen zum Beizen), von der in der Textilindustrie, Papierindustrie, 
Lederindustrie oder ähnlichen Industrien verwendeten Art, anderweit weder genannt noch 
inbegriffen: 

 − andere: 

3809 91 00 − − von der in der Textilindustrie oder in ähnlichen Industrien verwendeten Art 
3809 92 00 − − von der in der Papierindustrie oder in ähnlichen Industrien verwendeten Art: 
ex 3809 92 00 − − − ausgenommen nicht fertig gestellte Zubereitungen 
3809 93 00 − − von der in der Lederindustrie oder in ähnlichen Industrien verwendeten Art: 
ex 3809 93 00 − − − ausgenommen nicht fertig gestellte Zubereitungen 
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3810 Zubereitungen zum Abbeizen von Metallen; Flussmittel und andere Hilfsmittel zum 
Schweißen oder Löten von Metallen; Pasten und Pulver zum Schweißen oder Löten, aus 
Metall und anderen Stoffen; Zubereitungen von der als Überzugs- oder Füllmasse für 
Schweißelektroden oder Schweißstäbe verwendeten Art 

3811 Zubereitete Antiklopfmittel, Antioxidantien, Antigums, Viskositätsverbesserer, 
Antikorrosivadditives und andere zubereitete Additives für Mineralöle (einschließlich 
Kraftstoffe) oder für andere, zu denselben Zwecken wie Mineralöle verwendete 
Flüssigkeiten: 

 − zubereitete Antiklopfmittel: 

3811 11 − − auf der Grundlage von Bleiverbindungen 

 − Additives für Schmieröle: 

3811 29 00 − − andere 
3811 90 00 − andere 
3813 00 00 Gemische und Ladungen für Feuerlöschgeräte; Feuerlöschgranaten und Feuerlöschbomben 
3814 00 Zusammengesetzte organische Löse- und Verdünnungsmittel, anderweit weder genannt noch 

inbegriffen; Zubereitungen zum Entfernen von Farben oder Lacken 
3815 Reaktionsauslöser, Reaktionsbeschleuniger und katalytische Zubereitungen, anderweit 

weder genannt noch inbegriffen: 

 − auf Trägern fixierte Katalysatoren: 

3815 11 00 − − mit Nickel oder einer Nickelverbindung als aktiver Substanz 
3815 12 00 − − mit Edelmetall oder einer Edelmetallverbindung als aktiver Substanz 
3817 00 Alkylbenzol-Gemische und Alkylnaphthalin-Gemische, ausgenommen Waren der Position 

2707 oder 2902 
3819 00 00 Flüssigkeiten für hydraulische Bremsen und andere zubereitete Flüssigkeiten für 

hydraulische Kraftübertragung, kein Erdöl oder Öl aus bituminösen Mineralien enthaltend 
oder mit einem Gehalt an Erdöl oder Öl aus bituminösen Mineralien von weniger als 
70 GHT 

3820 00 00 Zubereitete Gefrierschutzmittel und zubereitete Flüssigkeiten zum Enteisen 
3821 00 00 Zubereitete Nährsubstrate zum Züchten und Erhalten von Mikroorganismen (einschließlich 

Viren und dergleichen) oder pflanzlichen, menschlichen oder tierischen Zellen 
3824 Zubereitete Bindemittel für Gießereiformen oder -kerne; chemische Erzeugnisse und 

Zubereitungen der chemischen Industrie oder verwandter Industrien (einschließlich 
Mischungen von Naturprodukten), anderweit weder genannt noch inbegriffen: 

3824 10 00 − zubereitete Bindemittel für Gießereiformen oder -kerne 
3824 30 00 − nicht gesinterte Metallcarbide, untereinander oder mit metallischen Bindemitteln gemischt 
3824 40 00 − zubereitete Additive für Zement, Mörtel oder Beton 
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3824 50 – Mörtel und Beton, nicht feuerfest 
3824 90 − andere: 
3824 90 15 − − Ionenaustauscher 
3824 90 20 − − Absorbentien zum Vervollständigen des Vakuums in elektrischen Röhren 
3824 90 25 − − Pyrolignite (z. B. Calciumpyrolignit); rohes Calciumtartrat; rohes Calciumcitrat 
3824 90 35 − − zubereitete Rostschutzmittel, Amine als wirksame Bestandteile enthaltend 

 − − andere: 

3824 90 50 − − − Zubereitungen für die Galvanotechnik 
3824 90 55 − − − Mischungen von Glycerinmono-, -di- und -trifettsäureestern (Emulgiermittel für 

Fettstoffe) 

 − − − Erzeugnisse und Zubereitungen zu pharmazeutischen oder chirurgischen Zwecken: 

3824 90 61 − − − − Zwischenerzeugnisse der Antibiotikagewinnung, erhalten aus der Fermentation von 
Streptomyces tenebrarius, auch getrocknet, zum Herstellen von Arzneiwaren der Position 
3004 für die Humanmedizin 

3824 90 62 − − − − Zwischenerzeugnisse aus der Gewinnung von Salzen des Monensins 
3824 90 64 − − − − andere 
3824 90 65 − − − Hilfsmittel von der in der Gießereiindustrie verwendeten Art (ausgenommen Waren 

der Unterposition 3824 10 00) 
3825 Rückstände der chemischen Industrie oder verwandter Industrien, anderweit weder genannt 

noch inbegriffen; Siedlungsabfälle; Klärschlamm; andere in Anmerkung 6 zu diesem Kapitel 
genannte Abfälle 

3901 Polymere des Ethylens, in Primärformen: 
3901 20 − Polyethylen mit einer Dichte von 0,94 oder mehr: 
3901 20 90 − − anderes 
3901 90 − andere: 
3901 90 10 − − ionomeres Harz, bestehend aus einem Salz eines Ethylen-Isobutylacrylat-

Methacrylsäure-Copolymers 
3901 90 20 − − A-B-A-Blockcopolymer aus Polystyrol, Ethylen-Butylen-Copolymer und Polystyrol, mit 

einem Gehalt an Styrol von 35 GHT oder weniger, in Formen im Sinne der Anmerkung 6 b 
zu diesem Kapitel 

3902 Polymere des Propylens oder anderer Olefine, in Primärformen: 
3902 10 00 − Polypropylen 
3902 20 00 − Polyisobutylen 
3902 90 − andere: 
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3902 90 10 − − A-B-A-Blockcopolymer aus Polystyrol, Ethylen-Butylen-Copolymer und Polystyrol, mit 
einem Gehalt an Styrol von 35 GHT oder weniger, in Formen im Sinne der Anmerkung 6 b 
zu diesem Kapitel 

3902 90 20 − − Poly(1-buten), 1-Buten-Ethylen-Copolymer mit einem Gehalt an Ethylen von 10 GHT 
oder weniger, oder eine Mischung von Poly(1-buten) und Polyethylen und/oder 
Polypropylen, mit einem Gehalt an Polyethylen von 10 GHT oder weniger und/oder an 
Polypropylen von 25 GHT oder weniger, in Formen im Sinne der Anmerkung 6 b zu diesem 
Kapitel 

3904 Polymere des Vinylchlorids oder anderer halogenierter Olefine, in Primärformen: 

 − anderes Poly(vinylchlorid): 

3904 21 00 − − nicht weich gemacht 
3904 22 00 − − weich gemacht 
3904 50 − Polymere des Vinylidenchlorids 
3904 90 00 − andere 
3906 Acrylpolymere in Primärformen: 
3906 90 − andere: 
3906 90 10 − − Poly[N-(3-hydroxyimino-1,1-dimethylbutyl)acrylamid] 
3906 90 20 − − Copolymer aus 2-Diisopropylaminoethylmethacrylat und Decylmethacrylat, in Form 

einer Lösung in N, N-Dimethylacetamid, mit einem Gehalt an Copolymer von 55 GHT oder 
mehr 

3906 90 30 − − Copolymer aus Acrylsäure und 2-Ethylhexylacrylat, mit einem Gehalt an 2-
Ethylhexylacrylat von 10 GHT bis 11 GHT 

3906 90 40 − − Acrylnitril-Methylacrylat-Copolymer, modifiziert mit Polybutadien-Acrylnitril (NBR) 
3906 90 50 − − Polymerisationserzeugnis aus Acrylsäure und Alkylmethacrylat mit geringen Mengen 

anderer Monomere, zur Verwendung als Verdickungsmittel in Druckpasten für den 
Textildruck 

3906 90 60 − − Copolymer aus Methylacrylat, Ethylen und einem Monomer, das eine austauschbare, 
nicht am Kettenende befindliche Carboxylgruppe enthält, mit einem Gehalt an Methylacrylat 
von 50 GHT oder mehr, auch mit Kieselerde vermischt 

3907 Polyacetale, andere Polyether und Epoxidharze, in Primärformen; Polycarbonate, 
Alkydharze, Allylpolyester und andere Polyester, in Primärformen: 

3907 30 00 − Epoxidharze 
3907 50 00 − Alkydharze 

 − andere Polyester: 

3907 91 − − ungesättigt 
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3909 Aminoharze, Phenolharze und Polyurethane, in Primärformen: 
3909 30 00 − andere Aminoharze 
3909 50 − Polyurethane: 
3909 50 10 − − Polyurethan aus 2,2’-(tert-Butylimino)diethanol und 4,4’-

Methylendicyclohexyldiisocyanat, in Form einer Lösung in N, N-Dimethylacetamid, mit 
einem Gehalt an Polymer von 50 GHT oder mehr 

3912 Cellulose und ihre chemischen Derivate, anderweit weder genannt noch inbegriffen, in 
Primärformen: 

 − Celluloseacetate: 

3912 12 00 − − weich gemacht 

 − Celluloseether: 

3912 39 − − andere: 
3912 39 20 − − − Hydroxypropylcellulose 
3912 90 − andere: 
3912 90 10 − − Celluloseester 
3913 Natürliche Polymere (z. B. Alginsäure) und modifizierte natürliche Polymere (z. B. gehärtete 

Eiweißstoffe, chemische Derivate von Naturkautschuk), anderweit weder genannt noch 
inbegriffen, in Primärformen: 

3913 10 00 − Alginsäure, ihre Salze und Ester 
3913 90 00 − andere: 
ex 3913 90 00 − − Casein oder Gelatine 
3915 Abfälle, Schnitzel und Bruch von Kunststoffen 
3916 Monofile mit einem größten Durchmesser von mehr als 1 mm, Stäbe, Stangen und Profile, 

auch mit Oberflächenbearbeitung, jedoch nicht weiter bearbeitet, aus Kunststoffen 
3917 Rohre und Schläuche sowie Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke 

(Kniestücke, Flansche und dergleichen), aus Kunststoffen: 

 − Rohre und Schläuche, nicht biegsam: 

3917 21 – – aus Polymeren des Ethylens: 
3917 21 10 − − − nahtlos und mit einer Länge, die den größten Durchmesser überschreitet, auch mit 

Oberflächenbearbeitung, jedoch nicht weiter bearbeitet 
3917 22 − − aus Polymeren des Propylens: 
3917 22 10 − − − nahtlos und mit einer Länge, die den größten Durchmesser überschreitet, auch mit 

Oberflächenbearbeitung, jedoch nicht weiter bearbeitet 
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3917 22 90 − − − andere: 
ex 3917 22 90 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge, mit Formstücken, Verschlussstücken oder 

Verbindungsstücken 
3917 23 – – aus Polymeren des Vinylchlorids: 
3917 23 10 − − − nahtlos und mit einer Länge, die den größten Durchmesser überschreitet, auch mit 

Oberflächenbearbeitung, jedoch nicht weiter bearbeitet 
3917 23 90 − − − andere: 
ex 3917 23 90 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge, mit Formstücken, Verschlussstücken oder 

Verbindungsstücken 
3917 29 − − aus anderen Kunststoffen: 

 − − − nahtlos und mit einer Länge, die den größten Durchmesser überschreitet, auch mit 
Oberflächenbearbeitung, jedoch nicht weiter bearbeitet: 

3917 29 12 − − − − aus Kondensationspolymerisations- und Umlagerungspolymerisationserzeugnissen, 
auch chemisch modifiziert 

3917 29 15 − − − − aus Additionspolymerisationserzeugnissen 
3917 29 19 − − − − andere 
3917 29 90 − − − andere: 
ex 3917 29 90 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge, mit Formstücken, Verschlussstücken oder 

Verbindungsstücken 

 – andere Rohre und Schläuche: 

3917 32 − − andere, weder mit anderen Stoffen verstärkt noch in Verbindung mit anderen Stoffen, 
ohne Formstücke, Verschlussstücke oder Verbindungsstücke: 

 − − − nahtlos und mit einer Länge, die den größten Durchmesser überschreitet, auch mit 
Oberflächenbearbeitung, jedoch nicht weiter bearbeitet: 

3917 32 10 − − − − aus Kondensationspolymerisations- und Umlagerungspolymerisationserzeugnissen, 
auch chemisch modifiziert 

 − − − − aus Additionspolymerisationserzeugnissen: 

3917 32 31 − − − − − aus Polymeren des Ethylens 
3917 32 35 − − − − − aus Polymeren des Vinylchlorids 
3917 32 39 − − − − − andere 
3917 32 51 − − − − andere 

 − − − andere: 

3917 32 99 − − − − andere 
3917 33 00 − − andere, weder mit anderen Stoffen verstärkt noch in Verbindung mit anderen Stoffen, 

mit Formstücken, Verschlussstücken oder Verbindungsstücken: 
ex 3917 33 00 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
3917 39 − − andere: 

 − − − nahtlos und mit einer Länge, die den größten Durchmesser überschreitet, auch mit 
Oberflächenbearbeitung, jedoch nicht weiter bearbeitet: 
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3917 39 12 − − − − aus Kondensationspolymerisations- und Umlagerungspolymerisationserzeugnissen, 
auch chemisch modifiziert 

3917 39 15 − − − − aus Additionspolymerisationserzeugnissen 
3917 39 19 − − − − andere 
3917 39 90 − − − andere: 
ex 3917 39 90 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge, mit Formstücken, Verschlussstücken oder 

Verbindungsstücken 
3917 40 00 – Formstücke, Verschlussstücke oder Verbindungsstücke: 
ex 3917 40 00 − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
3918 Bodenbeläge aus Kunststoffen, auch selbstklebend, in Rollen oder in Form von Fliesen oder 

Platten; Wand- oder Deckenverkleidungen aus Kunststoffen, im Sinne der Anmerkung 9 zu 
diesem Kapitel 

3919 Tafeln, Platten, Folien, Filme, Bänder, Streifen und andere Flacherzeugnisse, selbstklebend, 
aus Kunststoffen, auch in Rollen: 

3919 10 − in Rollen mit einer Breite von 20 cm oder weniger: 

 − − Bänder (Streifen), mit nicht vulkanisiertem Naturkautschuk oder nicht vulkanisiertem 
synthetischen Kautschuk bestrichen: 

3919 10 11 − − − aus weich gemachtem Poly(vinylchlorid) oder aus Polyethylen 
3919 10 13 − − − aus nicht weich gemachtem Poly(vinylchlorid) 
3919 10 19 − − − andere 

 − − andere: 

 − − − aus Kondensationspolymerisations- und Umlagerungspolymerisationserzeugnissen, 
auch chemisch modifiziert: 

3919 10 31 − − − − aus Polyester 
3919 10 38 − − − − andere 

 − − − aus Additionspolymerisationserzeugnissen: 

3919 10 61 − − − − aus weich gemachtem Poly(vinylchlorid) oder aus Polyethylen 
3919 10 69 − − − − andere 
3919 10 90 − − − andere 
3919 90 − andere: 
3919 90 10 − − weiter bearbeitet als nur mit Oberflächenbearbeitung oder anders als nur quadratisch 

oder rechteckig zugeschnitten 

 − − andere: 

3919 90 90 − − − andere 
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3920 Andere Tafeln, Platten, Folien, Filme, Bänder und Streifen, aus nicht geschäumten 
Kunststoffen, weder verstärkt noch geschichtet (laminiert) oder auf ähnliche Weise mit 
anderen Stoffen verbunden, ohne Unterlage: 

3920 10 – aus Polymeren des Ethylens: 

 − − mit einer Dicke von 0,125 mm oder weniger: 

 − − − aus Polyethylen mit einer Dichte von: 

 − − − − weniger als 0,94: 

3920 10 23 − − − − − Polyethylenfolien mit einer Dicke von 20 Mikrometer bis 40 Mikrometer, zum 
Herstellen von Fotoresist-Filmen für die Halbleiterfertigung oder für gedruckte Schaltungen 

 − − − − − andere: 

 − − − − − − nicht bedruckt: 

3920 10 24 − − − − − − − Stretchfolien 
3920 10 26 − − − − − − − andere 
3920 10 27 − − − − − − bedruckt 
3920 10 28 − − − − 0,94 oder mehr 
3920 20 − aus Polymeren des Propylens 

 – aus Polymeren des Vinylchlorids: 

3920 43 − − mit einem Gehalt an Weichmachern von 6 GHT oder mehr 
3920 49 − − andere 

 − aus Acrylpolymeren: 

3920 51 00 − − aus Poly(methylmethacrylat) 
3920 59 − − andere 

 − aus Polycarbonaten, Alkydharzen, Allylpolyestern oder anderen Polyestern: 

3920 61 00 − − aus Polycarbonaten 
3920 62 − − aus Poly(ethylenterephthalat) 
3920 63 00 − − aus ungesättigten Polyestern 
3920 69 00 − − aus anderen Polyestern 

 − aus Cellulose oder ihren chemischen Derivaten: 

3920 71 − − aus regenerierter Cellulose 
3920 73 − − aus Celluloseacetaten 
3920 79 − − aus anderen Cellulosederivaten 

 – aus anderen Kunststoffen: 
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3920 91 00 − − aus Poly(vinylbutyral) 
3920 92 00 − − aus Polyamiden 
3920 93 00 − − aus Aminoharzen 
3920 94 00 − − aus Phenolharzen 
3920 99 − − aus anderen Kunststoffen 
3921 Andere Tafeln, Platten, Folien, Filme, Bänder und Streifen, aus Kunststoffen: 

 − aus Zellkunststoff: 

3921 11 00 − − aus Polymeren des Styrols 
3921 12 00 – – aus Polymeren des Vinylchlorids 
3921 14 00 − − aus regenerierter Cellulose 
3921 19 00 − − aus anderen Kunststoffen 
3921 90 − andere 
3922 Badewannen, Duschen, Ausgüsse (Spülbecken), Waschbecken, Bidets, Klosettschüsseln, -

sitze und -deckel, Spülkästen und ähnliche Waren zu sanitären oder hygienischen Zwecken, 
aus Kunststoffen 

3923 Transport- oder Verpackungsmittel, aus Kunststoffen; Stöpsel, Deckel, Kapseln und andere 
Verschlüsse, aus Kunststoffen 

3924 Geschirr, andere Haushalts- oder Hauswirtschaftsartikel, Hygiene- oder 
Toilettengegenstände, aus Kunststoffen 

3925 Baubedarfsartikel aus Kunststoffen, anderweit weder genannt noch inbegriffen 
3926 Andere Waren aus Kunststoffen und Waren aus anderen Stoffen der Positionen 3901 bis 

3914: 
3926 10 00 − Büro- oder Schulartikel 
3926 20 00 − Kleidung und Bekleidungszubehör (einschließlich Fingerhandschuhe, Handschuhe ohne 

Fingerspitzen und Fausthandschuhe) 
3926 30 00 − Beschläge für Möbel, Karosserien und dergleichen 
3926 40 00 − Statuetten und andere Ziergegenstände 
3926 90 − andere: 
3926 90 50 − − Schmutzkörbe und ähnliche Abwassersiebe, für Kanalisationsabflüsse 

 − − andere: 

3926 90 92 − − − aus Folien hergestellt 
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4002 Synthetischer Kautschuk und Faktis, in Primärformen oder in Platten, Blättern oder Streifen; 
Mischungen von Erzeugnissen der Position 4001 mit Erzeugnissen dieser Position, in 
Primärformen oder in Platten, Blättern oder Streifen: 

 − Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR); carboxylierter Styrol-Butadien-Kautschuk (XSBR): 

4002 19 − − andere 
4005 Kautschukmischungen, nicht vulkanisiert, in Primärformen oder in Platten, Blättern oder 

Streifen: 
4005 20 00 − Lösungen; Dispersionen, ausgenommen solche der Unterposition 4005 10 
4011 Luftreifen aus Kautschuk, neu: 
4011 10 00 − von der für Personenkraftwagen (einschließlich Kombinationskraftwagen und Rennwagen) 

verwendeten Art 
4011 30 00 − von der für Luftfahrzeuge verwendeten Art: 
ex 4011 30 00 − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
4014 Waren zu hygienischen oder medizinischen Zwecken (einschließlich Sauger), aus 

Weichkautschuk, auch in Verbindung mit Hartkautschukteilen: 
4014 10 00 − Präservative 
4016 Andere Waren aus Weichkautschuk: 

 − andere: 

4016 92 00 − − Radiergummi 
4016 94 00 − − Fender, auch aufblasbar 
4016 99 − − andere: 

 − − − andere: 

 − − − − für Kraftfahrzeuge der Positionen 8701 bis 8705: 

4016 99 52 − − − − − Gummi-Metallteile 
4016 99 58 − − − − − andere 

 − − − − andere: 

4016 99 91 − − − − − Gummi-Metallteile: 
ex 4016 99 91 − − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge, zu technischen Zwecken 
4016 99 99 − − − − − andere: 
ex 4016 99 99 − − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge, zu technischen Zwecken 
4104 Gegerbte, auch getrocknete Häute und Felle von Rindern und Kälbern (einschließlich 

Büffeln) oder von Pferden und anderen Einhufern, enthaart, auch gespalten, aber nicht 
zugerichtet 
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4105 Gegerbte, auch getrocknete Häute und Felle von Schafen oder Lämmern, enthaart, auch 
gespalten, aber nicht zugerichtet 

4106 Gegerbte, auch getrocknete Häute und Felle von anderen Tieren, enthaart, auch gespalten, 
aber nicht zugerichtet 

4107 Nach dem Gerben oder Trocknen zugerichtetes Leder, einschließlich Pergament oder 
Rohhautleder, von Rindern und Kälbern (einschließlich Büffeln) oder von Pferden und 
anderen Einhufern, enthaart, auch gespalten, ausgenommen Leder der Position 4114 

4112 00 00 Nach dem Gerben oder Trocknen zugerichtetes Leder, einschließlich Pergament oder 
Rohhautleder, von Schafen oder Lämmern, enthaart, auch gespalten, ausgenommen Leder 
der Position 4114 

4113 Nach dem Gerben oder Trocknen zugerichtetes Leder, einschließlich Pergament oder 
Rohhautleder, von anderen Tieren, enthaart, auch gespalten, ausgenommen Leder der 
Position 4114 

4114 Sämischleder (einschließlich Neusämischleder); Lackleder und folienkaschierte Lackleder; 
metallisierte Leder 

4115 Rekonstituiertes Leder auf der Grundlage von Leder oder Lederfasern hergestellt, in Platten, 
Blättern oder Streifen, auch in Rollen; Schnitzel und andere Abfälle von Leder, Pergament- 
oder Rohhautleder oder rekonstituiertem Leder, nicht zur Herstellung von Waren aus Leder 
verwendbar; Lederspäne, Lederpulver und Ledermehl: 

4115 10 00 − rekonstituiertes Leder auf der Grundlage von Leder oder Lederfasern hergestellt, in 
Platten, Blättern oder Streifen, auch in Rollen 

4205 00 Andere Waren aus Leder oder rekonstituiertem Leder: 

 − zu technischen Zwecken: 

4205 00 11 − − Treibriemen und Förderbänder 
4205 00 19 − − andere 
4402 Holzkohle (einschließlich Kohle aus Schalen oder Nüssen), auch zusammengepresst 
4403 Rohholz, auch entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig grob zugerichtet: 
4403 10 00 − mit Farbe, Beize, Kreosot oder anderen Konservierungsmitteln behandelt 
4406 Bahnschwellen aus Holz 
4407 Holz, in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, auch gehobelt, 

geschliffen oder an den Enden verbunden, mit einer Dicke von mehr als 6 mm: 

 − anderes: 

4407 91 − − Eichenholz (Quercus spp.) 
4407 92 00 − − Buchenholz (Fagus spp.) 
4407 93 − − Ahornholz (Acer spp.) 
4407 94 − − Kirschbaumholz (Prunus spp.) 
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4407 95 − − Eschenholz (Fraxinus spp.) 
4407 99 − − anderes: 
4407 99 20 − − − an den Enden verbunden (auch gehobelt oder geschliffen) 

 − − − anderes: 

4407 99 25 − − − − gehobelt 
4407 99 40 − − − − geschliffen 

 − − − − anderes: 

4407 99 91 − − − − − Pappelholz 
4407 99 98 − − − − − anderes 
4408 Furnierblätter (einschließlich der durch Messern von Lagenholz gewonnenen Blätter) für 

Sperrholz oder ähnliches Lagenholz und anderes Holz, in der Längsrichtung gesägt, 
gemessert oder geschält, auch gehobelt, geschliffen, an den Kanten oder an den Enden 
verbunden, mit einer Dicke von 6 mm oder weniger: 

4408 90 − anderes 
4409 Holz (einschließlich Stäbe und Friese für Parkett, nicht zusammengesetzt), entlang einer 

oder mehrerer Kanten, Enden oder Flächen profiliert (gekehlt, genutet, gefedert, gefalzt, 
abgeschrägt, gefriest, gerundet oder in ähnlicher Weise bearbeitet), auch gehobelt, 
geschliffen oder an den Enden verbunden 

4415 Kisten, Kistchen, Verschläge, Trommeln und ähnliche Verpackungsmittel, aus Holz; 
Kabeltrommeln aus Holz; Flachpaletten, Boxpaletten und andere Ladungsträger, aus Holz; 
Palettenaufsatzwände aus Holz 

4416 00 00 Fässer, Tröge, Bottiche, Kübel und andere Böttcherwaren und Teile davon, aus Holz, 
einschließlich Fassstäbe 

4417 00 00 Werkzeuge, Werkzeugfassungen, Werkzeuggriffe und Werkzeugstiele, Fassungen, Stiele 
und Griffe für Besen, Bürsten und Pinsel, aus Holz; Schuhformen, Schuhleisten und 
Schuhspanner, aus Holz 

4418 Bautischler- und Zimmermannsarbeiten, einschließlich Verbundplatten mit Hohlraum-
Mittellagen, zusammengesetzte Fußbodenplatten, Schindeln („shingles“ und „shakes“), aus 
Holz: 

4418 60 00 − Pfosten und Balken 
4418 90 − andere 
4419 00 Holzwaren zur Verwendung bei Tisch oder in der Küche 
4420 Hölzer mit Einlegearbeit (Intarsien oder Marketerie); Schmuckkassetten, Besteckkästchen 

und ähnliche Waren, aus Holz; Statuetten und andere Ziergegenstände, aus Holz; 
Innenausstattungsgegenstände aus Holz, ausgenommen Waren des Kapitels 94 

4421 Andere Waren aus Holz 
4503 Waren aus Naturkork: 
4503 90 00 − andere 
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4601 Geflechte und ähnliche Waren aus Flechtstoffen, auch miteinander zu Bändern verbunden; 
Flechtstoffe, Geflechte und ähnliche Waren aus Flechtstoffen, in Flächenform verwebt oder 
parallel aneinandergefügt, auch wenn sie dadurch den Charakter von Fertigwaren erhalten 
haben (z. B. Matten, Strohmatten, Gittergeflechte) 

4602 Korbmacherwaren und andere Waren, unmittelbar aus Flechtstoffen oder aus Waren der 
Position 4601 hergestellt; Waren aus Luffa: 

4602 90 00 − andere 
4707 Papier oder Pappe (Abfälle und Ausschuss) zur Wiedergewinnung: 
4707 20 00 − Papier oder Pappe, hauptsächlich aus gebleichten, nicht in der Masse gefärbten 

chemischen Halbstoffen hergestellt 
4802 Papiere und Pappen, weder gestrichen noch überzogen, von der Art, wie sie als 

Schreibpapiere, Druckpapiere oder als Papiere und Pappen zu anderen grafischen Zwecken 
verwendet werden, und Papiere und Pappen für Lochkarten oder Lochstreifen, nicht 
perforiert, in Rollen oder quadratischen oder rechteckigen Bogen, jeder Größe, 
ausgenommen Papiere der Position 4801 oder 4803; Büttenpapier und Büttenpappe 
(handgeschöpft): 

4802 10 00 − Büttenpapier und Büttenpappe (handgeschöpft) 
4802 20 00 − Rohpapier und Rohpappe für lichtempfindliche, wärmeempfindliche oder 

elektroempfindliche Papiere und Pappen: 
ex 4802 20 00 − − Rohpappe für Fotografien 
4802 40 − Tapetenrohpapier 

 − andere Papiere und Pappen ohne Gehalt an Fasern, in einem mechanischen oder chemisch-
mechanischen Aufbereitungsverfahren gewonnen, oder von 10 GHT oder weniger solcher 
Fasern, bezogen auf die Gesamtfasermenge: 

4802 56 − − mit einem Quadratmetergewicht von 40 g bis 150 g, in Bogen, die ungefaltet, auf einer 
Seite nicht mehr als 435 mm und auf der anderen Seite nicht mehr als 297 mm messen: 

4802 56 20 − − − auf einer Seite 297 mm und auf der anderen Seite 210 mm messend (A4-Format): 
ex 4802 56 20 − − − − ausgenommen Kohlerohpapier 
4802 56 80 − − − andere: 
ex 4802 56 80 − − − − ausgenommen holzfreies Druckpapier, holzfreies mechanografisches Papier, 

holzfreies Schreibpapier und Dekorrohpapier und ausgenommen Kohlerohpapier 
4804 Kraftpapier und Kraftpappe, weder gestrichen noch überzogen, in Rollen oder Bogen, 

ausgenommen Waren der Position 4802 oder 4803: 

 − Kraftliner: 

4804 11 − − ungebleicht 
4804 19 − − anderer 

 − Kraftsackpapier: 
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4804 29 − − anderes 

 − andere Kraftpapiere und Kraftpappen, mit einem Quadratmetergewicht von 150 g oder 
weniger: 

4804 39 − − andere 

 − andere Kraftpapiere und Kraftpappen, mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 
150 g, jedoch weniger als 225 g: 

4804 49 − − andere 

 − andere Kraftpapiere und Kraftpappen, mit einem Quadratmetergewicht von 225 g oder 
mehr: 

4804 52 − − in der Masse einheitlich gebleicht, mit einem Gehalt an chemisch aufbereiteten Fasern 
aus Holz von mehr als 95 GHT, bezogen auf die Gesamtfasermenge 

4804 59 − − andere 
4805 Andere Papiere und Pappen, weder gestrichen noch überzogen, in Rollen oder Bogen, nicht 

weiter bearbeitet als in Anmerkung 3 zu diesem Kapitel angegeben: 

 − Wellenpapier: 

4805 11 00 − − Halbzellstoffpapier für die Welle der Wellpappe (sog. „fluting“) 
4805 12 00 − − Strohpapier für die Welle der Wellpappe 
4805 19 − − anderes 

 − Testliner (wiederaufbereiteter Liner): 

4805 24 00 − − mit einem Quadratmetergewicht von 150 g oder weniger 
4805 25 00 − − mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 150 g 
4805 30 − Sulfitpackpapier 

 − andere: 

4805 91 00 − − mit einem Quadratmetergewicht von 150 g oder weniger 
4805 92 00 − − mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 150 g, jedoch weniger als 225 g 
4805 93 − − mit einem Quadratmetergewicht von 225 g oder mehr 
4808 Papiere und Pappen, gewellt (auch mit aufgeklebter Decke), gekreppt, gefältelt, durch 

Pressen oder Prägen gemustert oder perforiert, in Rollen oder Bogen, ausgenommen Waren 
von der in der Position 4803 beschriebenen Art 

4809 Kohlepapier, präpariertes Durchschreibepapier und anderes Vervielfältigungs- oder 
Umdruckpapier (einschließlich gestrichenes, überzogenes oder getränktes Papier für 
Dauerschablonen oder Offsetplatten), auch bedruckt, in Rollen oder Bogen 

4810 Papiere und Pappen, ein- oder beidseitig mit Kaolin oder anderen anorganischen Stoffen 
gestrichen, auch mit Bindemitteln, ausgenommen alle anders gestrichenen oder überzogenen 
Papiere und Pappen, auch auf der Oberfläche gefärbt, verziert oder bedruckt, in Rollen oder 
quadratischen oder rechteckigen Bogen, jeder Größe: 

 − Kraftpapiere und -pappen, ausgenommen Papiere und Pappen von der Art, wie sie als 
Schreibpapiere, Druckpapiere oder als Papiere und Pappen zu anderen grafischen Zwecken 
verwendet werden: 
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4810 39 00 − − andere 

 − andere Papiere und Pappen: 

4810 92 − − Multiplex 
4810 99 − − andere 
4811 Papiere, Pappen, Zellstoffwatte und Vliese aus Zellstofffasern, gestrichen, überzogen, 

getränkt, auf der Oberfläche gefärbt, verziert oder bedruckt, in Rollen oder quadratischen 
oder rechteckigen Bogen, jeder Größe, ausgenommen Waren von der in der Position 4803, 
4809 oder 4810 beschriebenen Art: 

4811 10 00 − Papier und Pappe, geteert, bituminiert oder asphaltiert 

 − Papier und Pappe, gummiert oder mit Klebeschicht versehen: 

4811 41 − − selbstklebend 
4811 49 00 − − andere 

 − mit Kunstharz oder Kunststoff gestrichene, überzogene oder getränkte Papiere und 
Pappen, ausgenommen mit Klebeschicht versehene Papiere und Pappen: 

4811 51 00 − − gebleicht, mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 150 g 
4811 59 00 − − andere: 
ex 4811 59 00 − − − ausgenommen bedrucktes Dekorpapier zum Herstellen von Platten oder Folien, zur 

Veredelung von Holzplatten, zum Imprägnieren usw. 
4813 Zigarettenpapier, auch zugeschnitten oder in Form von Heftchen oder Hülsen: 
4813 10 00 − in Form von Heftchen oder Hülsen 
4813 20 00 − in Rollen mit einer Breite von 5 cm oder weniger 
4813 90 − anderes: 
4813 90 90 − − anderes: 
ex 4813 90 90 − − − nicht imprägniert, in Rollen mit einer Breite von mehr als 15 cm oder in quadratischen 

oder rechteckigen Bogen, die auf einer Seite mehr als 36 cm messen 
4816 Kohlepapier, präpariertes Durchschreibepapier und anderes Vervielfältigungs- und 

Umdruckpapier (ausgenommen Waren der Position 4809), vollständige Dauerschablonen 
und Offsetplatten aus Papier, auch in Kartons: 

4816 20 00 − präpariertes Durchschreibepapier 
4822 Rollen, Spulen, Spindeln und ähnliche Unterlagen, aus Papierhalbstoff, Papier oder Pappe, 

auch gelocht oder gehärtet 
4823 Andere Papiere, Pappen, Zellstoffwatte und Vliese aus Zellstofffasern, zugeschnitten; andere 

Waren aus Papierhalbstoff, Papier, Pappe, Zellstoffwatte oder Vliesen aus Zellstofffasern: 
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4823 20 00 − Filterpapier und Filterpappe 
4823 40 00 − Diagrammpapier für Registriergeräte, in Rollen, Bogen oder Scheiben 
4823 90 − andere: 
4823 90 40 − − Papiere oder Pappen zum Beschreiben, Bedrucken oder zu anderen grafischen Zwecken 
4823 90 85 − − andere: 
ex 4823 90 85 − − − ausgenommen Dichtungen für zivile Luftfahrzeuge 
4901 Bücher, Broschüren und ähnliche Drucke, auch in losen Bogen oder Blättern: 

 − andere: 

4901 91 00 − − Wörterbücher und Enzyklopädien, auch in Form von Teilheften: 
ex 4901 91 00 − − − ausgenommen Wörterbücher 
4908 Abziehbilder aller Art: 
4908 90 00 − andere 
5007 Gewebe aus Seide, Schappeseide oder Bourretteseide: 
5007 10 00 − Gewebe aus Bourretteseide 
5106 Streichgarne aus Wolle, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf: 
5106 10 − mit einem Anteil an Wolle von 85 GHT oder mehr 
5106 20 − mit einem Anteil an Wolle von weniger als 85 GHT: 
5106 20 10 − − mit einem Anteil an Wolle und feinen Tierhaaren von 85 GHT oder mehr 
5108 Streichgarne oder Kammgarne aus feinen Tierhaaren, nicht in Aufmachungen für den 

Einzelverkauf 
5109 Garne aus Wolle oder feinen Tierhaaren, in Aufmachungen für den Einzelverkauf 
5112 Kammgarngewebe aus Wolle oder feinen Tierhaaren: 
5112 30 − andere, hauptsächlich oder ausschließlich mit synthetischen oder künstlichen Spinnfasern 

gemischt: 
5112 30 10 − − mit einem Quadratmetergewicht von 200 g oder weniger 
5112 90 − andere: 
5112 90 10 − − mit einem Anteil an Spinnstoffen des Kapitels 50 von mehr als 10 GHT 

 − − andere: 

5112 90 91 − − − mit einem Quadratmetergewicht von 200 g oder weniger 
5211 Gewebe aus Baumwolle, mit einem Anteil an Baumwolle von weniger als 85 GHT, 

hauptsächlich oder ausschließlich mit Chemiefasern gemischt, mit einem 
Quadratmetergewicht von mehr als 200 g: 

 − buntgewebt: 

5211 42 00 − − Denim 
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5306 Garne aus Flachs (Leinengarne) 
5307 Garne aus Jute oder anderen textilen Bastfasern der Position 5303 
5308 Garne aus anderen pflanzlichen Spinnstoffen; Papiergarne: 
5308 20 − Hanfgarne 
5308 90 − andere: 

 − − Ramiegarne: 

5308 90 12 − − − mit einem Titer von 277,8 dtex oder mehr (Nm 36 oder weniger) 
5308 90 19 − − − mit einem Titer von weniger als 277,8 dtex (mehr als Nm 36) 
5308 90 90 − − andere 
5501 Kabel aus synthetischen Filamenten: 
5501 30 00 − aus Polyacryl oder Modacryl 
5502 00 Kabel aus künstlichen Filamenten: 
5502 00 80 − andere 
5601 Watte aus Spinnstoffen und Waren daraus; Spinnstofffasern mit einer Länge von 5 mm oder 

weniger (Scherstaub), Knoten und Noppen aus Spinnstoffen: 
5601 10 − hygienische Binden und Tampons, Windeln für Kleinkinder und ähnliche hygienische 

Waren, aus Watte 

 − Watte; andere Waren aus Watte: 

5601 21 − − aus Baumwolle 
5601 22 − − aus Chemiefasern: 

 − − − andere: 

5601 22 91 − − − − aus synthetischen Chemiefasern 
5601 22 99 − − − − aus künstlichen Chemiefasern 
5601 29 00 − − andere 
5601 30 00 − Scherstaub, Knoten und Noppen, aus Spinnstoffen 
5602 Filze, auch getränkt, bestrichen, überzogen oder mit Lagen versehen: 
5602 10 − Nadelfilze und nähgewirkte Flächenerzeugnisse: 

 − andere Filze, weder getränkt, bestrichen, überzogen noch mit Lagen versehen: 

5602 29 00 − − aus anderen Spinnstoffen 
5602 90 00 − andere 
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5603 Vliesstoffe, auch getränkt, bestrichen, überzogen oder mit Lagen versehen: 

 − aus synthetischen oder künstlichen Filamenten: 

5603 11 − − mit einem Quadratmetergewicht von 25 g oder weniger: 
5603 11 10 − − − bestrichen oder überzogen 
5603 12 − − mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 25 g bis 70 g: 
5603 12 10 − − − bestrichen oder überzogen 
5603 13 − − mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 70 g bis 150 g: 
5603 13 10 − − − bestrichen oder überzogen 
5603 14 − − mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 150 g: 
5603 14 10 − − − bestrichen oder überzogen 

 − andere: 

5603 91 − − mit einem Quadratmetergewicht von 25 g oder weniger 
5603 93 − − mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 70 g bis 150 g 
5604 Fäden und Schnüre aus Kautschuk, mit einem Überzug aus Spinnstoffen; Streifen und 

dergleichen der Position 5404 oder 5405, Garne aus Spinnstoffen, mit Kautschuk oder 
Kunststoff getränkt, bestrichen, überzogen oder umhüllt: 

5604 90 − andere 
5605 00 00 Metallgarne und metallisierte Garne, auch umsponnen, bestehend aus Streifen und 

dergleichen der Position 5404 oder 5405 oder aus Garnen aus Spinnstoffen, in Verbindung 
mit Metall in Form von Fäden, Streifen oder Pulver oder mit Metall überzogen 

5606 00 Gimpen, umsponnene Streifen und dergleichen der Position 5404 oder 5405 (ausgenommen 
Waren der Position 5605 und umsponnene Garne aus Rosshaar); Chenillegarne; 
„Maschengarne“ 

5608 Geknüpfte Netze, in Stücken oder als Meterware, aus Bindfäden, Seilen oder Tauen; 
konfektionierte Fischernetze und andere konfektionierte Netze, aus Spinnstoffen: 

 − aus synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen: 

5608 11 − − konfektionierte Fischernetze 
5608 19 − − andere 
5609 00 00 Waren aus Garnen, aus Streifen oder dergleichen der Position 5404 oder 5405, aus 

Bindfäden, Seilen und Tauen, anderweit weder genannt noch inbegriffen 
5809 00 00 Gewebe aus Metallfäden und Gewebe aus Metallgarnen oder aus metallisierten Garnen der 

Position 5605, von der zur Bekleidung, Innenausstattung oder zu ähnlichen Zwecken 
verwendeten Art, anderweit weder genannt noch inbegriffen 
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5905 00 Wandverkleidungen aus Spinnstoffen 
5909 00 Pumpenschläuche und ähnliche Schläuche, aus Spinnstoffen, auch mit Armaturen oder 

Zubehör aus anderen Stoffen 
5910 00 00 Förderbänder und Treibriemen, aus Spinnstoffen, auch mit Kunststoff getränkt, bestrichen, 

überzogen oder mit Lagen aus Kunststoff versehen oder mit Metall oder anderen Stoffen 
verstärkt 

5911 Erzeugnisse und Waren des technischen Bedarfs, aus Spinnstoffen, aufgeführt in 
Anmerkung 7 zu diesem Kapitel: 

5911 10 00 − Gewebe, Filze oder mit Filz belegte Gewebe, mit Kautschuk oder anderen Stoffen 
bestrichen oder überzogen oder mit Lagen aus Kautschuk, Leder oder anderen Stoffen 
versehen, von der zum Herstellen von Kratzengarnituren verwendeten Art, sowie ähnliche 
Erzeugnisse zu anderen technischen Zwecken, einschließlich Bänder aus mit Kautschuk 
getränktem Samt zum Überziehen von Kett- oder Warenbäumen 

 − Gewebe und Filze, endlos oder mit Verbindungsvorrichtungen, von der auf 
Papiermaschinen oder ähnlichen Maschinen verwendeten Art (z. B. zum Herstellen von 
Halbstoff oder Asbestzement): 

5911 31 − − mit einem Quadratmetergewicht von weniger als 650 g 
5911 32 − − mit einem Quadratmetergewicht von 650 g oder mehr 
5911 40 00 − Filtertücher, von der zum Pressen von Öl oder zu ähnlichen technischen Zwecken 

verwendeten Art, auch aus Menschenhaaren 
6801 00 00 Pflastersteine, Randsteine und Pflasterplatten, aus Naturstein (ausgenommen Schiefer) 
6802 Bearbeitete Werksteine (ausgenommen Schiefer) und Waren daraus, ausgenommen Waren 

der Position 6801; Würfel und dergleichen für Mosaike aus Naturstein (einschließlich 
Schiefer), auch auf Unterlagen; Körnungen, Splitter und Mehl von Naturstein (einschließlich 
Schiefer), künstlich gefärbt: 

 − andere Werksteine und Waren daraus, lediglich geschnitten oder gesägt, mit ebener oder 
glatter Oberfläche: 

6802 23 00 − − Granit 
6802 29 00 − − andere Steine: 
ex 6802 29 00 − − − ausgenommen Kalksteine (ausgenommen Marmor, Travertin und Alabaster) 

 − andere: 

6802 91 − − Marmor, Travertin und Alabaster 
6802 92 − − andere Kalksteine 
6802 93 − − Granit 
6802 99 − − andere Steine 
6806 Hüttenwolle/Schlackenwolle, Steinwolle und ähnliche mineralische Wollen; geblähter 

Vermiculit, geblähter Ton, Schaumschlacke und ähnliche geblähte mineralische Erzeugnisse; 
Mischungen und Waren aus mineralischen Stoffen zu Wärme-, Kälte- oder 
Schallschutzzwecken, ausgenommen Waren der Positionen 6811 und 6812 oder des 
Kapitels 69 
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6807 Waren aus Asphalt oder aus ähnlichen Stoffen (z. B. Erdölpech, Kohlenteerpech) 
6808 00 00 Platten, Dielen, Fliesen, Blöcke und dergleichen, aus Pflanzenfasern, Stroh oder aus 

Holzspänen, -schnitzeln, -fasern, Sägemehl oder anderen Holzabfällen, mit Zement, Gips 
oder anderen mineralischen Bindemitteln hergestellt 

6809 Waren aus Gips oder aus Mischungen auf der Grundlage von Gips 
6810 Waren aus Zement, Beton oder Kunststein, auch bewehrt: 

 − Ziegel, Fliesen, Mauersteine und dergleichen: 

6810 11 − − Baublöcke und Mauersteine 

 − andere: 

6810 99 00 − − andere 
6813 Reibungsbeläge (z. B. Platten, Rollen, Streifen, Segmente, Scheiben, Ringe, Klötze), nicht 

montiert, für Bremsen, Kupplungen und dergleichen, auf der Grundlage von Asbest, anderen 
mineralischen Stoffen oder Zellstoff, auch in Verbindung mit Spinnstoffen oder anderen 
Stoffen: 

6813 20 00 − Asbest enthaltend: 
ex 6813 20 00 − − ausgenommen auf der Grundlage von Asbest oder anderen mineralischen Stoffen, für 

zivile Luftfahrzeuge 

 − keinen Asbest enthaltend: 

6813 81 00 − − Bremsbeläge und Bremsklötze: 
ex 6813 81 00 − − − ausgenommen auf der Grundlage von Asbest oder anderen mineralischen Stoffen, für 

zivile Luftfahrzeuge 
6813 89 00 − − andere: 
ex 6813 89 00 − − − ausgenommen auf der Grundlage von Asbest oder anderen mineralischen Stoffen, für 

zivile Luftfahrzeuge 
6814 Bearbeiteter Glimmer und Glimmerwaren, einschließlich agglomerierter oder 

rekonstituierter Glimmer, auch auf Unterlagen aus Papier, Pappe oder aus anderen Stoffen 
6815 Waren aus Steinen oder anderen mineralischen Stoffen (einschließlich Kohlenstofffasern, 

Waren aus Kohlenstofffasern und Waren aus Torf), anderweit weder genannt noch 
inbegriffen: 

6815 10 − Waren aus Grafit oder anderem Kohlenstoff, nicht für elektrotechnische Zwecke 
6815 20 00 − Waren aus Torf 

 − andere: 

6815 91 00 − − Magnesit, Dolomit oder Chromit enthaltend: 
ex 6815 91 00 − − − ausgenommen gleichzeitig gesinterte oder elektrisch amalgamierte Stoffe 
6815 99 − − andere 
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6902 Feuerfeste Steine, Platten, Fliesen und ähnliche feuerfeste keramische Bauteile, 
ausgenommen Waren aus kieselsäurehaltigen fossilen Mehlen oder ähnlichen 
kieselsäurehaltigen Erden: 

6902 10 00 − mit einem Gehalt der Elemente Mg, Ca oder Cr, berechnet als MgO, CaO oder Cr2O3, 
einzeln oder gemeinsam, von mehr als 50 GHT 

6905 Dachziegel, Schornsteinteile/Elemente für Rauchfänger, Rauchleitungen, Bauzierate und 
andere Baukeramik 

6906 00 00 Keramische Rohre, Rohrleitungen, Rinnen, Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und 
Rohrverbindungsstücke 

6908 Glasierte keramische Fliesen, Boden- und Wandplatten; glasierte keramische Steinchen, 
Würfel und ähnliche Waren für Mosaike, auch auf Unterlage: 

6908 90 − andere: 

 − − andere: 

 − − − andere: 

 − − − − andere: 

6908 90 99 − − − − − andere 
6909 Keramische Waren zu chemischen und anderen technischen Zwecken; keramische Tröge, 

Wannen und ähnliche Behältnisse für die Landwirtschaft; keramische Krüge und ähnliche 
Behältnisse zu Transport- oder Verpackungszwecken: 

 − Waren zu chemischen und anderen technischen Zwecken: 

6909 11 00 − − aus Porzellan 
6909 19 00 − − andere 
6909 90 00 − andere 
7002 Glas in Kugeln (ausgenommen Mikrokugeln der Position 7018), Stangen, Stäben oder 

Rohren, nicht bearbeitet: 
7002 10 00 − Kugeln 
7002 20 − Stangen oder Stäbe: 
7002 20 10 − − aus optischem Glas 
7002 20 90 − − andere: 
ex 7002 20 90 − − − ausgenommen aus Überfangglas 

 − Rohre: 

7002 31 00 − − aus geschmolzenem Quarz oder anderem geschmolzenen Siliciumdioxid 
7002 32 00 − − aus anderem Glas, mit einem linearen Ausdehnungskoeffizienten von 5 × 10-6 oder 

weniger je Kelvin in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 300 °C 
7002 39 00 − − andere: 
ex 7002 39 00 − − − ausgenommen aus Neutralglas 
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7004 Gezogenes oder geblasenes Glas in Tafeln, auch mit absorbierender, reflektierender oder 
nicht reflektierender Schicht, jedoch nicht anders bearbeitet: 

7004 20 − in der Masse gefärbt, undurchsichtig, überfangen oder mit absorbierender, reflektierender 
oder nicht reflektierender Schicht: 

7004 20 10 − − optisches Glas 

 − − anderes: 

7004 20 91 − − − mit nicht reflektierender Schicht 
7004 20 99 − − − anderes 
7004 90 − anderes: 

 − − anderes, mit einer Dicke von: 

7004 90 92 − − − 2,5 mm oder weniger 
7004 90 98 − − − mehr als 2,5 mm 
7005 Feuerpoliertes Glas (float-glass) und auf einer oder beiden Seiten geschliffenes oder 

poliertes Glas, in Platten oder Tafeln, auch mit absorbierender, reflektierender oder nicht 
reflektierender Schicht, jedoch nicht anders bearbeitet 

7006 00 Glas der Position 7003, 7004 oder 7005, gebogen, mit bearbeiteten Kanten, graviert, gelocht, 
emailliert oder anders bearbeitet, jedoch weder gerahmt noch in Verbindung mit anderen 
Stoffen: 

7006 00 10 − optisches Glas 
7011 Offene Glaskolben und Glasrohre, Glasteile davon, ohne Ausrüstung, für elektrische 

Lampen, Kathodenstrahlröhren oder dergleichen: 
7011 10 00 − für elektrische Beleuchtung 
7011 90 00 − andere 
7015 Gläser für Uhren und ähnliche Gläser, Gläser für einfache oder medizinische Brillen, 

gewölbt, gebogen, hohl oder dergleichen, nicht optisch bearbeitet; Hohlkugeln und 
Hohlkugelsegmente, aus Glas, zum Herstellen solcher Gläser: 

7015 10 00 − Gläser für medizinische Brillen 
7016 Bausteine, Platten, Fliesen, Dachziegel und andere Waren, aus gepresstem oder geformtem 

Glas, auch mit Drahteinlagen oder dergleichen verstärkt, zu Bauzwecken; Glaswürfel und 
andere Glaskurzwaren, auch auf Unterlagen, für Mosaike oder zu ähnlichen Zierzwecken; 
Kunstverglasungen; vielzelliges Glas oder Schaumglas, in Blöcken, Tafeln, Platten, Schalen 
oder dergleichen: 

7016 10 00 − Glaswürfel und andere Glaskurzwaren, auch auf Unterlagen, für Mosaike oder zu 
ähnlichen Zierzwecken 

7016 90 − andere: 
7016 90 80 − − andere: 
ex 7016 90 80 − − − Bausteine, Platten, Fliesen, Dachziegel und andere Waren, aus gepresstem oder 

geformtem Glas; vielzelliges Glas oder Schaumglas 
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7017 Glaswaren für Laboratorien, hygienische oder pharmazeutische Bedarfsartikel aus Glas, 
auch mit Skalen oder Eichzeichen: 

7017 90 00 − andere 
7018 Glasperlen, Nachahmungen von Perlen, Edelsteinen oder Schmucksteinen und ähnliche 

Glaskurzwaren und Waren daraus, ausgenommen Fantasieschmuck; Glasaugen, 
ausgenommen Prothesen; Zier- und Fantasiegegenstände aus lampengeblasenem 
(gesponnenem) Glas, ausgenommen Fantasieschmuck; Mikrokugeln aus Glas, mit einem 
Durchmesser von 1 mm oder weniger: 

7018 10 − Glasperlen, Nachahmungen von Perlen, Edelsteinen oder Schmucksteinen und ähnliche 
Glaskurzwaren: 

 − − Glasperlen: 

7018 10 11 − − − geschliffen und mechanisch poliert 
ex 7018 10 11 − − − − gesinterte Glasperlen für die Elektroindustrie 
7018 90 − andere: 
7018 90 10 − − Glasaugen; Erzeugnisse aus Glaskurzwaren 
7019 Glasfasern (einschließlich Glaswolle) und Waren daraus (z. B. Garne, Gewebe): 

 − Vorgarne (Lunten), Glasseidenstränge (Rovings), Garne und Stapelfasern: 

7019 11 00 − − Stapelfasern mit einer Länge von 50 mm oder weniger (chopped strands) 
7019 12 00 − − Glasseidenstränge (Rovings) 
7019 19 − − andere 
7104 Synthetische oder rekonstituierte Edelsteine oder Schmucksteine, auch bearbeitet oder 

einheitlich zusammengestellt, jedoch weder aufgereiht noch montiert oder gefasst; 
synthetische oder rekonstituierte Edelsteine oder Schmucksteine, nicht einheitlich 
zusammengestellt, zur Erleichterung der Versendung vorübergehend aufgereiht: 

7104 20 00 − andere, roh oder nur gesägt oder grob geformt: 
ex 7104 20 00 − − für industrielle Zwecke 
7106 Silber (einschließlich vergoldetes oder platiniertes Silber), in Rohform oder als Halbzeug 

oder Pulver 
7107 00 00 Silberplattierungen auf unedlen Metallen, in Rohform oder als Halbzeug 
7109 00 00 Goldplattierungen auf unedlen Metallen oder auf Silber, in Rohform oder als Halbzeug 
7111 00 00 Platinplattierungen auf unedlen Metallen, auf Silber oder auf Gold, in Rohform oder als 

Halbzeug 
7115 Andere Waren aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen: 
7115 10 00 − Katalysatoren in Form von Geweben oder Gittern, aus Platin 
7115 90 − andere: 
7115 90 10 − − aus Edelmetallen: 
ex 7115 90 10 − − − für Laboratorien 
7115 90 90 − − aus Edelmetallplattierungen: 
ex 7115 90 90 − − − für Laboratorien 
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7201 Roheisen und Spiegeleisen, in Masseln, Blöcken oder anderen Rohformen: 
7201 20 00 − Roheisen, nicht legiert, mit einem Phosphorgehalt von mehr als 0,5 GHT: 
7201 50 − Roheisen, legiert; Spiegeleisen: 
7201 50 10 − − Roheisen, legiert, mit einem Gehalt an Titan von 0,3 bis 1 GHT und an Vanadium von 

0,5 bis 1 GHT 
7207 Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl: 

 − mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25 GHT: 

7207 11 − − mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von 
weniger als dem Zweifachen der Dicke: 

 − − − warm vorgewalzt oder stranggegossen: 

7207 11 11 − − − − aus Automatenstahl 
7207 11 90 − − − vorgeschmiedet 
7207 12 − − anderes, mit rechteckigem (nicht quadratischem) Querschnitt: 
7207 12 10 − − − warm vorgewalzt oder stranggegossen: 
ex 7207 12 10 − − − − mit einer Dicke von weniger als 50 mm 
7207 12 90 − − − vorgeschmiedet 
7207 19 − − anderes 
7207 20 − mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,25 GHT oder mehr: 

 − − mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von 
weniger als dem Zweifachen der Dicke: 

 − − − warm vorgewalzt oder stranggegossen: 

7207 20 11 − − − − aus Automatenstahl 

 − − − − anderes, mit einem Kohlenstoffgehalt von: 

7207 20 15 − − − − − 0,25 GHT oder mehr, jedoch weniger als 0,6 GHT 
7207 20 17 − − − − − 0,6 GHT oder mehr 
7207 20 19 − − − vorgeschmiedet 

 − − anderes, mit rechteckigem (nicht quadratischem) Querschnitt: 

7207 20 39 − − − vorgeschmiedet 

 − − mit rundem oder vieleckigem Querschnitt: 

7207 20 52 − − − warm vorgewalzt oder stranggegossen 
7207 20 59 − − − vorgeschmiedet 
7207 20 80 − − anderes 
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7212 Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von 
weniger als 600 mm, plattiert oder überzogen: 

7212 10 − verzinnt 
7212 30 00 − anders verzinkt 
7212 40 − mit Farbe versehen, lackiert oder mit Kunststoff überzogen 
7212 60 00 − plattiert 
7213 Walzdraht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl 
7214 Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet, nur warmgewalzt, nur 

warmgezogen oder nur warmstranggepresst, auch nach dem Walzen verwunden: 

 − anderer: 

7214 91 − − mit rechteckigem (nicht quadratischem) Querschnitt: 
7214 91 10 − − − mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25 GHT 
7214 99 − − anderer: 

 − − − mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25 GHT: 

 − − − − anderer, mit kreisförmigem Querschnitt mit einem Durchmesser von: 

7214 99 31 − − − − − 80 mm oder mehr 
7214 99 39 − − − − − weniger als 80 mm 
7214 99 50 − − − − anderer 
7217 Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl: 
7217 10 − nicht überzogen, auch poliert: 
7217 10 90 − − mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,6 GHT oder mehr 
7221 00 Walzdraht aus nicht rostendem Stahl 
7222 Stabstahl und Profile, aus nichtrostendem Stahl 
7223 00 Draht aus nicht rostendem Stahl 
7224 Anderer legierter Stahl in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen; Halbzeug aus 

anderem legierten Stahl: 
7224 10 − Rohblöcke (Ingots) und andere Rohformen 
7224 90 − andere: 
7224 90 02 − − aus Werkzeugstahl 

 − − andere: 

 − − − mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt: 

 − − − − warm vorgewalzt oder stranggegossen: 

 − − − − − mit einer Breite von weniger als dem Zweifachen der Dicke: 
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7224 90 03 − − − − − − aus Schnellarbeitsstahl 
7224 90 05 − − − − − − aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,7 GHT oder weniger, an 

Mangan von 0,5 bis 1,2 GHT und an Silicium von 0,6 bis 2,3 GHT; aus Stahl mit einem 
Borgehalt von 0,0008 GHT oder mehr, ohne dass ein anderes Element den in der 
Anmerkung 1 f zu Kapitel 72 angegebenen Mindestanteil erreicht 

7224 90 07 − − − − − − andere 
7224 90 14 − − − − − andere 

 − − − andere: 

 − − − − warm vorgewalzt oder stranggegossen: 

7224 90 31 − − − − − mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 
2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von 0,5 GHT oder weniger 

7224 90 38 − − − − − andere 
7224 90 90 − − − − vorgeschmiedet 
7225 Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legierten Stahl, mit einer Breite von 600 mm oder 

mehr 
7226 Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legierten Stahl, mit einer Breite von weniger als 

600 mm: 

 − aus Silicium-Elektrostahl: 

7226 11 00 − − kornorientiert 
7226 19 − − andere 
7226 20 00 − aus Schnellarbeitsstahl 

 − andere: 

7226 91 − − nur warmgewalzt 
7226 92 00 − − nur kaltgewalzt 
7226 99 − − andere: 
7226 99 10 − − − elektrolytisch verzinkt 
7226 99 30 − − − anders verzinkt 
7226 99 70 − − − andere: 
ex 7226 99 70 − − − − mit einer Breite von 500 mm oder weniger, warmgewalzt, nur plattiert; mit einer 

Breite von mehr als 500 mm, nur oberflächenbearbeitet, einschließlich plattiert 
7227 Walzdraht aus anderem legierten Stahl: 
7227 10 00 − aus Schnellarbeitsstahl 
7227 20 00 − aus Mangan-Silicium-Stahl 
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7227 90 − anderer: 
7227 90 10 − − mit einem Borgehalt von 0,0008 GHT oder mehr, ohne dass ein anderes Element den in 

der Anmerkung 1 f zu Kapitel 72 angegebenen Mindestanteil erreicht 
7227 90 95 − − anderer 
7228 Stabstahl und Profile, aus anderem legierten Stahl; Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht 

legiertem Stahl: 
7228 10 − Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl 
7228 80 00 − Hohlbohrerstäbe 
7229 Draht aus anderem legierten Stahl: 
7229 90 − anderer: 
7229 90 20 − − aus Schnellarbeitsstahl 
7229 90 90 − − anderer 
7302 Oberbaumaterial für Bahnen, aus Eisen oder Stahl, wie Schienen, Leitschienen und 

Zahnstangen, Weichenzungen, Herzstücke, Zungenverbindungsstangen und anderes Material 
für Kreuzungen oder Weichen, Bahnschwellen, Laschen, Schienenstühle, Winkel, 
Unterlagsplatten, Klemmplatten, Spurplatten und Spurstangen und anderes für das Verlegen, 
Zusammenfügen oder Befestigen von Schienen besonders hergerichtetes Material: 

7302 40 00 − Laschen und Unterlagsplatten 
7304 Rohre und Hohlprofile, nahtlos, aus Eisen (ausgenommen Gusseisen) oder Stahl: 

 − Futterrohre, Steigrohre und Bohrgestänge von der für das Bohren oder Fördern von Öl 
oder Gas verwendeten Art (casing, tubing, drill pipe): 

7304 24 00 − − andere, aus nichtrostendem Stahl 
7304 29 − − andere 
7305 Andere Rohre (z. B. geschweißt oder genietet) mit kreisförmigem Querschnitt und einem 

äußeren Durchmesser von mehr als 406,4 mm, aus Eisen oder Stahl: 
7305 20 00 − Futterrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art (casing) 

 − andere, geschweißt: 

7305 31 00 − − längsnahtgeschweißt 
7305 39 00 − − andere 
7305 90 00 − andere 
7306 Andere Rohre und Hohlprofile (z. B. geschweißt, genietet, gefalzt oder mit einfach 

aneinander gelegten Rändern), aus Eisen oder Stahl: 

 − Futterrohre und Steigrohre von der für das Fördern von Öl oder Gas verwendeten Art 
(casing und tubing): 

7306 21 00 − − geschweißt, aus nicht rostendem Stahl 
7306 29 00 − − andere 
7306 30 − andere, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl: 

 − − Präzisionsstahlrohre, mit einer Wanddicke von: 
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7306 30 11 − − − 2 mm oder weniger: 
ex 7306 30 11 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge, mit Formstücken, Verschlussstücken oder 

Verbindungsstücken, für Gas- oder Flüssigkeitsleitungen 
7306 30 19 − − − mehr als 2 mm: 
ex 7306 30 19 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge, mit Formstücken, Verschlussstücken oder 

Verbindungsstücken, für Gas- oder Flüssigkeitsleitungen 
7306 40 − andere, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus nicht rostendem Stahl: 
7306 40 80 − − andere: 
ex 7306 40 80 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge, mit Formstücken, Verschlussstücken oder 

Verbindungsstücken, für Gas- oder Flüssigkeitsleitungen 
7306 50 − andere, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legierten Stahl: 
7306 50 20 − − Präzisionsstahlrohre: 
ex 7306 50 20 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge, mit Formstücken, Verschlussstücken oder 

Verbindungsstücken, für Gas- oder Flüssigkeitsleitungen 
7306 50 80 − − andere: 
ex 7306 50 80 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge, mit Formstücken, Verschlussstücken oder 

Verbindungsstücken, für Gas- oder Flüssigkeitsleitungen 
7306 90 00 − andere 
7307 Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), 

aus Eisen oder Stahl: 

 − andere: 

7307 91 00 − − Flansche 
7307 92 − − Bogen, Winkel und Muffen, mit Gewinde 
7307 93 − − Formstücke, Verschlussstücke und Verbindungsstücke, zum Stumpfschweißen 
7307 99 − − andere 
7308 Konstruktionen und Konstruktionsteile (z. B. Brücken und Brückenelemente, Schleusentore, 

Türme, Gittermaste, Pfeiler, Säulen, Gerüste, Dächer, Dachstühle, Tore, Türen, Fenster, und 
deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen, Tür- und Fensterläden, 
Geländer), aus Eisen oder Stahl, ausgenommen vorgefertigte Gebäude der Position 9406; zu 
Konstruktionszwecken vorgearbeitete Bleche, Stäbe, Profile, Rohre und dergleichen, aus 
Eisen oder Stahl: 

7308 10 00 − Brücken und Brückenelemente 
7308 20 00 − Türme und Gittermaste 
7308 30 00 − Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen 
7310 Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter, aus Eisen oder 

Stahl, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem 
Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische 
Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung: 
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7310 10 00 − mit einem Fassungsvermögen von 50 l oder mehr 
7311 00 Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase 
7312 Litzen, Kabel, Seile, Seilschlingen und ähnliche Waren, aus Eisen oder Stahl, ausgenommen 

isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik: 
7312 10 − Litzen, Kabel und Seile: 
7312 10 20 − − aus nicht rostendem Stahl: 
ex 7312 10 20 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge, ausgerüstet oder gebrauchsfertig  

 − − andere, mit einer größten Querschnittsabmessung von: 

 − − − 3 mm oder weniger: 

7312 10 41 − − − − mit Kupfer-Zink-Legierungen (Messing) überzogen: 
ex 7312 10 41 − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge, ausgerüstet oder gebrauchsfertig 
7312 10 49 − − − − andere: 
ex 7312 10 49 − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge, ausgerüstet oder gebrauchsfertig 

 − − − mehr als 3 mm: 

 − − − − Litzen: 

7312 10 61 − − − − − nicht überzogen: 
ex 7312 10 61 − − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge, ausgerüstet oder gebrauchsfertig 

 − − − − − überzogen: 

7312 10 65 − − − − − − verzinkt: 
ex 7312 10 65 − − − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge, ausgerüstet oder gebrauchsfertig 
7312 10 69 − − − − − − andere: 
ex 7312 10 69 − − − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge, ausgerüstet oder gebrauchsfertig 
7312 90 00 − andere: 
ex 7312 90 00 − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge, ausgerüstet oder gebrauchsfertig 
7313 00 00 Stacheldraht aus Eisen oder Stahl; verwundene Drähte oder Bänder, auch mit Stacheln, von 

der für Einzäunungen verwendeten Art, aus Eisen oder Stahl 
7314 Gewebe (einschließlich endlose Gewebe), Gitter und Geflechte, aus Eisen- oder Stahldraht; 

Streckbleche und -bänder, aus Eisen oder Stahl: 

 − Gewebe: 

7314 12 00 − − endlose Gewebe für Maschinen, aus nicht rostendem Stahl 
7314 19 00 − − andere 
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7314 20 − Gitter und Geflechte, an den Kreuzungsstellen verschweißt, mit einer Maschengröße von 
100 cm2 oder mehr, aus Draht mit einer größten Querschnittsabmessung von 3 mm oder 
mehr 

 − andere Gitter und Geflechte, an den Kreuzungsstellen verschweißt: 

7314 31 00 − − verzinkt 
7314 39 00 − − andere 

 − andere Gitter und Geflechte: 

7314 41 − − verzinkt 
7314 42 − − mit Kunststoff überzogen 
7314 49 00 − − andere 
7314 50 00 − Streckbleche und -bänder 
7315 Ketten und Teile davon, aus Eisen oder Stahl: 

 − Gelenkketten und Teile davon: 

7315 11 − − Rollenketten 
7315 12 00 − − andere Gelenkketten 
7315 19 00 − − Teile 
7315 20 00 − Gleitschutzketten 

 − andere Ketten: 

7315 81 00 − − Stegketten 
7315 89 00 − − andere 
7318 Schrauben, Bolzen, Muttern, Schwellenschrauben, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, 

Unterlegscheiben (einschließlich Federringe und -scheiben) und ähnliche Waren, aus Eisen 
oder Stahl: 

 − Waren mit Gewinde: 

7318 11 00 − − Schwellenschrauben 
7318 12 − − andere Holzschrauben 
7318 13 00 − − Schraubhaken, Ring- und Ösenschrauben 
7318 14 − − gewindeformende Schrauben 
7318 15 − − andere Schrauben und Bolzen, auch mit dazugehörenden Muttern oder Unterlegscheiben 
7318 16 − − Muttern 
7318 19 00 − − andere 

 − Waren ohne Gewinde: 

7318 21 00 − − Federringe und -scheiben und andere Sicherungsringe und -scheiben 
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7318 23 00 − − Niete 
7318 24 00 − − Splinte und Keile 
7318 29 00 − − andere 
7319 Nähnadeln, Stricknadeln, Schnürnadeln, Häkelnadeln, Stichel zum Sticken und ähnliche 

Waren, zum Handgebrauch, aus Eisen oder Stahl; Sicherheitsnadeln, Stecknadeln und 
ähnliche Nadeln, aus Eisen oder Stahl, anderweit weder genannt noch inbegriffen: 

7319 20 00 − Sicherheitsnadeln 
7319 30 00 − Stecknadeln und ähnliche Nadeln 
7319 90 − andere: 
7319 90 10 − − Nähnadeln, Stopfnadeln oder Sticknadeln 
7320 Federn und Federblätter, aus Eisen oder Stahl: 
7320 10 − Blattfedern und Federblätter dafür 
7320 20 − schraubenlinienförmige Federn: 
7320 20 20 − − warmgeformt 

 − − andere: 

7320 20 81 − − − Druckfedern (ausgenommen Kegelstumpffedern) 
7320 20 85 − − − Zugfedern 
7320 20 89 − − − andere: 
ex 7320 20 89 − − − − ausgenommen für Schienenfahrzeuge 
7320 90 − andere 
7321 Raumheizöfen, Kesselöfen, Küchenherde (auch zusätzlich für Zentralheizung verwendbar), 

Grillgeräte, Kohlenbecken, Gaskocher, Tellerwärmer und ähnliche nicht elektrische 
Haushaltsgeräte, und Teile davon, aus Eisen oder Stahl 

7322 Heizkörper für Zentralheizungen, nicht elektrisch beheizt, und Teile davon, aus Eisen oder 
Stahl; Heißlufterzeuger und -verteiler (einschließlich der Verteiler, die auch frische oder 
klimatisierte Luft verteilen können), nicht elektrisch beheizt, mit motorbetriebenem 
Ventilator oder Gebläse, und Teile davon, aus Eisen oder Stahl: 

 − Heizkörper und Teile davon: 

7322 11 00 − − aus Gusseisen 
7322 19 00 − − andere 
7322 90 00 − andere: 
ex 7322 90 00 − − ausgenommen Heißlufterzeuger und -verteiler (ausgenommen Teile davon), für zivile 

Luftfahrzeuge 
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7323 Haushaltsartikel, Hauswirtschaftsartikel, und Teile davon, aus Eisen oder Stahl; Eisen- oder 
Stahlwolle; Schwämme, Putzlappen, Handschuhe und ähnliche Waren, zum Scheuern, 
Polieren oder dergleichen, aus Eisen oder Stahl 

7324 Sanitär-, Hygiene- oder Toilettenartikel, und Teile davon, aus Eisen oder Stahl: 
7324 10 00 − Abwasch- und Waschbecken, aus nicht rostendem Stahl: 
ex 7324 10 00 − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 

 − Badewannen: 

7324 21 00 − − aus Gusseisen, auch emailliert 
7324 29 00 − − andere 
7324 90 00 − andere, einschließlich Teile: 
ex 7324 90 00 − − ausgenommen Sanitär-, Hygiene- oder Toilettenartikel (ausgenommen Teile davon), für 

zivile Luftfahrzeuge 
7325 Andere Waren aus Eisen oder Stahl, gegossen: 
7325 10 − aus nicht verformbarem Gusseisen: 
7325 10 50 − − Straßenkappen 

 − − andere: 

7325 10 92 − − − Erzeugnisse für die Kanalisation und für Versorgungsleitungen 
7325 99 − − andere 
7326 Andere Waren aus Eisen oder Stahl: 

 − geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet: 

7326 19 − − andere: 
7326 19 10 − − − freiformgeschmiedet 
7326 20 − Waren aus Eisen- oder Stahldraht: 
7326 20 30 − − Vogelkäfige und ähnliche Kleinkäfige 
7326 20 50 − − Körbe 
7326 20 80 − − andere: 
ex 7326 20 80 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
7326 90 − andere 
7415 Stifte, Nägel, Reißnägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305) 

und ähnliche Waren, aus Kupfer oder mit Schaft aus Eisen oder Stahl und Kupferkopf; 
Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben 
(einschließlich Federringe und -scheiben) und ähnliche Waren, aus Kupfer: 

7415 10 00 − Stifte und Nägel, Reißnägel, Krampen, Klammern und ähnliche Waren 

 − andere Waren, mit Gewinde: 
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7415 33 00 − − Schrauben; Bolzen und Muttern: 
ex 7415 33 00 − − − Holzschrauben 
7418 Haushaltsartikel, Hauswirtschaftsartikel, Sanitär-, Hygiene- oder Toilettenartikel, und Teile 

davon, aus Kupfer; Schwämme, Putzlappen, Handschuhe und ähnliche Waren, zum 
Scheuern, Polieren oder dergleichen, aus Kupfer: 

 − Haushaltsartikel, Hauswirtschaftsartikel, und Teile davon; Schwämme, Putzlappen, 
Handschuhe und ähnliche Waren, zum Scheuern, Polieren oder dergleichen: 

7418 11 00 − − Schwämme, Putzlappen, Handschuhe und ähnliche Waren, zum Scheuern, Polieren oder 
dergleichen 

7418 19 − − andere: 
7418 19 10 − − − nicht elektrische Koch- und Heizgeräte von der im Haushalt verwendeten Art und 

Teile davon, aus Kupfer 
7419 Andere Waren aus Kupfer: 
7419 10 00 − Ketten und Teile davon 

 − andere: 

7419 91 00 − − gegossen oder geschmiedet, jedoch nicht weiter bearbeitet 
7419 99 − − andere: 
7419 99 90 − − − andere 
7508 Andere Waren aus Nickel 
7601 Aluminium in Rohform: 
7601 10 00 − nicht legiertes Aluminium 
7601 20 − Aluminiumlegierungen: 
7601 20 10 − − Primäraluminium 
7604 Stangen (Stäbe) und Profile, aus Aluminium 
7608 Rohre aus Aluminium: 
7608 10 00 − aus nicht legiertem Aluminium: 
ex 7608 10 00 − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge, mit Formstücken, Verschlussstücken oder 

Verbindungsstücken, für Gas- oder Flüssigkeitsleitungen 
7608 20 − aus Aluminiumlegierungen: 
7608 20 20 − − geschweißt: 
ex 7608 20 20 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge, mit Formstücken, Verschlussstücken oder 

Verbindungsstücken, für Gas- oder Flüssigkeitsleitungen 

 − − andere: 
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7608 20 81 − − − nur stranggepresst: 
ex 7608 20 81 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge, mit Formstücken, Verschlussstücken oder 

Verbindungsstücken, für Gas- oder Flüssigkeitsleitungen 
7608 20 89 − − − andere: 
ex 7608 20 89 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge, mit Formstücken, Verschlussstücken oder 

Verbindungsstücken, für Gas- oder Flüssigkeitsleitungen 
7609 00 00 Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke (z. B. Bogen, Muffen), 

aus Aluminium 
7610 Konstruktionen und Konstruktionsteile (z. B. Brücken und Brückenelemente, Türme, 

Gittermaste, Pfeiler, Säulen, Gerüste, Dächer, Dachstühle, Tore, Türen, Fenster, und deren 
Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen, Geländer), aus Aluminium, 
ausgenommen vorgefertigte Gebäude der Position 9406; zu Konstruktionszwecken 
vorgearbeitete Bleche, Stangen (Stäbe), Profile, Rohre und dergleichen, aus Aluminium 

7611 00 00 Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art 
(ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr 
als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit 
Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung 

7612 Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich 
Verpackungsröhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen 
verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, 
ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder 
Wärmeschutzverkleidung 

7615 Haushaltsartikel, Hauswirtschaftsartikel, Sanitär-, Hygiene- oder Toilettenartikel, und Teile 
davon, aus Aluminium; Schwämme, Putzlappen, Handschuhe und ähnliche Waren, zum 
Scheuern, Polieren oder dergleichen, aus Aluminium 

7616 Andere Waren aus Aluminium: 
7616 10 00 − Stifte, Nägel, Krampen, Klammern (ausgenommen Klammern der Position 8305), 

Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterlegscheiben und 
ähnliche Waren 

 − andere: 

7616 91 00 − − Gewebe, Gitter und Geflechte, aus Aluminiumdraht 
7907 00 Andere Waren aus Zink: 
7907 00 90 − andere 
8105 Cobaltmatte und andere Zwischenerzeugnisse der Cobaltmetallurgie; Cobalt und Waren 

daraus, einschließlich Abfälle und Schrott 
8107 Cadmium und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott: 
8107 20 00 − Cadmium in Rohform; Pulver 
8107 30 00 − Abfälle und Schrott 
8110 Antimon und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott: 
8110 20 00 − Abfälle und Schrott 
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8112 Beryllium, Chrom, Germanium, Vanadium, Gallium, Hafnium, Indium, Niob (Columbium), 
Rhenium, Thallium, und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott: 

 − Beryllium: 

8112 19 00 − − andere 

 − Chrom: 

8112 29 00 − − andere 
8202 Handsägen; Sägeblätter aller Art (einschließlich Frässägeblätter und nicht gezahnte 

Sägeblätter): 

 − andere Sägeblätter: 

8202 99 − − andere 
8203 Feilen, Raspeln, Kneifzangen/Beißzangen und andere Zangen (auch zum Schneiden), 

Pinzetten, Scheren zum Schneiden von Metallen, Rohrschneider, Bolzenschneider, 
Locheisen, Lochzangen, und ähnliche Handwerkzeuge: 

8203 20 − Kneifzangen/Beißzangen und andere Zangen (auch zum Schneiden), Pinzetten, und 
ähnliche Werkzeuge 

8203 30 00 − Scheren zum Schneiden von Metallen und ähnliche Werkzeuge 
8203 40 00 − Rohrschneider, Bolzenschneider, Locheisen, Lochzangen, und ähnliche Werkzeuge 
8205 Handwerkzeuge (einschließlich Glasschneidediamanten), anderweit weder genannt noch 

inbegriffen; Lötlampen und dergleichen; Schraubstöcke, Schraubzwingen und dergleichen, 
die nicht Zubehör oder Teile von Werkzeugmaschinen sind; Ambosse; tragbare 
Feldschmieden; Schleifapparate zum Hand- oder Fußbetrieb 

8207 Auswechselbare Werkzeuge zur Verwendung in mechanischen oder nicht mechanischen 
Handwerkzeugen oder in Werkzeugmaschinen (z. B. zum Pressen, Prägen, Tiefziehen, 
Gesenkschmieden, Stanzen, Lochen, zum Herstellen von Innen- und Außengewinden, 
Bohren, Reiben, Räumen, Fräsen, Drehen, Schrauben), einschließlich Ziehwerkzeuge und 
Pressmatrizen zum Ziehen oder Strang- und Fließpressen von Metallen, und Erd-, Gesteins- 
oder Tiefbohrwerkzeuge: 

 − Erd-, Gesteins- oder Tiefbohrwerkzeuge: 

8207 13 00 − − mit arbeitendem Teil aus Cermets 
8207 30 − Press-, Präge-, Tiefzieh-, Gesenkschmiede-, Stanz- oder Lochwerkzeuge: 
8207 30 90 − − andere 
8207 40 − Werkzeuge zum Herstellen von Innen- und Außengewinden: 

 − − für die Metallbearbeitung: 

8207 40 30 − − − Werkzeuge zum Herstellen von Außengewinden 
8207 40 90 − − andere 
8207 50 − Bohrwerkzeuge: 
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8207 50 10 − − mit arbeitendem Teil aus Diamant oder agglomeriertem Diamant 

 − − mit arbeitendem Teil aus anderen Stoffen: 

 − − − andere: 

 − − − − für die Metallbearbeitung, mit arbeitendem Teil: 

8207 50 50 − − − − − aus Cermets 
8207 50 60 − − − − − aus Schnellarbeitsstahl 
8207 50 70 − − − − − aus anderen Stoffen 
8207 50 90 − − − − andere 
8207 60 − Reibahlen, Ausbohr- und Räumwerkzeuge 
8207 70 − Fräswerkzeuge 
8207 80 − Drehwerkzeuge 
8207 90 − andere auswechselbare Werkzeuge: 

 − − mit arbeitendem Teil aus anderen Stoffen: 

8207 90 30 − − − Schraubendrehereinsätze 
8207 90 50 − − − Verzahnwerkzeuge 

 − − − andere, mit arbeitendem Teil: 

 − − − − aus Cermets: 

8207 90 71 − − − − − für die Metallbearbeitung 
8207 90 78 − − − − − andere 

 − − − − aus anderen Stoffen: 

8207 90 91 − − − − − für die Metallbearbeitung 
8208 Messer und Schneidklingen, für Maschinen oder mechanische Geräte 
8209 00 Plättchen, Stäbchen, Spitzen und ähnliche Formstücke für Werkzeuge, nicht gefasst, aus 

Cermets 
8210 00 00 Von Hand zu betätigende mechanische Geräte, mit einem Gewicht von 10 kg oder weniger, 

zum Vorbereiten, Zubereiten oder Anrichten von Speisen oder Getränken 
8211 Messer (ausgenommen Messer der Position 8208) mit schneidender Klinge, auch gezahnt 

(einschließlich Klappmesser für den Gartenbau), und Klingen dafür 
8212 Rasiermesser, Rasierapparate und Rasierklingen (einschließlich Rasierklingenrohlinge im 

Band) 
8213 00 00 Scheren und Scherenblätter 
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8214 Andere Schneidwaren (z. B. Haarschneide- und -scherapparate, Spaltmesser, Hackmesser, 
Wiegemesser für Metzger/Fleischhauer oder für den Küchengebrauch, Papiermesser); 
Instrumente und Zusammenstellungen, für die Hand- oder Fußpflege (einschließlich 
Nagelfeilen) 

8215 Löffel, Gabeln, Schöpfkellen, Schaumlöffel, Tortenheber, Fischmesser, Buttermesser, 
Zuckerzangen und ähnliche Waren 

8301 Vorhängeschlösser, Schlösser und Sicherheitsriegel (zum Schließen mit Schlüssel, als 
Kombinationsschlösser oder als elektrische Schlösser), aus unedlen Metallen; Verschlüsse 
und Verschlussbügel, mit Schloss, aus unedlen Metallen; Schlüssel für diese Waren, aus 
unedlen Metallen 

8302 Beschläge und ähnliche Waren, aus unedlen Metallen, für Möbel, Türen, Treppen, Fenster, 
Fensterläden, Karosserien, Sattlerwaren, Koffer, Reisekisten oder andere derartige Waren; 
Kleiderhaken, Huthalter, Konsolen, Stützen und ähnliche Waren, aus unedlen Metallen; 
Laufrädchen oder -rollen mit Befestigungsvorrichtung aus unedlen Metallen; automatische 
Türschließer aus unedlen Metallen: 

8302 10 00 − Scharniere: 
ex 8302 10 00 − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8302 20 00 − Laufrädchen oder -rollen: 
ex 8302 20 00 − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8302 30 00 − andere Beschläge und ähnliche Waren, für Kraftfahrzeuge 

 − andere Beschläge und andere ähnliche Waren: 

8302 41 00 − − Baubeschläge 
8302 49 00 − − andere: 
ex 8302 49 00 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8302 50 00 − Kleiderhaken, Huthalter, Konsolen, Stützen und ähnliche Waren 
8302 60 00 − automatische Türschließer: 
ex 8302 60 00 − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8303 00 Panzerschränke, Türen und Fächer für Stahlkammern, Sicherheitskassetten und ähnliche 

Waren, aus unedlen Metallen 
8304 00 00 Sortierkästen, Ablegekästen, Karteikästen, Manuskriptständer, Federschalen, Stempelhalter 

und ähnliche Ausstattungsgegenstände für Büros, aus unedlen Metallen, ausgenommen 
Büromöbel der Position 9403 

8305 Mechaniken für Schnellhefter oder Aktenordner, Briefklammern, Heftecken, 
Aktenklammern, Karteireiter und ähnliches Büromaterial, aus unedlen Metallen; 
Heftklammern, zusammenhängend in Streifen (z. B. zur Verwendung im Büro, beim 
Dekorieren oder Verpacken), aus unedlen Metallen 

8306 Glocken, Klingeln, Gongs und ähnliche Waren, nicht elektrisch, aus unedlen Metallen; 
Statuetten und andere Ziergegenstände, aus unedlen Metallen; Rahmen für Fotografien, 
Bilder oder dergleichen, aus unedlen Metallen; Spiegel aus unedlen Metallen 
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8308 Verschlüsse, Verschlussbügel, Schnallen, Spangen, Klammern, Haken, Ösen und ähnliche 
Waren, aus unedlen Metallen, für Kleidung, Schuhe, Planen, Täschnerwaren oder zum 
Fertigen oder Ausrüsten anderer Waren; Hohlniete und Zweispitzniete, aus unedlen 
Metallen; Perlen und zugeschnittener Flitter, aus unedlen Metallen 

8309 Stopfen (einschließlich Kronenverschlüsse, Stopfen mit Schraubgewinde und Gießpfropfen), 
Deckel, Flaschenkapseln, Spunde mit Schraubgewinde, Spundbleche, Plomben und anderes 
Verpackungszubehör, aus unedlen Metallen 

8310 00 00 Aushängeschilder, Hinweisschilder, Namensschilder und ähnliche Schilder, Zahlen, 
Buchstaben und andere Zeichen, aus unedlen Metallen, ausgenommen Schilder und Zeichen 
der Position 9405 

8402 Dampfkessel (Dampferzeuger), ausgenommen Zentralheizungskessel, die sowohl heißes 
Wasser als auch Niederdruckdampf erzeugen können; Kessel zum Erzeugen von überhitztem 
Wasser 

8403 Zentralheizungskessel, ausgenommen solche der Position 8402 
8404 Hilfsapparate für Kessel der Position 8402 oder 8403 (z. B. Vorwärmer, Überhitzer, 

Rußbläser und Rauchgasrückführungen); Kondensatoren für Dampfkraftmaschinen 
8407 Hub- und Rotationskolbenverbrennungsmotoren mit Fremdzündung: 

 − Antriebsmotoren für Wasserfahrzeuge: 

8407 29 − − andere: 
8407 29 20 − − − mit einer Leistung von 200 kW oder weniger: 
ex 8407 29 20 − − − − gebraucht 
8407 29 80 − − − mit einer Leistung von mehr als 200 kW: 
ex 8407 29 80 − − − − gebraucht 

 − Hubkolbenmotoren von der zum Antrieb von Fahrzeugen des Kapitels 87 verwendeten 
Art: 

8407 32 − − mit einem Hubraum von mehr als 50 cm3 bis 250 cm3 
8407 33 − − mit einem Hubraum von mehr als 250 cm3 bis 1 000 cm3 
8407 34 − − mit einem Hubraum von mehr als 1 000 cm3 
8407 90 − andere Motoren 
8408 Kolbenverbrennungsmotoren mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotoren): 
8408 10 − Antriebsmotoren für Wasserfahrzeuge 
8408 20 − Motoren von der zum Antrieb von Fahrzeugen des Kapitels 87 verwendeten Art: 
8408 20 10 − − für die industrielle Montage: von Einachsschleppern der Unterposition 8701 10, von 

Kraftfahrzeugen der Position 8703, von Kraftfahrzeugen der Position 8704, mit Motor mit 
einem Hubraum von weniger als 2 500 cm3, von Kraftfahrzeugen der Position 8705 

8409 Teile, erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für Motoren der Position 8407 oder 8408 
bestimmt: 

 − andere: 

8409 99 00 − − andere 
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8410 Wasserturbinen, Wasserräder und Regler dafür: 

 − Wasserturbinen und Wasserräder: 

8410 11 00 − − mit einer Leistung von 1 000 kW oder weniger 
8411 Turbo-Strahltriebwerke, Turbo-Propellertriebwerke und andere Gasturbinen: 

 − andere Gasturbinen: 

8411 81 00 − − mit einer Leistung von 5 000 kW oder weniger: 
ex 8411 81 00 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8411 82 − − mit einer Leistung von mehr als 5 000 kW: 
8411 82 20 − − − mit einer Leistung von mehr als 5 000 kW bis 20 000 kW: 
ex 8411 82 20 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8411 82 60 − − − mit einer Leistung von mehr als 20 000 kW bis 50 000 kW: 
ex 8411 82 60 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8411 82 80 − − − mit einer Leistung von mehr als 50 000 kW: 
ex 8411 82 80 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8412 Andere Motoren und Kraftmaschinen: 

 − Wasserkraftmaschinen und Hydromotoren: 

8412 21 − − linear arbeitend (Zylinder): 
8412 21 20 − − − Hydrosysteme: 
ex 8412 21 20 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8412 21 80 − − − andere: 
ex 8412 21 80 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8412 29 − − andere: 
8412 29 20 − − − Hydrosysteme: 
ex 8412 29 20 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 

 − − − andere: 

8412 29 81 − − − − Hydromotoren: 
ex 8412 29 81 − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8412 29 89 − − − − andere: 
ex 8412 29 89 − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 

 − Druckluftmotoren: 

8412 31 00 − − linear arbeitend (Zylinder): 
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ex 8412 31 00 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8412 39 00 − − andere: 
ex 8412 39 00 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8412 80 − andere: 
8412 80 10 − − Dampfkraftmaschinen für Wasserdampf oder anderen Dampf 
8412 80 80 − − andere: 
ex 8412 80 80 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8412 90 − Teile: 
8412 90 20 − − von Strahltriebwerken, anderen als Turbo-Strahltriebwerken: 
ex 8412 90 20 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8412 90 40 − − von Hydromotoren: 
ex 8412 90 40 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8412 90 80 − − andere: 
ex 8412 90 80 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8413 Flüssigkeitspumpen, auch mit Flüssigkeitsmesser; Hebewerke für Flüssigkeiten: 

 − Pumpen, mit Messvorrichtung ausgestattet oder ihrer Beschaffenheit nach zur Aufnahme 
einer Messvorrichtung bestimmt: 

8413 11 00 − − Ausgabepumpen für Kraftstoffe oder Schmiermittel, von der in Tankstellen oder 
Kraftfahrzeugwerkstätten verwendeten Art 

8413 19 00 − − andere: 
ex 8413 19 00 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8413 20 00 − Handpumpen, ausgenommen solche der Unterpositionen 8413 11 oder 8413 19: 
ex 8413 20 00 − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8413 30 − Kraftstoff-, Öl- oder Kühlmittelpumpen für Kolbenverbrennungsmotoren: 
8413 30 20 − − Einspritzpumpen: 
ex 8413 30 20 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8413 40 00 − Betonpumpen 
8413 50 − andere oszillierende Verdrängerpumpen: 
8413 50 20 − − Hydroaggregate: 
ex 8413 50 20 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8413 50 40 − − Dosierpumpen: 
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ex 8413 50 40 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 

 − − andere: 

 − − − Kolbenpumpen: 

8413 50 61 − − − − Hydropumpen: 
ex 8413 50 61 − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8413 50 69 − − − − andere: 
ex 8413 50 69 − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8413 50 80 − − − andere: 
ex 8413 50 80 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8413 60 − andere rotierende Verdrängerpumpen: 
8413 60 20 − − Hydroaggregate: 
ex 8413 60 20 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 

 − − andere: 

 − − − Zahnradpumpen: 

8413 60 31 − − − − Hydropumpen: 
ex 8413 60 31 − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8413 60 39 − − − − andere: 
ex 8413 60 39 − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 

 − − − Flügelzellenpumpen: 

8413 60 61 − − − − Hydropumpen: 
ex 8413 60 61 − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8413 60 69 − − − − andere: 
ex 8413 60 69 − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8413 60 70 − − − Schraubenspindelpumpen: 
ex 8413 60 70 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8413 60 80 − − − andere: 
ex 8413 60 80 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8413 70 − andere Kreiselpumpen: 

 − − Tauchmotorpumpen: 

8413 70 21 − − − einstufig 
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8413 70 29 − − − mehrstufig 
8413 70 30 − − Umlaufbeschleuniger für Heizungs- und Heißwasseranlagen, ohne Wellenabdichtung 

 − − andere, mit einer Nennweite des Austrittsstutzens von: 

8413 70 35 − − − 15 mm oder weniger: 
ex 8413 70 35 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 

 − − − mehr als 15 mm: 

8413 70 45 − − − − Kanalradpumpen und Seitenkanalpumpen: 
ex 8413 70 45 − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 

 − − − − Radialkreiselpumpen: 

 − − − − − einstufig: 

 − − − − − − einströmig: 

8413 70 51 − − − − − − − in Blockbauweise: 
ex 8413 70 51 − − − − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8413 70 59 − − − − − − − andere: 
ex 8413 70 59 − − − − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8413 70 65 − − − − − − mehrströmig: 
ex 8413 70 65 − − − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8413 70 75 − − − − − mehrstufig 
ex 8413 70 75 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 

 − − − − andere Kreiselpumpen: 

8413 70 81 − − − − − einstufig: 
ex 8413 70 81 − − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8413 70 89 − − − − − mehrstufig: 
ex 8413 70 89 − − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 

 − andere Pumpen; Hebewerke für Flüssigkeiten: 

8413 81 00 − − Pumpen: 
ex 8413 81 00 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8413 82 00 − − Hebewerke für Flüssigkeiten 
8414 Luft- oder Vakuumpumpen, Luft- oder andere Gaskompressoren sowie Ventilatoren; Abluft- 

oder Umluftabzugshauben mit eingebautem Ventilator, auch mit Filter: 
8414 10 − Vakuumpumpen: 
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8414 10 20 − − zur Verwendung bei der Herstellung von Halbleitern 

 − − andere: 

8414 10 25 − − − Drehschieberpumpen, Sperrschieberpumpen, Molekularpumpen und 
Wälzkolbenpumpen: 

ex 8414 10 25 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 

 − − − andere: 

8414 10 81 − − − − Diffusionspumpen, Kryopumpen und Adsorptionspumpen: 
ex 8414 10 81 − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8414 10 89 − − − − andere: 
ex 8414 10 89 − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8414 20 − hand- oder fußbetriebene Luftpumpen: 
8414 20 20 − − Handpumpen für Fahrräder 
8414 20 80 − − andere: 
ex 8414 20 80 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8414 30 − Kompressoren von der für Kältemaschinen verwendeten Art: 
8414 30 20 − − mit einer Leistung von 0,4 kW oder weniger: 
ex 8414 30 20 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8414 40 − Luftkompressoren, auf Anhängerfahrgestell montiert 

 − Ventilatoren: 

8414 51 00 − − Tisch-, Boden-, Wand-, Decken-, Dach- oder Fensterventilatoren, mit eingebautem 
Elektromotor mit einer Leistung von 125 W oder weniger: 

ex 8414 51 00 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8414 59 − − andere: 
8414 59 20 − − − Axialventilatoren: 
ex 8414 59 20 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8414 59 40 − − − Zentrifugalventilatoren: 
ex 8414 59 40 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8414 59 80 − − − andere: 
ex 8414 59 80 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8414 60 00 − Abzugshauben mit einer größten horizontalen Seitenlänge von 120 cm oder weniger 
8414 80 − andere: 

 − − Turbokompressoren: 
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8414 80 11 − − − einstufig: 
ex 8414 80 11 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8414 80 19 − − − mehrstufig: 
ex 8414 80 19 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 

 − − oszillierende Verdrängerkompressoren zum Erzeugen eines Überdrucks von: 

 − − − 15 bar oder weniger, mit einer Liefermenge je Stunde von: 

8414 80 22 − − − − 60 m3 oder weniger: 
ex 8414 80 22 − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8414 80 28 − − − − mehr als 60 m3: 
ex 8414 80 28 − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 

 − − − mehr als 15 bar, mit einer Liefermenge je Stunde von: 

8414 80 51 − − − − 120 m3 oder weniger: 
ex 8414 80 51 − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8414 80 59 − − − − mehr als 120 m3: 
ex 8414 80 59 − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 

 − − rotierende Verdrängerkompressoren: 

8414 80 73 − − − einwellig: 
ex 8414 80 73 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 

 − − − mehrwellig: 

8414 80 75 − − − − Schraubenkompressoren: 
ex 8414 80 75 − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8414 80 78 − − − − andere: 
ex 8414 80 78 − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8414 80 80 − − andere: 
ex 8414 80 80 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8415 Klimageräte, bestehend aus einem motorbetriebenen Ventilator und Vorrichtungen zum 

Ändern der Temperatur und des Feuchtigkeitsgehalts der Luft, einschließlich solcher, bei 
denen der Luftfeuchtigkeitsgrad nicht unabhängig von der Lufttemperatur reguliert wird: 

 − andere: 

8415 82 00 − − andere, mit Kälteerzeugungsvorrichtung: 
ex 8415 82 00 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8415 90 00 − Teile: 
ex 8415 90 00 − − ausgenommen von Klimageräten der Unterposition 8415 81, 8415 82 oder 8415 83, für 

zivile Luftfahrzeuge 
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8416 Brenner für Feuerungen, die mit flüssigem Brennstoff, pulverisiertem festem Brennstoff 
oder Gas betrieben werden; automatische Feuerungen, einschließlich ihrer mechanischen 
Beschicker, mechanischen Roste, mechanischen Entascher und ähnlichen Vorrichtungen 

8417 Nicht elektrische Industrie- und Laboratoriumsöfen, einschließlich Verbrennungsöfen: 
8417 10 00 − Öfen zum Rösten, Schmelzen oder anderem Warmbehandeln von Erzen, Schwefelkies 

oder Metallen 
8417 20 − Backöfen: 
8417 20 10 − − Tunnelöfen 
8417 20 90 − − andere 
8417 80 − andere: 
8417 80 20 − − Tunnel- und Muffelöfen zum Brennen von keramischen Produkten 
8417 80 80 − − andere 
8417 90 00 − Teile 
8418 Kühl- und Gefrierschränke, Gefrier- und Tiefkühltruhen und andere Einrichtungen, 

Maschinen, Apparate und Geräte zur Kälteerzeugung, mit elektrischer oder anderer 
Ausrüstung; Wärmepumpen, ausgenommen Klimageräte der Position 8415: 

8418 10 − kombinierte Kühl- und Gefrierschränke mit gesonderten Außentüren: 
8418 10 20 − − mit einem Inhalt von mehr als 340 l: 
ex 8418 10 20 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8418 10 80 − − andere: 
ex 8418 10 80 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 

 − Haushaltskühlschränke: 

8418 21 − − Kompressorkühlschränke 
8418 29 00 − − andere 
8418 30 − Gefrier- und Tiefkühltruhen mit einem Inhalt von 800 l oder weniger: 
8418 30 20 − − mit einem Inhalt von 400 l oder weniger: 
ex 8418 30 20 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8418 30 80 − − mit einem Inhalt von mehr als 400 l bis 800 l: 
ex 8418 30 80 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8418 40 − Gefrier- und Tiefkühlschränke mit einem Inhalt von 900 l oder weniger: 
8418 40 20 − − mit einem Inhalt von 250 l oder weniger: 
ex 8418 40 20 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8418 40 80 − − mit einem Inhalt von mehr als 250 l bis 900 l: 
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ex 8418 40 80 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8418 50 − andere Möbel (Truhen, Schränke, Vitrinen, Theken und dergleichen) zur Aufbewahrung 

und Auslage von Waren, mit eingebauter Ausrüstung zum Kühlen, Tiefkühlen oder 
Gefrieren 

 − andere Einrichtungen, Maschinen, Apparate und Geräte zur Kälteerzeugung; 
Wärmepumpen: 

8418 61 00 − − Wärmepumpen, andere als Klimageräte der Position 8415: 
ex 8418 61 00 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 

 − Teile: 

8418 91 00 − − Möbel, ihrer Beschaffenheit nach zur Aufnahme einer Kälteerzeugungseinrichtung 
bestimmt 

8419 Apparate und Vorrichtungen, auch elektrisch beheizt (ausgenommen Öfen und andere 
Apparate der Position 8514), zum Behandeln von Stoffen durch auf einer 
Temperaturänderung beruhende Vorgänge, z. B. Heizen, Kochen, Rösten, Destillieren, 
Rektifizieren, Sterilisieren, Pasteurisieren, Dämpfen, Trocknen, Verdampfen, Kondensieren 
oder Kühlen, ausgenommen Haushaltsapparate; nicht elektrische Durchlauferhitzer und 
Heißwasserspeicher: 

 − nicht elektrische Durchlauferhitzer und Heißwasserspeicher: 

8419 11 00 − − Gasdurchlauferhitzer 
8419 19 00 − − andere 
8419 20 00 − Sterilisierapparate für medizinische oder chirurgische Zwecke oder für Laboratorien 

 − Trockner: 

8419 39 − − andere 
8419 40 00 − Destillier- und Rektifizierapparate 
8419 50 00 − Wärmeaustauscher: 
ex 8419 50 00 − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8419 60 00 − Apparate und Vorrichtungen für die Luft- oder andere Gasverflüssigung 

 − andere Apparate und Vorrichtungen: 

8419 81 − − zum Zubereiten heißer Getränke oder zum Kochen oder Wärmen von Speisen: 
8419 81 20 − − − Dampffiltriermaschinen und andere Maschinen zum Zubereiten von Kaffee oder 

anderen heißen Getränken: 
ex 8419 81 20 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8419 81 80 − − − andere: 
ex 8419 81 80 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8420 Kalander und Walzwerke (ausgenommen Metallwalzwerke und Glaswalzmaschinen) sowie 

Walzen für diese Maschinen: 
8420 10 − Kalander und Walzwerke 
8421 Zentrifugen, einschließlich Zentrifugaltrockner; Apparate zum Filtrieren oder Reinigen von 

Flüssigkeiten oder Gasen: 

 − Zentrifugen, einschließlich Zentrifugaltrockner: 
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8421 12 00 − − Wäscheschleudern 

 − Apparate zum Filtrieren oder Reinigen von Flüssigkeiten: 

8421 21 00 − − zum Filtrieren oder Reinigen von Wasser: 
ex 8421 21 00 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8421 22 00 − − zum Filtrieren oder Reinigen von Getränken, ausgenommen Wasser 

 − Apparate zum Filtrieren oder Reinigen von Gasen: 

8421 31 00 − − Luftansaugfilter für Kolbenverbrennungsmotoren: 
ex 8421 31 00 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8421 39 − − andere: 
8421 39 20 − − − Apparate zum Filtrieren oder Reinigen von Luft: 
ex 8421 39 20 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 

 − − − Apparate zum Filtrieren oder Reinigen von anderen Gasen: 

8421 39 40 − − − − durch nasses Verfahren: 
ex 8421 39 40 − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8421 39 60 − − − − durch katalytisches Verfahren: 
ex 8421 39 60 − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8421 39 90 − − − − andere: 
ex 8421 39 90 − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8422 Geschirrspülmaschinen; Maschinen und Apparate zum Reinigen oder Trocknen von 

Flaschen oder anderen Behältnissen; Maschinen und Apparate zum Füllen, Verschließen, 
Versiegeln oder Etikettieren von Flaschen, Dosen, Schachteln, Säcken oder anderen 
Behältnissen; Maschinen und Apparate zum Verkapseln von Flaschen, Gläsern, Tuben oder 
ähnlichen Behältnissen; andere Maschinen und Apparate zum Verpacken oder Umhüllen 
von Waren (einschließlich Schrumpffolienverpackungsmaschinen); Maschinen und 
Apparate zum Versetzen von Getränken mit Kohlensäure: 

 − Geschirrspülmaschinen: 

8422 11 00 − − Haushaltsgeschirrspülmaschinen 
8422 19 00 − − andere 
8422 20 00 − Maschinen und Apparate zum Reinigen oder Trocknen von Flaschen oder anderen 

Behältnissen 
8423 Waagen (einschließlich Zähl- und Kontrollwaagen), ausgenommen Waagen mit einer 

Empfindlichkeit von 50 mg oder feiner; Gewichte für Waagen aller Art: 
8423 10 − Personenwaagen, einschließlich Säuglingswaagen; Haushaltswaagen: 
8423 10 10 − − Haushaltswaagen 
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8424 Mechanische Apparate, auch handbetrieben, zum Verteilen, Verspritzen oder Zerstäuben von 
Flüssigkeiten oder Pulver; Feuerlöscher, auch mit Füllung; Spritzpistolen und ähnliche 
Apparate; Sandstrahlmaschinen, Dampfstrahlapparate und ähnliche Strahlapparate: 

8424 10 − Feuerlöscher, auch mit Füllung: 
8424 10 20 − − mit einem Gewicht von 21 kg oder weniger: 
ex 8424 10 20 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8424 10 80 − − andere: 
ex 8424 10 80 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8424 20 00 − Spritzpistolen und ähnliche Apparate 

 − andere Apparate: 

8424 81 − − für die Landwirtschaft oder den Gartenbau: 
8424 81 10 − − − Apparate zur Bewässerung 

 − − − andere: 

8424 81 30 − − − − tragbare Apparate 

 − − − − andere: 

8424 81 91 − − − − − Spritz-, Sprüh- und Stäubegeräte, ihrer Beschaffenheit nach für den 
Schlepperanbau oder Schlepperzug bestimmt 

8428 Andere Maschinen, Apparate und Geräte zum Heben, Beladen, Entladen oder Fördern (z. B. 
Aufzüge, Rolltreppen, Stetigförderer und Seilschwebebahnen): 

8428 10 − Personen- und Lastenaufzüge: 
8428 10 20 − − elektrische: 
ex 8428 10 20 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
ex 8428 10 20 − − − ausgenommen mit einer Geschwindigkeit von mehr als 2 m/s 
8429 Selbstfahrende Planiermaschinen (Bulldozer und Angledozer), Erd- oder Straßenhobel 

(Grader), Schürfwagen (Scraper), Bagger, Schürf- und andere Schaufellader, Straßenwalzen 
und andere Bodenverdichter: 

 − Planiermaschinen (Bulldozer und Angledozer): 

8429 11 00 − − auf Gleisketten 
8429 19 00 − − andere 
8429 20 00 − Erd- oder Straßenhobel (Grader) 
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8430 Andere Maschinen, Apparate und Geräte zur Erdbewegung, zum Planieren, Verdichten oder 
Bohren des Bodens oder zum Abbauen von Erzen oder anderen Mineralien; Rammen und 
Pfahlzieher; Schneeräumer: 

 − Schrämmaschinen und andere Abbaumaschinen sowie Tunnelbohrmaschinen und andere 
Streckenvortriebsmaschinen: 

8430 39 00 − − andere 

 − andere Bohrmaschinen und Tiefbohrgeräte: 

8430 49 00 − − andere: 
ex 8430 49 00 − − − ausgenommen Maschinen, Apparate und Geräte zum Bohren bei der Öl- und 

Gasexploration 

 − andere nichtselbstfahrende Maschinen, Apparate und Geräte: 

8430 61 00 − − Maschinen, Apparate und Geräte zum Feststampfen oder Verdichten des Bodens 
8430 69 00 − − andere 
8433 Maschinen, Apparate und Geräte zum Ernten oder Dreschen von landwirtschaftlichen 

Erzeugnissen, einschließlich Stroh- oder Futterpressen; Rasenmäher und andere 
Mähmaschinen; Maschinen zum Reinigen oder Sortieren von Eiern, Obst oder anderen 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen, ausgenommen Maschinen, Apparate und Geräte der 
Position 8437: 

 − Rasenmäher: 

8433 11 − − mit Motor und horizontal rotierendem Schneidwerk 
8433 19 − − andere 
8433 20 − andere Mähmaschinen, einschließlich Mähbalken für Schlepperanbau 
8433 30 − andere Heuernte-(Heuwerbungs-)maschinen, -apparate und -geräte 
8438 Maschinen und Apparate, im Kapitel 84 anderweit weder genannt noch inbegriffen, zum 

industriellen Auf- oder Zubereiten oder Herstellen von Lebensmitteln, Futtermitteln oder 
Getränken, ausgenommen Maschinen und Apparate zum Gewinnen oder Aufbereiten von 
tierischen oder pflanzlichen Ölen oder Fetten: 

8438 30 00 − Maschinen und Apparate zum Herstellen von Zucker 
8445 Maschinen zum Vorbereiten oder Aufbereiten von Spinnstoffen; Maschinen zum Spinnen, 

Dublieren oder Zwirnen von Spinnstoffen und andere Maschinen und Apparate zum Her-
stellen von Spinnstoffgarnen; Maschinen zum Spulen (einschließlich Schussspulmaschinen), 
Wickeln oder Haspeln von Spinnstoffen sowie Maschinen zum Vorbereiten von Spinnstoff-
garnen zur Verwendung auf Maschinen der Position 8446 oder 8447: 

8445 20 00 − Maschinen zum Spinnen von Spinnstoffen 
8445 40 00 − Maschinen zum Spulen (einschließlich Schussspulmaschinen), Wickeln oder Haspeln von 

Spinnstoffen 
8446 Webmaschinen: 
8446 10 00 − Webmaschinen zum Herstellen von Geweben mit einer Breite von 30 cm oder weniger 

 − Webmaschinen mit Schusseintrag durch Webschützen, zum Herstellen von Geweben mit 
einer Breite von mehr als 30 cm: 

8446 21 00 − − motorbetrieben 
8446 29 00 − − andere 
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8450 Maschinen zum Waschen von Wäsche, auch mit Trockenvorrichtung: 

 − Maschinen mit einem Fassungsvermögen an Trockenwäsche von 10 kg oder weniger: 

8450 11 − − Waschvollautomaten 
8450 12 00 − − andere Waschmaschinen, mit eingebautem Zentrifugaltrockner 
8450 19 00 − − andere 
8450 20 00 − Maschinen mit einem Fassungsvermögen an Trockenwäsche von mehr als 10 kg 
8453 Maschinen und Apparate zum Aufbereiten, Gerben oder Bearbeiten von Häuten, Fellen oder 

Leder oder zum Herstellen oder Instandsetzen von Schuhen oder anderen Waren aus Häuten, 
Fellen oder Leder, ausgenommen Nähmaschinen 

8456 Werkzeugmaschinen zum Abtragen von Stoffen aller Art durch Laser-, Licht- oder anderen 
Photonenstrahl, Ultraschall, Elektroerosion, elektrochemische Verfahren oder Elektronen-, 
Ionen- oder Plasmastrahl: 

8456 90 00 − andere 
8457 Bearbeitungszentren, Mehrwegemaschinen und Transfermaschinen, zum Bearbeiten von 

Metallen 
8458 Drehmaschinen (einschließlich Drehzentren) zur spanabhebenden Metallbearbeitung 
8459 Spanabhebende Werkzeugmaschinen (einschließlich Bearbeitungseinheiten auf Schlitten) 

zum Bohren, Ausbohren, Fräsen oder Außen- oder Innengewindeschneiden von Metallen, 
ausgenommen Drehmaschinen (einschließlich Drehzentren) der Position 8458 

8460 Werkzeugmaschinen zum Entgraten, Schärfen, Schleifen, Honen, Läppen, Polieren oder zu 
anderem Fertigbearbeiten von Metallen oder Cermets mit Hilfe von Schleifscheiben, 
Schleifstoffen oder Poliermitteln, ausgenommen Verzahnmaschinen und 
Zahnfertigbearbeitungsmaschinen der Position 8461 

8461 Hobelmaschinen, Waagerecht- und Senkrechtstoßmaschinen, Räummaschinen, 
Verzahnmaschinen, Zahnfertigbearbeitungsmaschinen, Sägemaschinen, Trennmaschinen 
und andere Werkzeugmaschinen zur spanabhebenden Bearbeitung von Metallen oder 
Cermets, anderweit weder genannt noch inbegriffen 

8462 Werkzeugmaschinen (einschließlich Pressen) zum Freiformschmieden, Gesenkschmieden 
oder Hämmern von Metallen; Werkzeugmaschinen (einschließlich Pressen) zum Biegen, 
Abkanten, Richten, Scheren, Lochstanzen oder Ausklinken von Metallen; Pressen zum 
Bearbeiten von Metallen oder Metallcarbiden, vorstehend nicht genannt: 

8462 10 − Freiformschmiede- oder Gesenkschmiedemaschinen (einschließlich Pressen) und 
Schmiedehämmer 

 − Biegemaschinen, Abkantmaschinen und Richtmaschinen (einschließlich Pressen): 

8462 21 − − numerisch gesteuert 
8462 29 − − andere 

 − Scheren (einschließlich Pressen), ausgenommen mit Lochstanzen kombinierte Scheren: 

8462 31 00 − − numerisch gesteuert 
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8462 39 − − andere: 
8462 39 10 − − − zum Bearbeiten von Flacherzeugnissen 

 − andere: 

8462 91 − − hydraulische Pressen 
8462 99 − − andere 
8463 Andere Werkzeugmaschinen zum spanlosen Be- oder Verarbeiten von Metallen oder 

Cermets: 
8463 90 00 − andere 
8465 Werkzeugmaschinen (einschließlich Nagel-, Heft-, Klebe-, Verleim- und andere 

Zusammenfügemaschinen) zum Bearbeiten von Holz, Kork, Bein, Hartkautschuk, harten 
Kunststoffen oder ähnlichen harten Stoffen: 

8465 10 − Maschinen, die verschiedenartige Bearbeitungen ohne Werkzeugwechsel zwischen diesen 
Vorgängen durchführen können: 

8465 10 90 − − Maschinen, denen das Werkstück zwischen jedem Bearbeitungsvorgang automatisch 
zugeführt wird 

 − andere: 

8465 91 − − Sägemaschinen 
8465 92 00 − − Hobelmaschinen, Fräsmaschinen und Kehlmaschinen 
8465 95 00 − − Bohrmaschinen und Stemmmaschinen 
8465 96 00 − − Spaltmaschinen, Hackmaschinen und Schälmaschinen 
8466 Teile und Zubehör, erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für Maschinen der 

Positionen 8456 bis 8465 bestimmt, einschließlich Werkstück- und Werkzeughalter, 
selbstöffnende Gewindeschneidköpfe, Teilköpfe und andere Spezialvorrichtungen für 
Werkzeugmaschinen; Werkzeughalter für von Hand zu führende Werkzeuge aller Art: 

8466 10 − Werkzeughalter und selbstöffnende Gewindeschneidköpfe: 
8466 20 − Werkstückhalter 
8466 30 00 − Teilköpfe und andere Spezialvorrichtungen für Werkzeugmaschinen 

 − andere: 

8466 94 00 − − für Maschinen der Position 8462 oder 8463 
8467 Pneumatische, hydraulische oder von eingebautem Motor (elektrisch oder nicht elektrisch) 

betriebene Werkzeuge, von Hand zu führen: 

 − pneumatische Werkzeuge: 

8467 11 − − rotierende (auch schlagende) Werkzeuge 
8467 19 00 − − andere 

 − mit eingebautem Elektromotor: 

8467 21 − − Bohrmaschinen aller Art 
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8467 22 − − Sägen 
8467 29 − − andere 

 − andere Werkzeuge: 

8467 81 00 − − Kettensägen 
8467 89 00 − − andere 
8468 Maschinen, Apparate und Geräte zum Löten oder Schweißen, auch wenn sie zum 

Brennschneiden verwendbar sind, jedoch ausgenommen solche der Position 8515; 
Maschinen und Apparate zum autogenen Oberflächenhärten 

8481 Armaturen und ähnliche Apparate für Rohr- oder Schlauchleitungen, Dampfkessel, 
Sammelbehälter, Wannen oder ähnliche Behälter, einschließlich Druckminderventile und 
thermostatisch gesteuerte Ventile: 

8481 80 − andere Armaturen und ähnliche Apparate 
8481 90 00 − Teile 
8486 Maschinen, Apparate und Geräte von der ausschließlich oder hauptsächlich zum Herstellen 

von Halbleiterbarren (boules), Halbleiterscheiben (wafers) oder Halbleiterbauelementen, 
elektronischen integrierten Schaltungen oder Flachbildschirmen verwendeten Art; in 
Anmerkung 9 C zu diesem Kapitel genannte Maschinen, Apparate und Geräte; Teile und 
Zubehör: 

8486 30 − Maschinen, Apparate und Geräte zum Herstellen von Flachbildschirmen: 
8486 30 30 − − Apparate für die Trockenätzung von Mustern auf Trägermaterialien für 

Flüssigkristallanzeigen (LCD) 
8486 90 − Teile und Zubehör: 
8486 90 10 − − Werkzeughalter und selbstöffnende Gewindeschneidköpfe; Werkstückhalter 
8501 Elektromotoren und elektrische Generatoren, ausgenommen Stromerzeugungsaggregate: 
8501 10 − Motoren mit einer Leistung von 37,5 W oder weniger 
8501 20 00 − Allstrom-(Universal-)motoren mit einer Leistung von mehr als 37,5 W: 
ex 8501 20 00 − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge, mit einer Leistung von 150 kW oder weniger 

 − andere Gleichstrommotoren; Gleichstromgeneratoren: 

8501 32 − − mit einer Leistung von mehr als 750 W bis 75 kW: 
8501 32 20 − − − mit einer Leistung von mehr als 750 W bis 7,5 kW: 
ex 8501 32 20 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8501 32 80 − − − mit einer Leistung von mehr als 7,5 W bis 75 kW: 
ex 8501 32 80 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
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8501 33 00 − − mit einer Leistung von mehr als 75 W bis 375 kW: 
ex 8501 33 00 − − − ausgenommen Motoren für zivile Luftfahrzeuge, mit einer Leistung von 150 kW oder 

weniger und Generatoren 
8501 34 − − mit einer Leistung von mehr als 375 kW: 
8501 34 50 − − − Fahrmotoren 

 − − − andere, mit einer Leistung von: 

8501 34 92 − − − − mehr als 375 kW bis 750 kW: 
ex 8501 34 92 − − − − − ausgenommen Generatoren für zivile Luftfahrzeuge 
8501 34 98 − − − − mehr als 750 kW: 
ex 8501 34 98 − − − − − ausgenommen Generatoren für zivile Luftfahrzeuge 
8501 40 − andere Einphasen-Wechselstrommotoren: 
8501 40 20 − − mit einer Leistung von 750 W oder weniger: 
ex 8501 40 20 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge, mit einer Leistung von mehr als 735 W 
8501 40 80 − − mit einer Leistung von mehr als 750 W: 
ex 8501 40 80 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge, mit einer Leistung von 150 kW oder weniger 

 − andere Mehrphasen-Wechselstrommotoren: 

8501 51 00 − − mit einer Leistung von 750 W oder weniger: 
ex 8501 51 00 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge, mit einer Leistung von mehr als 735 W 
8501 52 − − mit einer Leistung von mehr als 750 W bis 75 kW: 
8501 52 20 − − − mit einer Leistung von mehr als 750 W bis 7,5 kW: 
ex 8501 52 20 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8501 52 30 − − − mit einer Leistung von mehr als 7,5 kW bis 37 kW: 
ex 8501 52 30 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8501 52 90 − − − mit einer Leistung von mehr als 37 kW bis 75 kW: 
ex 8501 52 90 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8501 53 − − mit einer Leistung von mehr als 75 kW: 
8501 53 50 − − − Fahrmotoren 

 − − − andere, mit einer Leistung von: 

8501 53 81 − − − − mehr als 75 kW bis 375 kW: 
ex 8501 53 81 − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge, mit einer Leistung von 150 kW oder 

weniger 
8501 53 94 − − − − mehr als 375 kW bis 750 kW 
8501 53 99 − − − − mehr als 750 kW 

 − Wechselstromgeneratoren: 
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8501 61 − − mit einer Leistung von 75 kVA oder weniger: 
8501 61 20 − − − mit einer Leistung von 7,5 kVA oder weniger: 
ex 8501 61 20 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8501 61 80 − − − mit einer Leistung von mehr als 7,5 kVA bis 75 kVA: 
ex 8501 61 80 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8501 62 00 − − mit einer Leistung von mehr als 75 kVA bis 375 kVA: 
ex 8501 62 00 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8501 63 00 − − mit einer Leistung von mehr als 375 kVA bis 750 kVA: 
ex 8501 63 00 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8501 64 00 − − mit einer Leistung von mehr als 750 kVA 
8502 Stromerzeugungsaggregate und elektrische rotierende Umformer: 

 − Stromerzeugungsaggregate, angetrieben durch Kolbenverbrennungsmotor mit 
Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor): 

8502 11 − − mit einer Leistung von 75 kVA oder weniger: 
8502 11 20 − − − mit einer Leistung von 7,5 kVA oder weniger: 
ex 8502 11 20 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8502 11 80 − − − mit einer Leistung von mehr als 7,5 kVA bis 75 kVA: 
ex 8502 11 80 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8502 12 00 − − mit einer Leistung von mehr als 75 kVA bis 375 kVA: 
ex 8502 12 00 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8502 13 − − mit einer Leistung von mehr als 375 kVA: 
8502 13 20 − − − mit einer Leistung von mehr als 375 kVA bis 750 kVA: 
ex 8502 13 20 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8502 13 40 − − − mit einer Leistung von mehr als 750 kVA bis 2 000 kVA: 
ex 8502 13 40 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8502 13 80 − − − mit einer Leistung von mehr als 2 000 kVA: 
ex 8502 13 80 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8502 20 − Stromerzeugungsaggregate, angetrieben durch Kolbenverbrennungsmotor mit 

Fremdzündung: 
8502 20 20 − − mit einer Leistung von 7,5 kVA oder weniger: 
ex 8502 20 20 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8502 20 40 − − mit einer Leistung von mehr als 7,5 kVA bis 375 kVA: 
ex 8502 20 40 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8502 20 60 − − mit einer Leistung von mehr als 375 kVA bis 750 kVA: 
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ex 8502 20 60 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8502 20 80 − − mit einer Leistung von mehr als 750 kVA: 
ex 8502 20 80 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 

 − andere Stromerzeugungsaggregate: 

8502 31 00 − − windgetrieben: 
ex 8502 31 00 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8502 39 − − andere: 
8502 39 20 − − − Turbogeneratoren: 
ex 8502 39 20 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8502 39 80 − − − andere: 
ex 8502 39 80 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8502 40 00 − elektrische rotierende Umformer: 
ex 8502 40 00 − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8504 Elektrische Transformatoren, elektrische Stromrichter (z. B. Gleichrichter) sowie Drossel- 

und andere Selbstinduktionsspulen: 
8504 10 − Vorschaltgeräte für Entladungslampen: 
8504 10 20 − − Vorschaltdrosselspulen (Einfach- und Doppeldrosselspulen), auch mit angeschaltetem 

Kondensator: 
ex 8504 10 20 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8504 10 80 − − andere: 
ex 8504 10 80 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 

 − Transformatoren mit Flüssigkeitsisolation: 

8504 21 00 − − mit einer Leistung von 650 kVA oder weniger 
8504 22 − − mit einer Leistung von mehr als 650 kVA bis 10 000 kVA 
8504 23 00 − − mit einer Leistung von mehr als 10 000 kVA 

 − andere Transformatoren: 

8504 31 − − mit einer Leistung von 1 kVA oder weniger: 

 − − − Messwandler: 

8504 31 21 − − − − Spannungswandler: 
ex 8504 31 21 − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8504 31 29 − − − − andere: 
ex 8504 31 29 − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8504 31 80 − − − andere: 
ex 8504 31 80 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
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8504 32 − − mit einer Leistung von mehr als 1 kVA bis 16 kVA: 
8504 32 20 − − − Messwandler: 
ex 8504 32 20 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8504 32 80 − − − andere: 
ex 8504 32 80 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8504 33 00 − − mit einer Leistung von mehr als 16 kVA bis 500 kVA: 
ex 8504 33 00 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8504 34 00 − − mit einer Leistung von mehr als 500 kVA 
8504 40 − Stromrichter: 
8504 40 30 − − von der mit Telekommunikationsgeräten oder automatischen 

Datenverarbeitungsmaschinen und ihren Einheiten verwendeten Art: 
ex 8504 40 30 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 

 − − andere: 

8504 40 40 − − − Mehrkristall-Halbleiter-Gleichrichter: 
ex 8504 40 40 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 

 − − − andere: 

8504 40 55 − − − − Akkumulatorenladegeräte: 
ex 8504 40 55 − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 

 − − − − andere: 

8504 40 81 − − − − − Gleichrichter: 
ex 8504 40 81 − − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 

 − − − − − Wechselrichter: 

8504 40 84 − − − − − − mit einer Leistung von 7,5 kVA oder weniger: 
ex 8504 40 84 − − − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8504 40 88 − − − − − − mit einer Leistung von mehr als 7,5 kVA: 
ex 8504 40 88 − − − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8504 40 90 − − − − − andere: 
ex 8504 40 90 − − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8504 50 − andere Drosselspulen und andere Selbstinduktionsspulen: 
8504 50 20 − − von der mit Telekommunikationsgeräten und für Stromversorgungseinheiten von 

automatischen Datenverarbeitungsmaschinen und ihren Einheiten verwendeten Art: 
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ex 8504 50 20 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8504 50 95 − − andere: 
ex 8504 50 95 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8505 Elektromagnete; Dauermagnete und Waren, die dazu bestimmt sind, nach Magnetisierung 

Dauermagnete zu werden; Spannplatten, Spannfutter und ähnliche dauermagnetische oder 
elektromagnetische Aufspannvorrichtungen; elektromagnetische Kupplungen und Bremsen; 
elektromagnetische Hebeköpfe: 

 − Dauermagnete und Waren, die dazu bestimmt sind, nach Magnetisierung Dauermagnete zu 
werden: 

8505 11 00 − − aus Metall 
8506 Elektrische Primärelemente und Primärbatterien: 
8506 10 − Mangandioxidelemente und -batterien 
8506 30 − Quecksilberoxidelemente und -batterien 
8506 40 − Silberoxidelemente und -batterien 
8506 60 − Luft-Zink-Elemente und -Batterien 
8506 80 − andere Primärelemente und Primärbatterien 
8507 Elektrische Akkumulatoren, einschließlich Scheider (Separatoren) dafür, auch in 

quadratischer oder rechteckiger Form: 
8507 30 − Nickel-Cadmium-Akkumulatoren: 
8507 30 20 − − gasdichte: 
ex 8507 30 20 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 

 − − andere: 

8507 30 81 − − − Antriebsakkumulatoren: 
ex 8507 30 81 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8507 30 89 − − − andere: 
ex 8507 30 89 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8507 40 00 − Nickel-Eisen-Akkumulatoren: 
ex 8507 40 00 − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8507 80 − andere Akkumulatoren: 
8507 80 20 − − Nickelhydrid-Akkumulatoren: 
ex 8507 80 20 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8507 80 30 − − Lithium-Ionen-Akkumulatoren: 
ex 8507 80 30 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 

BGBl. III - Ausgegeben am 29. Mai 2015 - Nr. 73 197 von 883

www.ris.bka.gv.at



 

 
CE/BA/Anhang/de 75 

KN-Code Warenbezeichnung 

8507 80 80 − − andere: 
ex 8507 80 80 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8507 90 − Teile: 
8507 90 20 − − Platten für Akkumulatoren: 
ex 8507 90 20 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8507 90 30 − − Scheider (Separatoren): 
ex 8507 90 30 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8507 90 90 − − andere: 
ex 8507 90 90 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8508 Staubsauger: 

 − mit eingebautem Elektromotor: 

8508 11 00 − − mit einer Leistung von 1 500 W oder weniger und einem Fassungsvermögen des 
Staubbehälters von 20 l oder weniger 

8508 19 00 − − andere 
8508 60 00 − andere Staubsauger 
8508 70 00 − Teile: 
ex 8508 70 00 − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8509 Elektromechanische Haushaltsgeräte mit eingebautem Elektromotor, ausgenommen 

Staubsauger der Position 8508 
8510 Rasierapparate, Haarschneide- und Schermaschinen sowie Haarentferner (Epilatoren), mit 

eingebautem Elektromotor 
8511 Elektrische Zündapparate, Zündvorrichtungen und Anlasser, für Verbrennungsmotoren mit 

Fremd- oder Selbstzündung (z. B. Magnetzünder, Lichtmagnetzünder, Zündspulen, 
Zündkerzen und Glühkerzen); mit den vorstehend genannten Motoren verwendete 
Lichtmaschinen (z. B. Gleich- und Wechselstrommaschinen) und Lade- oder 
Rückstromschalter: 

8511 40 00 − Anlasser und Licht-Anlasser: 
ex 8511 40 00 − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8512 Elektrische Beleuchtungs- und Signalgeräte (ausgenommen Waren der Position 8539), 

Scheibenwischer, Scheibenentfroster und Vorrichtungen gegen das Beschlagen der 
Fensterscheiben, von der für Kraftfahrzeuge oder Fahrräder verwendeten Art: 

8512 20 00 − andere Beleuchtungs- und Sichtsignalgeräte 
8512 40 00 − Scheibenwischer, Scheibenentfroster und Vorrichtungen gegen das Beschlagen der 

Fensterscheiben 
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8513 Tragbare elektrische Leuchten zum Betrieb mit eigener Stromquelle (z. B. Primärbatterien, 
Akkumulatoren oder Dynamos), ausgenommen Beleuchtungsgeräte der Position 8512: 

8513 10 00 − Leuchten 
8516 Elektrische Warmwasserbereiter und Tauchsieder; elektrische Geräte zum Raum- oder 

Bodenbeheizen oder zu ähnlichen Zwecken; Elektrowärmegeräte zur Haarpflege (z. B. 
Haartrockner, Dauerwellengeräte und Brennscherenwärmer) oder zum Händetrocknen; 
elektrische Bügeleisen; andere Elektrowärmegeräte für den Haushalt; elektrische 
Heizwiderstände, ausgenommen solche der Position 8545: 

 − elektrische Geräte zum Raum- oder Bodenbeheizen oder zu ähnlichen Zwecken: 

8516 29 − − andere: 
8516 29 99 − − − − andere 

 − Elektrowärmegeräte zur Haarpflege oder zum Händetrocknen: 

8516 31 − − Haartrockner 
8516 32 00 − − andere Elektrowärmegeräte zur Haarpflege 
8516 33 00 − − Händetrockner 
8516 40 − elektrische Bügeleisen: 
8516 40 10 − − Dampfbügeleisen 
8516 80 − elektrische Heizwiderstände: 
8516 80 20 − − mit einem Träger aus Isolierstoff versehen: 
ex 8516 80 20 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge, nur mit einem einfachen Träger aus 

Isolierstoff und elektrischen Anschlüssen versehen, zum Verhindern des Vereisens oder zum 
Enteisen 

8516 80 80 − − andere: 
ex 8516 80 80 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge, nur mit einem einfachen Träger aus 

Isolierstoff und elektrischen Anschlüssen versehen, zum Verhindern des Vereisens oder zum 
Enteisen 

8517 Fernsprechapparate, einschließlich Telefone für zellulare Netzwerke oder für andere 
drahtlose Netzwerke; andere Sende- oder Empfangsgeräte für Töne, Bilder oder andere 
Daten, einschließlich Apparate für die Kommunikation in einem drahtgebundenen oder 
drahtlosen Netzwerk (wie ein lokales Netzwerk oder ein Weitverkehrsnetzwerk), 
ausgenommen solche der Positionen 8443, 8525, 8527 oder 8528: 

8517 70 − Teile: 

 − − Antennen und Antennenreflektoren aller Art; Teile, die erkennbar mit diesen Waren 
verwendet werden: 

8517 70 19 − − − andere: 
ex 8517 70 19 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8517 70 90 − − andere: 
ex 8517 70 90 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
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8518 Mikrofone und Haltevorrichtungen dafür; Lautsprecher, auch in Gehäusen; Kopf- und 
Ohrhörer, auch mit Mikrofon kombiniert, und Zusammenstellungen, aus einem Mikrofon 
und einem oder mehreren Lautsprechern bestehend; elektrische Tonfrequenzverstärker; 
elektrische Tonverstärkereinrichtungen: 

8518 40 − elektrische Tonfrequenzverstärker: 
8518 40 30 − − für die Fernsprech- oder Messtechnik 

 − − andere: 

8518 40 81 − − − mit einem einzigen Kanal: 
ex 8518 40 81 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8518 40 89 − − − andere: 
ex 8518 40 89 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8518 50 00 − elektrische Tonverstärkereinrichtungen: 
ex 8518 50 00 − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8519 Tonaufnahmegeräte; Tonwiedergabegeräte; Tonaufnahme- und -wiedergabegeräte: 
8519 20 − Geräte, die durch Eingabe von Münzen, Banknoten, Bankkarten, Wertmarken oder anderer 

Zahlungsmittel betätigt werden 
8519 30 00 − Plattenteller 

 − andere Geräte: 

8519 81 − − magnetische, optische oder Halbleiter-Aufzeichnungsträger verwendend: 

 − − − Tonwiedergabegeräte (einschließlich Kassettenabspielgeräte), ohne eingebaute 
Tonaufnahmevorrichtung: 

8519 81 11 − − − − Diktiergeräte 

 − − − − andere Tonwiedergabegeräte: 

8519 81 15 − − − − − Kassettenabspielgeräte im Taschenformat 

 − − − − − andere Kassettenabspielgeräte: 

8519 81 21 − − − − − − mit analogem und digitalem Abnehmersystem 
8519 81 25 − − − − − − andere 

 − − − − − andere: 

 − − − − − − mit Laser-Abnehmersystem: 

8519 81 31 − − − − − − − von der in Kraftfahrzeugen verwendeten Art, für „discs“ mit einem 
Durchmesser von 6,5 cm oder weniger 

8519 81 35 − − − − − − − andere 

BGBl. III - Ausgegeben am 29. Mai 2015 - Nr. 73 200 von 883

www.ris.bka.gv.at



 

 
CE/BA/Anhang/de 78 

KN-Code Warenbezeichnung 

8519 81 45 − − − − − − andere 

 − − − andere Geräte: 

8519 81 51 − − − − Diktiergeräte, die nur mit externer Stromquelle betrieben werden können 

 − − − − andere Magnetbandgeräte für die Tonaufnahme und Tonwiedergabe: 

 − − − − − Kassettengeräte: 

 − − − − − − mit eingebautem Verstärker und mit einem oder mehreren eingebauten 
Lautsprechern: 

8519 81 55 − − − − − − − Geräte, die ohne externe Energiequelle betrieben werden können 
8519 81 61 − − − − − − − andere 
8519 81 65 − − − − − − im Taschenformat 
8519 81 75 − − − − − − andere 

 − − − − − andere: 

8519 81 81 − − − − − − für Magnetbänder auf Spulen, mit ausschließlich einer Bandlaufgeschwindigkeit 
bei der Tonaufnahme und -wiedergabe von 19 cm pro Sekunde oder mit unterschiedlichen 
Bandlaufgeschwindigkeiten bei der Tonaufnahme und -wiedergabe, sofern eine dieser 
Bandlaufgeschwindigkeiten 19 cm pro Sekunde beträgt und die anderen Geschwindigkeiten 
niedriger sind 

8519 81 85 − − − − − − andere 
8519 89 − − andere: 

 − − − Tonwiedergabegeräte, ohne eingebaute Tonaufnahmevorrichtung: 

8519 89 11 − − − − Schallplattenspieler, ausgenommen solche der Unterposition 8519 20 
8519 89 15 − − − − Diktiergeräte 
8519 89 19 − − − − andere 
8521 Videogeräte zur Bild- und Tonaufzeichnung oder -wiedergabe, auch mit eingebautem 

Videotuner: 
8521 10 − Magnetbandgeräte: 
8521 10 20 − − für Magnetbänder mit einer Breite von 1,3 cm oder weniger und einer 

Bandlaufgeschwindigkeit bei der Bild- und Tonaufzeichnung oder -wiedergabe von 50 mm 
oder weniger pro Sekunde: 

ex 8521 10 20 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8521 10 95 − − andere: 
ex 8521 10 95 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8521 90 00 − andere 
8523 Platten, Bänder, nicht flüchtige Halbleiterspeichervorrichtungen, „intelligente Karten (smart 

cards)“ und andere Tonträger oder ähnliche Aufzeichnungsträger, mit oder ohne 
Aufzeichnung, einschließlich der zur Plattenherstellung dienenden Matrizen und Galvanos, 
ausgenommen Waren des Kapitels 37: 

 − magnetische Aufzeichnungsträger: 
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8523 29 − − andere: 

 − − − Magnetbänder; Magnetplatten: 

 − − − − andere: 

8523 29 33 − − − − − zur Wiedergabe von Programmen, Daten, Ton und Bildern, die in 
maschinenlesbarer Binärform aufgezeichnet sind und über eine automatische 
Datenverarbeitungsmaschine gehandhabt oder verändert werden können 

8523 29 39 − − − − − andere 
8527 Rundfunkempfangsgeräte, auch in einem gemeinsamen Gehäuse mit einem Tonaufnahme- 

oder Tonwiedergabegerät oder einer Uhr kombiniert: 

 − Rundfunkempfangsgeräte, die ohne externe Energiequelle betrieben werden können: 

8527 12 − − Radiokassettengeräte im Taschenformat 
8527 13 − − andere Geräte, kombiniert mit Tonaufnahme- oder Tonwiedergabegeräten 

 − Rundfunkempfangsgeräte von der in Kraftfahrzeugen verwendeten Art, die nur mit 
externer Energiequelle betrieben werden können: 

8527 29 00 − − andere 

 − andere: 

8527 91 − − kombiniert mit Tonaufnahme- oder Tonwiedergabegeräten 
8528 Monitore und Projektoren, ohne eingebautes Fernsehempfangsgerät; 

Fernsehempfangsgeräte, auch mit eingebautem Rundfunkempfangsgerät oder Ton- oder 
Bildaufzeichnungs- oder -wiedergabegerät: 

 − Monitore mit Kathodenstrahlröhre: 

8528 49 − − andere 

 − andere Monitore: 

8528 59 − − andere 

 − Projektoren: 

8528 69 − − andere: 
8528 69 10 − − − mittels Flachbildschirm (z. B. einer Flüssigkristallvorrichtung) von automatischen 

Datenverarbeitungsmaschinen erzeugte digitale Informationen anzeigend 

 − − − andere: 

8528 69 91 − − − − für schwarzweißes oder anderes einfarbiges Bild 

 − Fernsehempfangsgeräte, auch mit eingebautem Rundfunkempfangsgerät oder Ton- oder 
Bildaufzeichnungs- oder -wiedergabegerät: 

8528 73 00 − − andere, für schwarzweißes oder anderes einfarbiges Bild 
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8529 Teile, erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für Geräte der Positionen 8525 bis 8528 
bestimmt: 

8529 10 − Antennen und Antennenreflektoren aller Art; Teile, die erkennbar mit diesen Waren 
verwendet werden: 

 − − Antennen: 

 − − − Außenantennen für Rundfunk- und Fernsehempfang: 

8529 10 39 − − − − andere 
8529 10 65 − − − Innenantennen für Rundfunk- und Fernsehempfang, einschließlich 

Geräteeinbauantennen: 
ex 8529 10 65 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8529 10 69 − − − andere: 
ex 8529 10 69 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8529 10 80 − − Filter und Weichen, für Antennen: 
ex 8529 10 80 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8529 90 − andere: 
8529 90 20 − − Teile von Geräten der Unterpositionen 8525 60 00, 8525 80 30, 8528 41 00, 8528 51 00 

und 8528 61 00: 
ex 8529 90 20 − − − ausgenommen Baugruppen und Teile von Baugruppen, die aus zwei oder mehr 

miteinander verbundenen Einzelteilen bestehen, für zivile Luftfahrzeuge 

 − − andere: 

 − − − Möbel und Gehäuse: 

8529 90 41 − − − − aus Holz 
8529 90 49 − − − − andere 
8529 90 65 − − − zusammengesetzte elektronische Schaltungen (Baugruppen): 
ex 8529 90 65 − − − − ausgenommen Baugruppen und Teile von Baugruppen, die aus zwei oder mehr 

miteinander verbundenen Einzelteilen bestehen, für zivile Luftfahrzeuge 

 − − − andere: 

8529 90 92 − − − − für Fernsehkameras der Unterpositionen 8525 80 11 und 8525 80 19 und Geräte der 
Positionen 8527 und 8528 

8529 90 97 − − − − andere: 
ex 8529 90 97 − − − − − ausgenommen Baugruppen und Teile von Baugruppen, die aus zwei oder mehr 

miteinander verbundenen Einzelteilen bestehen, für zivile Luftfahrzeuge 
8530 Elektrische Verkehrssignal-, Verkehrssicherungs-, Verkehrsüberwachungs- und 

Verkehrssteuergeräte für Schienenwege oder dergleichen, Straßen, Binnenwasserstraßen, 
Parkplätze oder Parkhäuser, Hafenanlagen oder Flughäfen (ausgenommen solche der 
Position 8608) 
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8535 Elektrische Geräte zum Schließen, Unterbrechen, Schützen oder Verbinden von elektrischen 
Stromkreisen (z. B. Schalter, Sicherungen, Blitzschutzvorrichtungen, Spannungsbegrenzer, 
Überspannungsableiter, Steckvorrichtungen und andere Verbindungselemente sowie 
Verbindungskästen), für eine Spannung von mehr als 1 000 V: 

8535 10 00 − Sicherungen 

 − Leistungsschalter: 

8535 21 00 − − für eine Spannung von weniger als 72,5 kV 
8535 29 00 − − andere 
8535 30 − Trennschalter sowie Ein- und Ausschalter: 
8535 30 10 − − für eine Spannung von weniger als 72,5 kV: 
ex 8535 30 10 − − − ausgenommen röhrenförmige Lichtbogenkammern mit trennbaren Kontakten für 

Trennschalter oder Vakuumkammern mit Schaltern, für Schalter  
8535 30 90 − − andere 
8535 40 00 − Blitzschutzvorrichtungen, Spannungsbegrenzer und Überspannungsableiter 
8535 90 00 − andere 
8536 Elektrische Geräte zum Schließen, Unterbrechen, Schützen oder Verbinden oder 

Anschließen von elektrischen Stromkreisen (z. B. Schalter, Relais, Sicherungen, 
Überspannungsableiter, Steckvorrichtungen, Lampenfassungen und andere 
Verbindungselemente, Verbindungskästen), für eine Spannung von 1 000 V oder weniger; 
Verbinder für optische Fasern, Bündel aus optischen Fasern oder optische Kabel: 

8536 10 − Sicherungen 
8536 20 − Leistungsschalter 
8536 30 − andere Geräte zum Schützen von elektrischen Stromkreisen 

 − Lampenfassungen und Steckvorrichtungen: 

8536 61 − − Lampenfassungen: 
8536 61 10 − − − mit Edisongewinde 
8536 70 00 − Verbinder für optische Fasern, Bündel aus optischen Fasern oder optische Kabel: 
ex 8536 70 00 − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8537 Tafeln, Felder, Konsolen, Pulte, Schränke und andere Träger, mit mehreren Geräten der 

Position 8535 oder 8536 ausgerüstet, zum elektrischen Schalten oder Steuern oder für die 
Stromverteilung, einschließlich solcher mit eingebauten Instrumenten oder Geräten des 
Kapitels 90, sowie numerische Steuerungen, ausgenommen Vermittlungseinrichtungen der 
Position 8517 
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8538 Teile, erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für Geräte der Position 8535, 8536 oder 
8537 bestimmt 

8539 Elektrische Glühlampen und Entladungslampen, einschließlich innenverspiegelte 
Scheinwerferlampen (sealed beam lamp units) und Ultraviolett- und Infrarotlampen; 
Bogenlampen: 

 − andere Glühlampen, ausgenommen Ultraviolett- und Infrarotlampen: 

8539 21 − − Wolfram-Halogen-Glühlampen 
8539 22 − − andere, mit einer Leistung von 200 W oder weniger und für eine Spannung von mehr als 

100 V 
8539 29 − − andere 

 − Entladungslampen, ausgenommen Ultraviolettlampen: 

8539 31 − − Glühkathoden-Leuchtstofflampen 
8539 32 − − Quecksilber- oder Natriumdampflampen; Halogen-Metalldampflampen 
8539 39 00 − − andere 

 − Ultraviolett- und Infrarotlampen; Bogenlampen: 

8539 41 00 − − Bogenlampen 
8540 Glühkathoden-, Kaltkathoden- und Fotokathoden-Elektronenröhren (z. B. Vakuumröhren, 

dampf- oder gasgefüllte Röhren, Quecksilberdampfgleichrichterröhren, 
Kathodenstrahlröhren und Bildaufnahmeröhren für Fernsehkameras): 

 − andere Elektronenröhren: 

8540 81 00 − − Empfänger- und Verstärkerröhren 
8540 89 00 − − andere 
8544 Isolierte (auch lackisolierte oder elektrolytisch oxidierte) Drähte, Kabel (einschließlich 

Koaxialkabel) und andere isolierte elektrische Leiter, auch mit Anschlussstücken; Kabel aus 
optischen, einzeln umhüllten Fasern, auch elektrische Leiter enthaltend oder mit 
Anschlussstücken versehen: 

 − andere elektrische Leiter, für eine Spannung von 1 000 V oder weniger: 

8544 42 − − mit Anschlussstücken versehen 
8544 49 − − andere 
8544 60 − andere elektrische Leiter, für eine Spannung von mehr als 1 000 V 
8548 Abfälle und Schrott von elektrischen Primärelementen, Primärbatterien und Akkumulatoren; 

ausgebrauchte elektrische Primärelemente, Primärbatterien und Akkumulatoren; elektrische 
Teile von Maschinen, Apparaten und Geräten, in Kapitel 85 anderweit weder genannt noch 
inbegriffen: 

8548 10 − Abfälle und Schrott von elektrischen Primärelementen, Primärbatterien und 
Akkumulatoren; ausgebrauchte elektrische Primärelemente, Primärbatterien und 
Akkumulatoren 
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8548 90 − andere: 
8548 90 20 − − Speicher in Form von Mehrfachkombinationen wie Stack D-RAMs oder Module 
8548 90 90 − − andere: 
ex 8548 90 90 − − − ausgenommen zusammengesetzte elektronische Mikroschaltungen (Mikrobausteine) 
8602 Andere Lokomotiven; Lokomotivtender: 
8602 90 00 − andere: 
ex 8602 90 00 − − ausgenommen dieselmechanische der „S“-Variante und dieselhydraulische 
8701 Zugmaschinen (ausgenommen Zugkraftkarren der Position 8709): 
8701 30 − Gleiskettenzugmaschinen: 
8701 30 90 − − andere 
8701 90 − andere: 

 − − Ackerschlepper und Forstschlepper (ausgenommen Einachsschlepper), auf Rädern: 

 − − − neu, mit einer Motorleistung von: 

8701 90 20 − − − − mehr als 18 kW bis 37 kW 
8701 90 25 − − − − mehr als 37 kW bis 59 kW 
8701 90 31 − − − − mehr als 59 kW bis 75 kW 
8701 90 35 − − − − mehr als 75 kW bis 90 kW 
8701 90 39 − − − − mehr als 90 kW 
8701 90 90 − − andere 
8702 Kraftfahrzeuge zum Befördern von 10 oder mehr Personen, einschließlich Fahrer: 
8702 10 − mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor): 

 − − mit einem Hubraum von mehr als 2 500 cm3: 

8702 10 11 − − − neu 
8702 90 − andere: 
8702 90 90 − − andere 
8703 Personenkraftwagen und andere Kraftfahrzeuge, ihrer Beschaffenheit nach hauptsächlich zur 

Personenbeförderung bestimmt (ausgenommen solche der Position 8702), einschließlich 
Kombinationskraftwagen und Rennwagen: 

8703 10 − Schneespezialfahrzeuge (einschließlich Motorschlitten); Spezialfahrzeuge zur 
Personenbeförderung auf Golfplätzen sowie ähnliche Fahrzeuge 

 − andere Fahrzeuge mit Hubkolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung: 

8703 21 − − mit einem Hubraum von 1 000 cm3 oder weniger: 
8703 21 10 − − − neu: 
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ex 8703 21 10 − − − − ausgenommen Personenfahrzeuge, zerlegt (1. oder 2. Grad) 
8703 22 − − mit einem Hubraum von mehr als 1 000 cm3 bis 1 500 cm3: 
8703 22 10 − − − neu: 
ex 8703 22 10 − − − − ausgenommen Personenfahrzeuge, zerlegt (1. oder 2. Grad) 
8703 23 − − mit einem Hubraum von mehr als 1 500 cm3 bis 3 000 cm3: 

 − − − neu: 

8703 23 11 − − − − Wohnmobile 
8703 23 19 − − − − andere: 
ex 8703 23 19 − − − − − ausgenommen Personenfahrzeuge, zerlegt (1. oder 2. Grad) 
8703 24 − − mit einem Hubraum von mehr als 3 000 cm3: 
8703 24 10 − − − neu: 
ex 8703 24 10 − − − − ausgenommen Personenfahrzeuge, zerlegt (1. oder 2. Grad) 

 − andere Fahrzeuge mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder 
Halbdieselmotor): 

8703 31 − − mit einem Hubraum von 1 500 cm3 oder weniger: 
8703 31 10 − − − neu: 
ex 8703 31 10 − − − − ausgenommen Personenfahrzeuge, zerlegt (1. oder 2. Grad) 
8703 32 − − mit einem Hubraum von mehr als 1 500 cm3 bis 2 500 cm3: 

 − − − neu: 

8703 32 11 − − − − Wohnmobile 
8703 32 19 − − − − andere: 
ex 8703 32 19 − − − − − ausgenommen Personenfahrzeuge, zerlegt (1. oder 2. Grad) 
8703 33 − − mit einem Hubraum von mehr als 2 500 cm3: 

 − − − neu: 

8703 33 11 − − − − Wohnmobile 
8703 33 19 − − − − andere: 
ex 8703 33 19 − − − − − ausgenommen Personenfahrzeuge, zerlegt (1. oder 2. Grad) 
8703 90 − andere: 
8703 90 90 − − andere 
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8704 Lastkraftwagen: 
8704 10 − Muldenkipper (Dumper), ihrer Beschaffenheit nach zur Verwendung außerhalb des 

Straßennetzes bestimmt: 
8704 10 10 − − mit Kolbenverbrennungsmotor: 
ex 8704 10 10 − − − mit einem maximalen Ladegewicht von 30 t oder weniger 
8704 10 90 − − andere: 
ex 8704 10 90 − − − mit einem maximalen Ladegewicht von 30 t oder weniger 

 − andere, mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor): 

8704 21 − − mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 5 t oder weniger 
8704 22 − − mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 5 t bis 20 t: 
8704 22 10 − − − ihrer Beschaffenheit nach zum Befördern von Waren mit starker Radioaktivität 

besonders bestimmt (Euratom) 

 − − − andere: 

8704 22 99 − − − − gebraucht 
8704 23 − − mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 20 t: 
8704 23 10 − − − ihrer Beschaffenheit nach zum Befördern von Waren mit starker Radioaktivität 

besonders bestimmt (Euratom) 

 − − − andere: 

8704 23 99 − − − − gebraucht 

 − andere, mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung: 

8704 31 − − mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 5 t oder weniger 
8704 32 − − mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 5 t 
8704 90 00 − andere 
8706 00 Fahrgestelle für Kraftfahrzeuge der Positionen 8701 bis 8705, mit Motor: 

 − Fahrgestelle für Zugmaschinen der Position 8701; Fahrgestelle für Kraftwagen der 
Position 8702, 8703 oder 8704, mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- 
oder Halbdieselmotor), mit einem Hubraum von mehr als 2 500 cm3 oder mit 
Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung und einem Hubraum von mehr als 2 800 cm3: 

8706 00 19 − − andere 
8711 Krafträder (einschließlich Mopeds) und Fahrräder mit Hilfsmotor, auch mit Beiwagen; 

Beiwagen 
8712 00 Zweiräder und andere Fahrräder (einschließlich Lastendreiräder), ohne Motor: 

 − andere: 

8712 00 30 − − Zweiräder 
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8714 Teile und Zubehör für Fahrzeuge der Positionen 8711 bis 8713: 

 − für Krafträder (einschließlich Mopeds): 

8714 11 00 − − Sättel 
8714 19 00 − − andere 

 − andere: 

8714 91 − − Rahmen und Gabeln sowie Teile davon 
8714 92 − − Felgen und Speichen 
8714 93 − − Naben (andere als Bremsnaben) und Freilaufzahnkränze 
8714 94 − − Bremsen, einschließlich Bremsnaben, und Teile davon 
8714 95 00 − − Sättel 
8714 96 − − Pedale und Tretlager sowie Teile davon 
8714 99 − − andere 
8716 Anhänger, einschließlich Sattelanhänger, für Fahrzeuge aller Art; andere nicht 

selbstfahrende Fahrzeuge; Teile davon: 
8716 10 − Wohnanhänger, zum Wohnen oder Campen 
8716 20 00 − Anhänger für landwirtschaftliche Zwecke, mit Selbstlade- oder -entladevorrichtung 
8716 40 00 − andere Anhänger 
8716 80 00 − andere Fahrzeuge 
8716 90 − Teile 
8903 Jachten und andere Vergnügungs- oder Sportboote; Ruderboote und Kanus: 
8903 10 − aufblasbare Boote: 
8903 10 10 − − mit einem Gewicht von 100 kg oder weniger 
9002 Linsen, Prismen, Spiegel und andere optische Elemente, aus Stoffen aller Art, für 

Instrumente, Apparate und Geräte, gefasst (ausgenommen solche aus optisch nicht 
bearbeitetem Glas): 

 − Objektive: 

9002 11 00 − − für Fotoapparate, Filmkameras, Projektoren oder fotografische oder kinematografische 
Vergrößerungs- oder Verkleinerungsapparate 

9003 Fassungen für Brillen oder für ähnliche Waren sowie Teile davon: 

 − Fassungen: 

9003 19 − − aus anderen Stoffen: 
9003 19 10 − − − aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen 
9004 Brillen (Korrektionsbrillen, Schutzbrillen und andere Brillen) und ähnliche Waren: 
9004 10 − Sonnenbrillen 
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9006 Fotoapparate; Blitzlichtgeräte und -vorrichtungen für fotografische Zwecke sowie 
Fotoblitzlampen (ausgenommen Entladungslampen der Position 8539): 

9006 40 00 − Sofortbildkameras 

 − andere Fotoapparate: 

9006 51 00 − − Spiegelreflexkameras für Filme in Rollen mit einer Breite von 35 mm oder weniger 
9006 52 00 − − andere, für Filme in Rollen mit einer Breite von weniger als 35 mm 
9006 53 − − andere, für Filme in Rollen mit einer Breite von 35 mm 
9006 59 00 − − andere 

 − Teile und Zubehör: 

9006 91 00 − − für Fotoapparate 
9006 99 00 − − andere 
9018 Medizinische, chirurgische, zahnärztliche oder tierärztliche Instrumente, Apparate und 

Geräte, einschließlich Szintigrafen und andere elektromedizinische Apparate und Geräte, 
sowie Apparate und Geräte zum Prüfen der Sehschärfe: 

 − Elektrodiagnoseapparate und -geräte (einschließlich der Apparate und Geräte für 
Funktionsprüfungen oder zum Überwachen von physiologischen Parametern): 

9018 11 00 − − Elektrokardiografen 
9018 12 00 − − Ultraschalldiagnosegeräte 
9018 13 00 − − Magnetresonanzgeräte 
9018 14 00 − − Szintigrafiegeräte 
9018 19 − − andere 
9018 20 00 − Ultraviolett- oder Infrarotbestrahlungsgeräte 

 − andere zahnärztliche Instrumente, Apparate und Geräte: 

9018 41 00 − − Dentalbohrmaschinen, auch mit anderen zahnärztlichen Ausrüstungen auf einem 
gemeinsamen Sockel 

9018 49 − − andere 
9018 90 − andere Instrumente, Apparate und Geräte: 
9018 90 10 − − Blutdruckmessgeräte 
9022 Röntgenapparate und -geräte und Apparate und Geräte, die Alpha-, Beta- oder 

Gammastrahlen verwenden, auch für medizinische, chirurgische, zahnärztliche oder 
tierärztliche Zwecke, einschließlich Apparate und Geräte für Schirmbildfotografie oder 
Strahlentherapie, Röntgenröhren und andere Vorrichtungen zum Erzeugen von 
Röntgenstrahlen, Hochspannungsgeneratoren, Schaltpulte, Durchleuchtungsschirme, 
Untersuchungs- und Behandlungstische, -sessel und dergleichen: 

 − Röntgenapparate und -geräte, auch für medizinische, chirurgische, zahnärztliche oder 
tierärztliche Zwecke, einschließlich Apparate und Geräte für Schirmbildfotografie oder 
Strahlentherapie: 

BGBl. III - Ausgegeben am 29. Mai 2015 - Nr. 73 210 von 883

www.ris.bka.gv.at



 

 
CE/BA/Anhang/de 88 

KN-Code Warenbezeichnung 

9022 12 00 − − Apparate für die Computertomografie 
9022 13 00 − − andere, für zahnärztliche Zwecke 
9022 14 00 − − andere, für medizinische, chirurgische oder tierärztliche Zwecke 
9022 30 00 − Röntgenröhren 
9022 90 − andere, einschließlich Teile und Zubehör 
9025 Dichtemesser (Aräometer, Senkwaagen) und ähnliche schwimmende Instrumente, 

Thermometer, Pyrometer, Barometer, Hygrometer und Psychrometer, auch mit 
Registriervorrichtung, auch miteinander kombiniert: 

 − Thermometer und Pyrometer, nicht mit anderen Instrumenten kombiniert: 

9025 11 − − unmittelbar ablesbar, flüssigkeitsgefüllt: 
9025 11 80 − − − andere: 
ex 9025 11 80 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
9025 19 − − andere: 
9025 19 20 − − − elektronische: 
ex 9025 19 20 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
9025 19 80 − − − andere: 
ex 9025 19 80 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
9029 Andere Zähler (z. B. Tourenzähler, Produktionszähler, Taxameter, Kilometerzähler oder 

Schrittzähler); Tachometer und andere Geschwindigkeitsmesser, ausgenommen solche der 
Position 9014 oder 9015; Stroboskope: 

9029 10 00 − Tourenzähler, Produktionszähler, Taxameter, Kilometerzähler, Schrittzähler und andere 
Zähler: 

ex 9029 10 00 − − ausgenommen elektrische oder elektronische Tourenzähler für zivile Luftfahrzeuge 
9029 20 − Tachometer und andere Geschwindigkeitsmesser; Stroboskope: 

 − − Tachometer und andere Geschwindigkeitsmesser: 

9029 20 38 − − − andere: 
ex 9029 20 38 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
9101 Armbanduhren, Taschenuhren und ähnliche Uhren (einschließlich Stoppuhren vom gleichen 

Typ), mit Gehäuse aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen 
9102 Armbanduhren, Taschenuhren und ähnliche Uhren (einschließlich Stoppuhren vom gleichen 

Typ), ausgenommen Uhren der Position 9101 
9103 Uhren mit Kleinuhr-Werk, ausgenommen Uhren der Position 9101, 9102 oder 9104 
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9104 00 00 Armaturenbrettuhren und ähnliche Uhren, für Kraftfahrzeuge, Luftfahrzeuge, Schiffe oder 
andere Fahrzeuge: 

ex 9104 00 00 − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
9105 Andere Uhren 
9106 Zeitkontrollapparate und Zeitmesser, mit Uhrwerk oder Synchronmotor (z. B. 

Arbeitszeitregistrieruhren, Zeit- und Datumstempeluhren) 
9107 00 00 Zeitschalter und andere Zeitauslöser, mit Uhrwerk oder Synchronmotor 
9110 Nicht oder nur teilweise zusammengesetzte, vollständige Uhrwerke (Schablonen); 

unvollständige, zusammengesetzte Uhrwerke; Uhrrohwerke 
9111 Gehäuse für Uhren der Position 9101 oder 9102, Teile davon: 
9111 10 00 − Gehäuse aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen 
9112 Gehäuse für andere Uhrmacherwaren, Teile davon 
9113 Uhrarmbänder und Teile davon 
9305 Teile und Zubehör für Waren der Positionen 9301 bis 9304: 
9305 10 00 − für Revolver oder Pistolen 
9401 Sitzmöbel (ausgenommen solche der Position 9402), auch wenn sie in Liegen umgewandelt 

werden können, und Teile davon: 
9401 10 00 − Sitze von der für Luftfahrzeuge verwendeten Art: 
ex 9401 10 00 − − ausgenommen nicht mit Leder überzogen für zivile Luftfahrzeuge 
9401 20 00 − Sitze von der für Kraftfahrzeuge verwendeten Art 
9401 30 − Drehstühle mit verstellbarer Sitzhöhe 
9401 40 00 − in Liegen umwandelbare Sitzmöbel, ausgenommen Gartenmöbel und 

Campingausstattungen 

 − Sitzmöbel aus Stuhlrohr, Korbweiden/Flechtweiden, Bambus oder ähnlichen Stoffen: 

9401 51 00 − − aus Bambus oder Rattan 
9401 59 00 − − andere 

 − andere Sitzmöbel, mit Gestell aus Holz: 

9401 61 00 − − gepolstert 
9401 69 00 − − andere 

 − andere Sitzmöbel, mit Gestell aus Metall: 

9401 71 00 − − gepolstert 
9401 79 00 − − andere 
9401 80 00 − andere Sitzmöbel 
9401 90 − Teile 
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9402 Möbel für die Human-, Zahn-, Tiermedizin oder die Chirurgie (z. B. Operationstische, 
Untersuchungstische, Betten mit mechanischen Vorrichtungen für Krankenanstalten, 
Dentalstühle); Friseurstühle und ähnliche Stühle, mit Schwenk-, Kipp- und Hebevorrichtung; 
Teile davon 

9403 Andere Möbel und Teile davon: 
9403 10 − Metallmöbel von der in Büros verwendeten Art 
9403 20 − andere Metallmöbel: 
9403 20 20 − − Betten: 
ex 9403 20 20 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
9403 20 80 − − andere: 
ex 9403 20 80 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
9403 30 − Holzmöbel von der in Büros verwendeten Art 
9403 40 − Holzmöbel von der in der Küche verwendeten Art 
9403 50 00 − Holzmöbel von der im Schlafzimmer verwendeten Art 
9403 60 − andere Holzmöbel 
9403 70 00 − Kunststoffmöbel: 
ex 9403 70 00 − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 

 − Möbel aus anderen Stoffen, einschließlich Stuhlrohr, Korbweide/Flechtweide, Bambus 
oder ähnliche Stoffe: 

9403 81 00 − − aus Bambus oder Rattan 
9403 89 00 − − andere 
9403 90 − Teile 
9404 Sprungrahmen; Bettausstattungen und ähnliche Waren (z. B. Auflegematratzen, 

Steppdecken, Deckbetten, Polster, Schlummerrollen und Kopfkissen) mit Federung oder 
gepolstert oder mit Füllung aus Stoffen aller Art oder aus Zellkautschuk oder Zellkunststoff, 
auch überzogen 

9405 Beleuchtungskörper (einschließlich Scheinwerfer) und Teile davon, anderweit weder 
genannt noch inbegriffen; Reklameleuchten, Leuchtschilder, beleuchtete Namensschilder 
und dergleichen, mit fest angebrachter Lichtquelle, und Teile davon, anderweit weder 
genannt noch inbegriffen: 

9405 10 − Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, ausgenommen solche von der 
für öffentliche Plätze oder Verkehrswege verwendeten Art: 

 − − aus Kunststoffen: 

9405 10 21 − − − von der mit Glühlampen verwendeten Art 
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9405 10 28 − − − andere: 
ex 9405 10 28 − − − − ausgenommen aus unedlen Metallen oder aus Kunststoffen für zivile Luftfahrzeuge 
9405 10 30 − − aus keramischen Stoffen 
9405 10 50 − − aus Glas 

 − − aus anderen Stoffen: 

9405 10 91 − − − von der mit Glühlampen verwendeten Art 
9405 10 98 − − − andere: 
ex 9405 10 98 − − − − ausgenommen aus unedlen Metallen oder aus Kunststoffen für zivile Luftfahrzeuge 
9405 20 − elektrische Tisch-, Schreibtisch-, Nachttisch- oder Stehlampen 
9405 30 00 − elektrische Beleuchtungen von der für Weihnachtsbäume verwendeten Art 
9405 40 − andere elektrische Beleuchtungskörper 
9405 50 00 − nicht elektrische Beleuchtungskörper 
9405 60 − Reklameleuchten, Leuchtschilder, beleuchtete Namensschilder und dergleichen: 
9405 60 20 − − aus Kunststoffen: 
ex 9405 60 20 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
9405 60 80 − − aus anderen Stoffen: 
ex 9405 60 80 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 

 − Teile: 

9405 91 − − aus Glas 
9405 92 00 − − aus Kunststoffen: 
ex 9405 92 00 − − − ausgenommen Teile von Waren der Unterposition 9405 10 oder 9405 60, für zivile 

Luftfahrzeuge 
9405 99 00 − − andere: 
ex 9405 99 00 − − − ausgenommen Teile von Waren der Unterposition 9405 10 oder 9405 60, aus unedlen 

Metallen, für zivile Luftfahrzeuge 
9406 00 Vorgefertigte Gebäude 
9503 00 Dreiräder, Roller, Autos mit Tretwerk und ähnliche Spielfahrzeuge; Puppenwagen; Puppen; 

anderes Spielzeug; maßstabgetreu verkleinerte Modelle und ähnliche Modelle zur 
Unterhaltung, auch mit Antrieb; Puzzles aller Art 

9503 00 10 − Dreiräder, Roller, Autos mit Tretwerk und ähnliche Spielfahrzeuge; Puppenwagen 

 − Puppen, nur Nachbildungen von Menschen darstellend, einschließlich Teile davon und 
Zubehör: 

9503 00 21 − − Puppen 
9503 00 29 − − Teile und Zubehör 
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9503 00 30 − elektrische Eisenbahnen, einschließlich Schienen, Signale und anderes Zubehör; 
maßstabgetreu verkleinerte Modelle zum Zusammenbauen 

 − andere Bausätze und Baukastenspielzeug: 

9503 00 35 − − aus Kunststoff 
9503 00 39 − − aus anderen Stoffen 

 − Spielzeug, Tiere oder nicht menschliche Wesen darstellend: 

9503 00 41 − − Füllmaterial enthaltend 
9503 00 49 − − andere 
9503 00 55 − Musikspielzeuginstrumente und -geräte 

 − Puzzles: 

9503 00 61 − − aus Holz 
9503 00 69 − − andere 
9503 00 70 − anderes Spielzeug, aufgemacht in Zusammenstellungen oder Aufmachungen 

 − anderes Spielzeug und Modelle, mit eingebautem Motor: 

9503 00 75 − − aus Kunststoff 
9503 00 79 − − aus anderen Stoffen 

 − andere: 

9503 00 81 − − Spielzeugwaffen 
9503 00 85 − − Miniaturmodelle, im Spritzgussverfahren hergestellt aus Metall 

 − − andere: 

9503 00 95 − − − aus Kunststoff 
9503 00 99 − − − andere: 
ex 9503 00 99 − − − − ausgenommen aus Kautschuk oder aus Spinnstoffen 
9506 Geräte und Ausrüstungsgegenstände für die allgemeine körperliche Ertüchtigung, 

Gymnastik, Leicht- und Schwerathletik, andere Sportarten (einschließlich Tischtennis) oder 
Freiluftspiele, in diesem Kapitel anderweit weder genannt noch inbegriffen; Schwimm- und 
Planschbecken: 

 − Wasserski, Surfbretter, Windsurfer und andere Ausrüstungen für den Wassersport: 

9506 21 00 − − Windsurfer 
9506 29 00 − − andere 

 − Golfschläger und andere Golfausrüstungen: 

9506 31 00 − − vollständige Golfschläger 
9506 32 00 − − Bälle 
9506 39 − − andere 
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9506 40 − Geräte und Ausrüstungen für Tischtennis 

 − Tennis-, Federball- oder ähnliche Schläger, auch ohne Bespannung: 

9506 51 00 − − Tennisschläger, auch ohne Bespannung 
9506 59 00 − − andere 

 − Bälle, ausgenommen Golf- und Tischtennisbälle: 

9506 61 00 − − Tennisbälle 
9506 62 − − aufblasbare Bälle 
9506 69 − − andere 
9506 70 − Schlittschuhe und Rollschuhe, einschließlich Stiefel mit fest angebrachten Roll- oder 

Schlittschuhen 

 − andere: 

9506 91 − − Geräte und Ausrüstungsgegenstände für die allgemeine körperliche Ertüchtigung, 
Gymnastik oder Leicht- und Schwerathletik 

9506 99 − − andere 
9507 Angelruten, Angelhaken und anderes Angelgerät; Handnetze zum Landen von Fischen, 

Schmetterlingsnetze und ähnliche Netze; Lockgeräte (ausgenommen solche der Position 
9208 oder 9705) und ähnliche Jagdgeräte: 

9507 20 − Angelhaken, auch mit Vorfach 
9602 00 00 Pflanzliche oder mineralische Schnitzstoffe, bearbeitet, und Waren aus diesen Stoffen; 

geformte oder geschnitzte Waren aus Wachs, aus Paraffin, aus Stearin, aus natürlichen 
Gummen oder Harzen oder aus Modelliermassen, und andere geformte oder geschnitzte 
Waren, anderweit weder genannt noch inbegriffen; nicht gehärtete Gelatine, bearbeitet 
(ausgenommen Gelatine der Position 3503) und Waren aus nicht gehärteter Gelatine: 

ex 9602 00 00 − ausgenommen Gelatinekapseln der für Arzneiwaren verwendeten Art; ausgenommen 
bearbeitete pflanzliche und mineralische Stoffe und Waren aus diesen Stoffen 

9603 Besen, Bürsten und Pinsel (einschließlich solcher, die Teile von Maschinen, Apparaten oder 
Fahrzeugen sind), von Hand zu führende mechanische Fußbodenkehrer ohne Motor, Mopps 
und Staubwedel; Pinselköpfe; Kissen und Roller zum Anstreichen; Wischer aus Kautschuk 
oder ähnlichen geschmeidigen Stoffen: 

 − Zahnbürsten, Rasierpinsel, Haarbürsten, Nagelbürsten, Wimpernbürstchen und andere 
Bürsten zur Körperpflege, einschließlich Bürsten, die Teile von Apparaten sind: 

9603 29 − − andere: 
9603 29 30 − − − Haarbürsten 
9603 40 − Bürsten und Pinsel zum Auftragen von Anstrichfarben, Lack oder dergleichen 

(ausgenommen Bürsten und Pinsel der Unterposition 9603 30); Kissen und Roller zum 
Anstreichen 

9603 50 00 − andere Bürsten, die Teile von Maschinen, Apparaten oder Fahrzeugen sind 
9607 Reißverschlüsse und Teile davon: 
9607 20 − Teile 
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9609 Blei-, Kopier- und Farbstifte (ausgenommen Waren der Position 9608), Griffel, Minen für 
Stifte, Pastellstifte, Zeichenkohle, Schreib- oder Zeichenkreide und Schneiderkreide: 

9609 10 − Stifte mit festem Schutzmantel: 
9609 10 90 − − andere 
9611 00 00 Datumstempel, Siegel, Nummernstempel und ähnliche Waren (einschließlich Geräte zum 

Drucken oder Prägen von Etiketten), für den Handgebrauch; Zusammensetzstempel und 
Druckkästen, für den Handgebrauch 

9612 Bänder für Schreibmaschinen und ähnliche Bänder, mit Tinte oder anders für Abdrucke 
präpariert, auch auf Spulen oder in Kassetten; Stempelkissen, auch getränkt, auch mit 
Schachteln: 

9612 10 − Bänder 
9618 00 00 Schneiderpuppen, Schaufensterpuppen und ähnliche Waren; bewegliche Figuren und 

Ausstellungsstücke für Schaufenster 
9701 Gemälde (z. B. Ölgemälde, Aquarelle, Pastelle) und Zeichnungen, vollständig mit der Hand 

geschaffen, ausgenommen Zeichnungen der Position 4906 und handbemalte oder 
handverzierte gewerbliche Erzeugnisse; Collagen und ähnliche dekorative Bildwerke 

9706 00 00 Antiquitäten, mehr als 100 Jahre alt 
. 
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ANHANG Ib 

 

ZOLLZUGESTÄNDNISSE VON BOSNIEN UND HERZEGOWINA  

FÜR GEWERBLICHE ERZEUGNISSE MIT URSPRUNG IN DER GEMEINSCHAFT 

(Artikel 21) 

 

Die Zölle werden wie folgt gesenkt: 

 

a) am Tag des Inkrafttretens des Abkommens wird der Einfuhrzollsatz auf 75 v. H. des 

Ausgangszollsatzes gesenkt; 

 

b) am 1. Januar des ersten Jahres nach Inkrafttreten des Abkommens wird der 

Einfuhrzollsatz auf 50 v. H. des Ausgangszollsatzes gesenkt; 

 

c) am 1. Januar des zweiten Jahres nach Inkrafttreten des Abkommens wird der 

Einfuhrzollsatz auf 25 v. H. des Ausgangszollsatzes gesenkt; 

 

d) am 1. Januar des dritten Jahres nach Inkrafttreten des Abkommens werden die 

verbleibenden Einfuhrzölle beseitigt. 
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2710 Erdöl und Öl aus bituminösen Mineralien, ausgenommen rohe Öle; Zubereitungen mit einem 
Gehalt an Erdöl oder Öl aus bituminösen Mineralien von 70 GHT oder mehr, in denen diese 
Öle den Charakter der Waren bestimmen, anderweit weder genannt noch inbegriffen; 
Ölabfälle: 

 − Erdöl und Öl aus bituminösen Mineralien (ausgenommen rohe Öle) und Zubereitungen mit 
einem Gehalt an Erdöl oder Öl aus bituminösen Mineralien von 70 GHT oder mehr, in denen 
diese Öle den Charakter der Waren bestimmen, anderweit weder genannt noch inbegriffen, 
ausgenommen Ölabfälle: 

2710 11 − − Leichtöle und Zubereitungen: 

 − − − zu anderer Verwendung: 

 − − − − andere: 

 − − − − − Motorenbenzin: 

 − − − − − − anderes, mit einem Bleigehalt von: 

 − − − − − − − 0,013 g/l oder weniger: 

2710 11 45 − − − − − − − − mit einer Oktanzahl (ROZ) von 95 oder mehr, jedoch weniger als 98 
2710 11 49 − − − − − − − − mit einer Oktanzahl (ROZ) von 98 oder mehr 
2710 19 − − andere: 

 − − − mittelschwere Öle: 

 − − − − zu anderer Verwendung: 

 − − − − − Leuchtöl (Kerosin): 

2710 19 21 − − − − − − Flugturbinenkraftstoff 
2710 19 25 − − − − − − anderes 
2710 19 29 − − − − − andere: 
ex 2710 19 29 − − − − − − ausgenommen Alpha- oder Normalolefin (Mischung) und Normalparaffin (C10-

C13) 

 − − − Schweröle: 

 − − − − Gasöl: 

 − − − − − zu anderer Verwendung: 

2710 19 41 − − − − − − mit einem Schwefelgehalt von 0,05 GHT oder weniger 
2710 19 45 − − − − − − mit einem Schwefelgehalt von mehr als 0,05 GHT bis 0,2 GHT 
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2710 19 49 − − − − − − mit einem Schwefelgehalt von mehr als 0,2 GHT 

 − − − − Heizöle: 

 − − − − − zu anderer Verwendung: 

2710 19 61 − − − − − − mit einem Schwefelgehalt von 1 GHT oder weniger: 
ex 2710 19 61 − − − − − − − extraleichtes und leichtes Spezialheizöl 
4003 00 00 Regenerierter Kautschuk in Primärformen oder in Platten, Blättern oder Streifen 
4004 00 00 Abfälle, Bruch und Schnitzel von Weichkautschuk, auch zu Pulver oder Granulat zerkleinert 
4008 Platten, Blätter, Streifen, Stäbe, Stangen und Profile, aus Weichkautschuk: 

 − aus Zellkautschuk: 

4008 11 00 − − Platten, Blätter und Streifen 
4008 19 00 − − andere 

 − aus Vollkautschuk: 

4008 21 − − Platten, Blätter und Streifen 
4008 29 00 − − andere: 
ex 4008 29 00 − − − ausgenommen Profile, zugeschnitten, für zivile Luftfahrzeuge 
4009 Rohre und Schläuche, aus Weichkautschuk, auch mit Formstücken, Verschlussstücken oder 

Verbindungsstücken (z. B. Nippel, Bögen): 

 − weder mit anderen Stoffen verstärkt noch in Verbindung mit anderen Stoffen: 

4009 11 00 − − ohne Formstücke, Verschlussstücke oder Verbindungsstücke 
4009 12 00 − − mit Formstücken, Verschlussstücken oder Verbindungsstücken: 
ex 4009 12 00 − − − ausgenommen für Gas- oder Flüssigkeitsleitungen, für zivile Luftfahrzeuge 

 − ausschließlich mit Metall verstärkt oder in Verbindung mit Metall: 

4009 21 00 − − ohne Formstücke, Verschlussstücke oder Verbindungsstücke 
4009 22 00 − − mit Formstücken, Verschlussstücken oder Verbindungsstücken: 
ex 4009 22 00 − − − ausgenommen für Gas- oder Flüssigkeitsleitungen, für zivile Luftfahrzeuge 

 − ausschließlich mit Spinnstoffen verstärkt oder in Verbindung mit Spinnstoffen: 

4009 31 00 − − ohne Formstücke, Verschlussstücke oder Verbindungsstücke 
4009 32 00 − − mit Formstücken, Verschlussstücken oder Verbindungsstücken: 
ex 4009 32 00 − − − ausgenommen für Gas- oder Flüssigkeitsleitungen, für zivile Luftfahrzeuge 

 − mit anderen Stoffen verstärkt oder in Verbindung mit anderen Stoffen: 

4009 41 00 − − ohne Formstücke, Verschlussstücke oder Verbindungsstücke 
4009 42 00 − − mit Formstücken, Verschlussstücken oder Verbindungsstücken: 
ex 4009 42 00 − − − ausgenommen für Gas- oder Flüssigkeitsleitungen, für zivile Luftfahrzeuge 
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4010 Förderbänder und Treibriemen, aus vulkanisiertem Kautschuk 
4011 Luftreifen aus Kautschuk, neu: 
4011 20 − von der für Omnibusse und Lastkraftwagen verwendeten Art: 
4011 20 10 − − mit einer Tragfähigkeitskennzahl von 121 oder weniger 
4011 40 − von der für Motorräder und Motorroller verwendeten Art 
4011 50 00 − von der für Fahrräder verwendeten Art 

 − andere, mit Stollenprofil, Winkelprofil und ähnlichen Profilen: 

4011 69 00 − − andere 

 − andere: 

4011 93 00 − − von der für Maschinen und Fahrzeuge im Hoch- und Tiefbau verwendeten Art, mit 
einem Felgendurchmesser von 61 cm oder weniger 

4011 99 00 − − andere 
4012 Luftreifen aus Kautschuk, runderneuert oder gebraucht; Vollreifen oder Hohlkammerreifen, 

Überreifen und Felgenbänder, aus Kautschuk: 
4012 90 − andere 
4013 Luftschläuche aus Kautschuk: 
4013 10 − von der für Personenkraftwagen (einschließlich Kombinationskraftwagen und 

Rennwagen), Omnibusse und Lastkraftwagen verwendeten Art: 
4013 10 10 − − von der für Personenkraftwagen verwendeten Art 
4013 10 90 − − von der für Omnibusse und Lastkraftwagen verwendeten Art: 
ex 4013 10 90 − − − ausgenommen für Muldenkipper (Dumper), mit einer Größe von mehr als 24 in 
4013 20 00 − von der für Fahrräder verwendeten Art 
4013 90 00 − andere: 
ex 4013 90 00 − − ausgenommen für Zugmaschinen und für Luftfahrzeuge 
4015 Kleidung und Bekleidungszubehör (einschließlich Fingerhandschuhe, Handschuhe ohne 

Fingerspitzen und Fausthandschuhe) für alle Zwecke, aus Weichkautschuk: 

 − Fingerhandschuhe, Handschuhe ohne Fingerspitzen und Fausthandschuhe: 

4015 19 − − andere 
4015 90 00 − andere 
4016 Andere Waren aus Weichkautschuk: 

 − andere: 
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4016 91 00 − − Bodenbeläge und Fußmatten 
4016 93 00 − − Dichtungen: 
ex 4016 93 00 − − − ausgenommen zu technischen Zwecken für zivile Luftfahrzeuge 
4016 95 00 − − andere aufblasbare Waren 
4017 00 Hartkautschuk (z. B. Ebonit) in allen Formen, einschließlich Abfälle und Bruch; Waren aus 

Hartkautschuk 
4201 00 00 Sattlerwaren für alle Tiere (einschließlich Zugtaue, Leinen, Kniekappen, Maulkörbe, 

Satteldecken, Satteltaschen, Hundedecken und dergleichen), aus Stoffen aller Art 
4202 Reisekoffer, Handkoffer, Kosmetikkoffer und Aktenkoffer, Aktentaschen, Schultaschen, 

Brillenetuis, Etuis für Ferngläser, Fotoapparate, Filmkameras, Musikinstrumente oder 
Waffen und ähnliche Behältnisse; Reisetaschen, Isoliertaschen für Nahrungsmittel oder 
Getränke, Toilettentaschen (Necessaires), Rucksäcke, Handtaschen, Einkaufstaschen, 
Brieftaschen, Geldbörsen, Kartentaschen, Zigarettenetuis, Tabakbeutel, Werkzeugtaschen, 
Taschen für Sportartikel, Schachteln für Flakons oder Schmuckwaren, Puderdosen, 
Besteckkästen und ähnliche Behältnisse, aus Leder, rekonstituiertem Leder, 
Kunststofffolien, Spinnstoffen, Vulkanfiber oder Pappe, oder ganz oder überwiegend mit 
diesen Stoffen oder mit Papier überzogen: 

 − Reisekoffer, Handkoffer, Kosmetikkoffer und Aktenkoffer, Aktentaschen, Schultaschen 
und ähnliche Behältnisse: 

4202 11 − − mit Außenseite aus Leder, rekonstituiertem Leder oder Lackleder 
4202 12 − − mit Außenseite aus Kunststoff oder aus Spinnstoffen 
4202 19 − − andere 

 − Handtaschen, auch mit Schulterriemen, einschließlich solcher ohne Handgriff: 

4202 21 00 − − mit Außenseite aus Leder, rekonstituiertem Leder oder Lackleder 
4202 22 − − mit Außenseite aus Kunststofffolien oder Spinnstoffen 
4202 29 00 − − andere 

 − Taschen- oder Handtaschenartikel: 

4202 31 00 − − mit Außenseite aus Leder, rekonstituiertem Leder oder Lackleder 
4202 32 − − mit Außenseite aus Kunststofffolien oder Spinnstoffen: 
4202 32 10 − − − aus Kunststofffolien 
4202 39 00 − − andere 

 − andere: 

4202 91 − − mit Außenseite aus Leder, rekonstituiertem Leder oder Lackleder 
4202 92 − − mit Außenseite aus Kunststofffolien oder Spinnstoffen 
4202 99 00 − − andere 
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4205 00 Andere Waren aus Leder oder rekonstituiertem Leder: 
4205 00 90 − andere 
4206 00 00 Waren aus Därmen, Goldschlägerhäutchen, Blasen oder Sehnen: 
ex 4206 00 00 − ausgenommen Catgut 
4302 Gegerbte oder zugerichtete Pelzfelle (einschließlich Kopf, Schwanz, Klauen und anderer 

Teile, Abfälle und Überreste), auch zusammengesetzt (ohne Zusatz anderer Stoffe), 
ausgenommen solche der Position 4303 

4303 Kleidung, Bekleidungszubehör und andere Waren, aus Pelzfellen: 
4303 10 − Kleidung und Bekleidungszubehör 
4304 00 00 Künstliches Pelzwerk und Waren daraus 
4412 Sperrholz, furniertes Holz und ähnliches Lagenholz 
4413 00 00 Verdichtetes Holz in Blöcken, Platten, Brettern oder Profilen 
4414 00 Holzrahmen für Bilder, Fotografien, Spiegel oder dergleichen 
4418 Bautischler- und Zimmermannsarbeiten, einschließlich Verbundplatten mit Hohlraum-

Mittellagen, zusammengesetzte Fußbodenplatten, Schindeln („shingles“ und „shakes“), aus 
Holz: 

4418 40 00 − Verschalungen für Betonarbeiten 
4418 50 00 − Schindeln („shingles“ und „shakes“) 

 − zusammengesetzte Fußbodenplatten: 

4418 71 00 − − für Mosaikfußböden 
4418 72 00 − − andere, mehrlagig 
4418 79 00 − − andere 
4602 Korbmacherwaren und andere Waren, unmittelbar aus Flechtstoffen oder aus Waren der 

Position 4601 hergestellt; Waren aus Luffa: 

 − aus pflanzlichen Stoffen: 

4602 11 00 − − aus Bambus 
4602 12 00 − − aus Rattan 
4602 19 − − andere 
4802 Papiere und Pappen, weder gestrichen noch überzogen, von der Art, wie sie als 

Schreibpapiere, Druckpapiere oder als Papiere und Pappen zu anderen grafischen Zwecken 
verwendet werden, und Papiere und Pappen für Lochkarten oder Lochstreifen, nicht 
perforiert, in Rollen oder quadratischen oder rechteckigen Bogen, jeder Größe, 
ausgenommen Papiere der Position 4801 oder 4803; Büttenpapier und Büttenpappe 
(handgeschöpft): 

 − andere Papiere und Pappen ohne Gehalt an Fasern, in einem mechanischen oder chemisch-
mechanischen Aufbereitungsverfahren gewonnen, oder von 10 GHT oder weniger solcher 
Fasern, bezogen auf die Gesamtfasermenge: 
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4802 54 00 − − mit einem Quadratmetergewicht von weniger als 40 g: 
ex 4802 54 00 − − − ausgenommen Kohlerohpapier 
4804 Kraftpapier und Kraftpappe, weder gestrichen noch überzogen, in Rollen oder Bogen, 

ausgenommen Waren der Position 4802 oder 4803: 

 − andere Kraftpapiere und Kraftpappen, mit einem Quadratmetergewicht von 150 g oder 
weniger: 

4804 31 − − ungebleicht 

 − andere Kraftpapiere und Kraftpappen, mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 
150 g, jedoch weniger als 225 g: 

4804 41 − − ungebleicht 
4804 42 − − in der Masse einheitlich gebleicht, mit einem Gehalt an chemisch aufbereiteten Fasern 

aus Holz von mehr als 95 GHT, bezogen auf die Gesamtfasermenge 
4810 Papiere und Pappen, ein- oder beidseitig mit Kaolin oder anderen anorganischen Stoffen 

gestrichen, auch mit Bindemitteln, ausgenommen alle anders gestrichenen oder überzogenen 
Papiere und Pappen, auch auf der Oberfläche gefärbt, verziert oder bedruckt, in Rollen oder 
quadratischen oder rechteckigen Bogen, jeder Größe: 

 − Papiere und Pappen von der Art, wie sie als Schreibpapiere, Druckpapiere oder als Papiere 
und Pappen zu anderen grafischen Zwecken verwendet werden, ohne Gehalt an Fasern, in 
einem mechanischen oder chemisch-mechanischen Aufbereitungsverfahren gewonnen, oder 
mit einem Gehalt von 10 GHT oder weniger solcher Fasern, bezogen auf die 
Gesamtfasermenge: 

4810 13 − − in Rollen 
4810 14 − − in Bogen, die ungefaltet, auf einer Seite nicht mehr als 435 mm und auf der anderen 

Seite nicht mehr als 297 mm messen 
4810 19 − − andere 

 − Papiere und Pappen von der Art, wie sie als Schreibpapiere, Druckpapiere oder als Papiere 
und Pappen zu anderen grafischen Zwecken verwendet werden, mit einem Gehalt an Fasern, 
in einem mechanischen oder chemisch-mechanischen Aufbereitungsverfahren gewonnen, 
von mehr als 10 GHT, bezogen auf die Gesamtfasermenge: 

4810 22 − − leichtgewichtiges gestrichenes Papier, sog. „LWC-Papier“ 
4810 29 − − andere: 
4810 29 30 − − − in Rollen 
4810 29 80 − − − andere: 
ex 4810 29 80 − − − − ausgenommen Papiere und Pappen für Milchverpackung (Tetra Pak und Tetra Brik) 

 − Kraftpapiere und -pappen, ausgenommen Papiere und Pappen von der Art, wie sie als 
Schreibpapiere, Druckpapiere oder als Papiere und Pappen zu anderen grafischen Zwecken 
verwendet werden: 
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4810 31 00 − − in der Masse einheitlich gebleicht, mit einem Gehalt an chemisch aufbereiteten Fasern 
aus Holz von mehr als 95 GHT, bezogen auf die Gesamtfasermenge, mit einem 
Quadratmetergewicht von 150 g oder weniger 

4810 32 − − in der Masse einheitlich gebleicht, mit einem Gehalt an chemisch aufbereiteten Fasern 
aus Holz von mehr als 95 GHT, bezogen auf die Gesamtfasermenge, mit einem 
Quadratmetergewicht von mehr als 150 g 

4814 Papiertapeten und ähnliche Wandverkleidungen; Buntglaspapier: 
4814 10 00 − Raufaserpapier, sog. „Ingrainpapier“ 
4814 90 − andere 
4814 90 10 − − Tapeten und ähnliche Wandverkleidungen aus Papier, genarbt, durch Pressen oder 

Prägen gemustert, farbig oder mit Motiven bedruckt oder mit anderer 
Oberflächenverzierung, mit einer durchsichtigen Schutzschicht aus Kunststoff gestrichen 
oder überzogen 

4814 90 80 − − andere: 

ex 4814 90 80 − − − ausgenommen Tapeten und ähnliche Wandverkleidungen aus Papier, auf der 
Schauseite mit Flechtstoffen versehen, auch parallel aneinandergefügt oder in Flächenform 
verwebt 

4816 Kohlepapier, präpariertes Durchschreibepapier und anderes Vervielfältigungs- und 
Umdruckpapier (ausgenommen Waren der Position 4809), vollständige Dauerschablonen 
und Offsetplatten aus Papier, auch in Kartons: 

4816 90 00 − andere 

4817 Briefumschläge, Kartenbriefe, Postkarten (ohne Bilder) und Korrespondenzkarten, aus 
Papier oder Pappe; Zusammenstellungen von Schreibwaren aus Papier, in Schachteln, 
Taschen und ähnlichen Behältnissen, aus Papier oder Pappe 

4818 Toilettenpapier und ähnliches Papier, Zellstoffwatte oder Vliese aus Zellstofffasern, von der 
im Haushalt oder zu sanitären Zwecken verwendeten Art, in Rollen mit einer Breite von 
36 cm oder weniger, oder auf Größe oder auf Form zugeschnitten; Taschentücher, 
Abschminktücher, Handtücher, Tischtücher, Servietten, Windeln für Kleinkinder, 
hygienische Binden und Tampons, Betttücher und ähnliche Waren zum Gebrauch im 
Haushalt, im Krankenhaus, bei der Körperpflege oder zu hygienischen Zwecken, Kleidung 
und Bekleidungszubehör, aus Papierhalbstoff, Papier, Zellstoffwatte oder Vliesen aus 
Zellstofffasern: 

4818 10 − Toilettenpapier 
4818 20 − Taschentücher, Abschminktücher und Handtücher 
4818 30 00 − Tischtücher und Servietten 
4818 40 − hygienische Binden und Tampons, Windeln für Kleinkinder und ähnliche Waren zu 

hygienischen Zwecken 
4818 50 00 − Kleidung und Bekleidungszubehör 
4818 90 − andere: 
4818 90 10 − − Waren für chirurgische, medizinische oder hygienische Zwecke, nicht in Aufmachung 

für den Einzelverkauf 
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4819 Schachteln, Kartons, Säcke, Beutel, Tüten und andere Verpackungsmittel, aus Papier, Pappe, 
Zellstoffwatte oder Vliesen aus Zellstofffasern; Pappwaren von der in Büros, Geschäften 
und dergleichen verwendeten Art 

4820 Register, Bücher für die kaufmännische Buchführung, Merkbücher, Auftragsbücher, 
Quittungsbücher, Notiz- und Tagebücher, auch mit Kalendarium, Notizblöcke, 
Briefpapierblöcke und dergleichen, Hefte, Schreibunterlagen, Ordner, Schnellhefter (für 
Lose-Blatt-Systeme oder andere), Einbände und Aktendeckel und andere Waren des 
Schulbedarfs, des Bürobedarfs und des Papierhandels, einschließlich Durchschreibesätze 
und -hefte, auch mit eingelegtem Kohlepapier, aus Papier oder Pappe; Alben für Muster oder 
für Sammlungen und Buchhüllen, aus Papier oder Pappe 

4821 Etiketten aller Art aus Papier oder Pappe, auch bedruckt 
4823 Andere Papiere, Pappen, Zellstoffwatte und Vliese aus Zellstofffasern, zugeschnitten; andere 

Waren aus Papierhalbstoff, Papier, Pappe, Zellstoffwatte oder Vliesen aus Zellstofffasern: 

 − Tabletts, Schüsseln, Teller, Tassen, Becher und ähnliche Waren, aus Papier oder Pappe: 

4823 61 00 − − aus Bambus 
4823 69 − − andere 
4823 70 − formgepresste oder gepresste Waren aus Papierhalbstoff 
4901 Bücher, Broschüren und ähnliche Drucke, auch in losen Bogen oder Blättern: 
4901 10 00 − in losen Bogen oder Blättern, auch gefalzt 

 − andere: 

4901 99 00 − − andere 
4907 00 Briefmarken, Stempelmarken, Steuerzeichen und dergleichen, nicht entwertet, gültig oder 

zum Umlauf vorgesehen in dem Land, in dem sie einen Frankaturwert verbriefen oder 
verbriefen werden; Papier mit Stempel; Banknoten; Scheckformulare; Aktien; 
Schuldverschreibungen und ähnliche Wertpapiere 

4908 Abziehbilder aller Art: 
4908 10 00 − Abziehbilder, verglasbar 
4909 00 Bedruckte oder illustrierte Postkarten; Glückwunschkarten und bedruckte Karten mit 

persönlichen Mitteilungen, auch illustriert, auch mit Umschlägen oder Verzierungen aller 
Art 

4910 00 00 Kalender aller Art, bedruckt, einschließlich Blöcke von Abreißkalendern 
4911 Andere Drucke, einschließlich Bilddrucke und Fotografien: 
4911 10 − Werbedrucke und Werbeschriften, Verkaufskataloge und dergleichen 

 − andere: 

4911 91 00 − − Bilder, Bilddrucke und Fotografien: 
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ex 4911 91 00 − − − ausgenommen Bogen oder Blätter (andere als Werbedrucke oder Werbeschriften), 
nicht gefalzt, nur mit Illustrationen oder Bildern ohne Text oder Unterschrift, für Ausgaben 
von Büchern oder Zeitschriften, die in verschiedenen Ländern in einer oder mehreren 
Sprachen veröffentlicht werden 

4911 99 00 − − andere 
5007 Gewebe aus Seide, Schappeseide oder Bourretteseide: 
5007 20 − andere Gewebe, mit einem Anteil an Seide oder Schappeseide von 85 GHT oder mehr 
5007 90 − andere Gewebe 
5106 Streichgarne aus Wolle, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf: 
5106 20 − mit einem Anteil an Wolle von weniger als 85 GHT: 

 − − andere: 

5106 20 91 − − − roh 
5106 20 99 − − − andere 
5107 Kammgarne aus Wolle, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf 
5111 Streichgarngewebe aus Wolle oder feinen Tierhaaren: 
5111 30 − andere, hauptsächlich oder ausschließlich mit synthetischen oder künstlichen Spinnfasern 

gemischt 
5111 90 − andere 
5112 Kammgarngewebe aus Wolle oder feinen Tierhaaren: 

 − mit einem Anteil an Wolle und feinen Tierhaaren von 85 GHT oder mehr: 

5112 11 00 − − mit einem Quadratmetergewicht von 200 g oder weniger 
5112 19 − − andere 
5112 20 00 − andere, hauptsächlich oder ausschließlich mit synthetischen oder künstlichen Filamenten 

gemischt 
5112 30 − andere, hauptsächlich oder ausschließlich mit synthetischen oder künstlichen Spinnfasern 

gemischt: 
5112 30 30 − − mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 200 g bis 375 g 
5112 30 90 − − mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 375 g 
5112 90 − andere: 

 − − andere: 

5112 90 93 − − − mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 200 g bis 375 g 
5112 90 99 − − − mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 375 g 
5113 00 00 Gewebe aus groben Tierhaaren oder aus Rosshaar 
5212 Andere Gewebe aus Baumwolle: 

 − mit einem Quadratmetergewicht von 200 g oder weniger: 
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5212 13 − − gefärbt 
5212 14 − − buntgewebt 
5212 15 − − bedruckt 

 − mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 200 g: 

5212 21 − − roh 
5212 22 − − gebleicht 
5212 23 − − gefärbt 
5212 24 − − buntgewebt 
5212 25 − − bedruckt 
5401 Nähgarne aus synthetischen oder künstlichen Filamenten, auch in Aufmachungen für den 

Einzelverkauf: 
5401 20 − aus künstlichen Filamenten 
5402 Garne aus synthetischen Filamenten (ausgenommen Nähgarne), nicht in Aufmachungen für 

den Einzelverkauf, einschließlich synthetische Monofile von weniger als 67 dtex 
5403 Garne aus künstlichen Filamenten (ausgenommen Nähgarne), nicht in Aufmachungen für 

den Einzelverkauf, einschließlich künstliche Monofile von weniger als 67 dtex 
5406 00 00 Garne aus synthetischen oder künstlichen Filamenten (ausgenommen Nähgarne), in 

Aufmachungen für den Einzelverkauf 
5407 Gewebe aus Garnen aus synthetischen Filamenten, einschließlich Gewebe aus Erzeugnissen 

der Position 5404: 
5407 10 00 − Gewebe aus hochfesten Garnen aus Nylon oder anderen Polyamiden oder aus Polyester 
5407 20 − Gewebe aus Streifen oder dergleichen 
5407 30 00 − Gewebe im Sinne der Anmerkung 9 zu Abschnitt XI 

 − andere Gewebe, mit einem Anteil an Filamenten aus Nylon oder anderen Polyamiden von 
85 GHT oder mehr: 

5407 41 00 − − roh oder gebleicht 
5407 42 00 − − gefärbt 
5407 43 00 − − buntgewebt 
5407 44 00 − − bedruckt 

 − andere Gewebe, mit einem Anteil an texturierten Polyester-Filamenten von 85 GHT oder 
mehr: 

5407 51 00 − − roh oder gebleicht 
5407 52 00 − − gefärbt 
5407 53 00 − − buntgewebt 
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5407 54 00 − − bedruckt 

 − andere Gewebe, mit einem Anteil an Polyester-Filamenten von 85 GHT oder mehr: 

5407 61 − − mit einem Anteil an nicht texturierten Polyester-Filamenten von 85 GHT oder mehr 
5407 69 − − andere 

 − andere Gewebe, mit einem Anteil an synthetischen Filamenten von 85 GHT oder mehr: 

5407 71 00 − − roh oder gebleicht 
5407 72 00 − − gefärbt 
5407 73 00 − − buntgewebt 
5407 74 00 − − bedruckt 

 − andere Gewebe, mit einem Anteil an synthetischen Filamenten von weniger als 85 GHT, 
hauptsächlich oder ausschließlich mit Baumwolle gemischt: 

5407 81 00 − − roh oder gebleicht 
5407 82 00 − − gefärbt 
5407 83 00 − − buntgewebt 
5407 84 00 − − bedruckt 

 − andere Gewebe: 

5407 91 00 − − roh oder gebleicht 
5407 92 00 − − gefärbt 
5407 94 00 − − bedruckt 
5501 Kabel aus synthetischen Filamenten: 
5501 10 00 − aus Nylon oder anderen Polyamiden 
5501 20 00 − aus Polyestern 
5501 40 00 − aus Polypropylen 
5501 90 00 − andere 
5515 Andere Gewebe aus synthetischen Spinnfasern: 

 − aus Polyacryl- oder Modacryl-Spinnfasern: 

5515 21 − − hauptsächlich oder ausschließlich mit synthetischen oder künstlichen Filamenten 
gemischt: 

5515 21 10 − − − roh oder gebleicht 
5515 21 30 − − − bedruckt 
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5515 22 − − hauptsächlich oder ausschließlich mit Wolle oder feinen Tierhaaren gemischt 
5515 29 00 − − andere 

 − andere Gewebe: 

5515 91 − − hauptsächlich oder ausschließlich mit synthetischen oder künstlichen Filamenten 
gemischt 

5515 99 − − andere 
5516 Gewebe aus künstlichen Spinnfasern 
5604 Fäden und Schnüre aus Kautschuk, mit einem Überzug aus Spinnstoffen; Streifen und 

dergleichen der Position 5404 oder 5405, Garne aus Spinnstoffen, mit Kautschuk oder 
Kunststoff getränkt, bestrichen, überzogen oder umhüllt: 

5604 10 00 − Fäden und Schnüre aus Kautschuk, mit einem Überzug aus Spinnstoffen 
5607 Bindfäden, Seile und Taue, auch geflochten, auch mit Kautschuk oder Kunststoff getränkt, 

bestrichen, überzogen oder umhüllt: 

 − aus Sisal oder anderen textilen Agavefasern: 

5607 29 − − andere 

 − aus Polyethylen oder Polypropylen: 

5607 41 00 − − Bindegarne oder Pressengarne 
5607 49 − − andere 
5607 50 − aus anderen synthetischen Chemiefasern 
5607 90 − andere 
5702 Teppiche und andere Fußbodenbeläge, aus Spinnstoffen, gewebt, weder getuftet noch 

beflockt, auch konfektioniert, einschließlich Kelim, Sumak, Karamanie und ähnliche 
handgewebte Teppiche 

5703 Teppiche und andere Fußbodenbeläge, aus Spinnstoffen, getuftet (Nadelflor), auch 
konfektioniert 

5704 Teppiche und andere Fußbodenbeläge, aus Filz, weder getuftet noch beflockt, auch 
konfektioniert 

5705 00 Andere Teppiche und andere Fußbodenbeläge, aus Spinnstoffen, auch konfektioniert: 
5705 00 10 − aus Wolle oder feinen Tierhaaren 
5705 00 90 − aus anderen Spinnstoffen 
5801 Samt und Plüsch, gewebt, und Chenillegewebe, ausgenommen Waren der Position 5802 

oder 5806 
5802 Schlingengewebe nach Art der Frottiergewebe, ausgenommen Waren der Position 5806; 

getuftete Spinnstofferzeugnisse, ausgenommen Erzeugnisse der Position 5703 
5803 00 Drehergewebe, ausgenommen Waren der Position 5806 
5804 Tülle (einschließlich Bobinetgardinenstoffe) und geknüpfte Netzstoffe; Spitzen, als 

Meterware, Streifen oder als Motive, ausgenommen Erzeugnisse der Positionen 6002 bis 
6006 
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5805 00 00 Tapisserien, handgewebt (Gobelins, Flandrische Gobelins, Aubusson, Beauvais und 
Ähnliche), und Tapisserien als Nadelarbeit (z. B. Petit Point, Kreuzstich), auch 
konfektioniert 

5806 Bänder, ausgenommen Waren der Position 5807; schusslose Bänder aus parallel gelegten 
und geklebten Garnen oder Fasern (Bolducs) 

5807 Etiketten, Abzeichen und ähnliche Waren, aus Spinnstoffen, als Meterware, Streifen oder 
zugeschnitten, nicht bestickt 

5808 Geflechte als Meterware; Posamentierwaren und ähnliche Zierwaren, als Meterware, ohne 
Stickerei, andere als solche aus Gewirken oder Gestricken; Quasten, Troddeln, Oliven, 
Nüsse, Pompons und ähnliche Waren 

5810 Stickereien als Meterware, Streifen oder als Motive 
5811 00 00 Wattierte Spinnstofferzeugnisse als Meterware, aus einer oder mehreren Spinnstofflagen, mit 

Wattierungsstoff verbunden, durch Steppen oder auf andere Weise abgeteilt, ausgenommen 
Stickereien der Position 5810 

5901 Gewebe, mit Leim oder stärkehaltigen Stoffen bestrichen, von der zum Einbinden von 
Büchern, zum Herstellen von Futteralen, Kartonagen oder zu ähnlichen Zwecken 
verwendeten Art; Pausleinwand; präparierte Malleinwand; Bougram und ähnliche steife 
Gewebe, von der für die Hutmacherei verwendeten Art: 

5901 90 00 − andere 
5902 Reifencordgewebe aus hochfesten Garnen aus Nylon oder anderen Polyamiden, Polyestern 

oder Viskose 
5903 Gewebe, mit Kunststoff getränkt, bestrichen, überzogen oder mit Lagen aus Kunststoff 

versehen, andere als solche der Position 5902: 
5903 10 − mit Poly(vinylchlorid) 
5903 20 − mit Polyurethan 
5903 90 − andere: 
5903 90 10 − − getränkt 

 − − bestrichen, überzogen oder mit Lagen versehen: 

5903 90 91 − − − mit Cellulosederivaten oder anderem Kunststoff, mit Schauseite aus Spinnstoffen 
5904 Linoleum, auch zugeschnitten; Fußbodenbeläge, aus einer Spinnstoffunterlage mit einer 

Deckschicht oder einem Überzug bestehend, auch zugeschnitten 
5906 Kautschutierte Gewebe, andere als solche der Position 5902 
5907 00 Andere Gewebe, getränkt, bestrichen oder überzogen; bemalte Gewebe für 

Theaterdekorationen, Atelierhintergründe oder dergleichen 

BGBl. III - Ausgegeben am 29. Mai 2015 - Nr. 73 231 von 883

www.ris.bka.gv.at



 

 
CE/BA/Anhang/de 109 

KN-Code Warenbezeichnung 

5908 00 00 Dochte, gewebt, geflochten, gewirkt oder gestrickt, aus Spinnstoffen, für Lampen, Kocher, 
Feuerzeuge, Kerzen oder dergleichen; Glühstrümpfe und schlauchförmige Gewirke oder 
Gestricke für Glühstrümpfe, auch getränkt 

6001 Samt, Plüsch (einschließlich „Hochflorerzeugnisse“), gewirkt oder gestrickt, 
Schlingengewirke und Schlingengestricke 

6002 Gewirke und Gestricke mit einer Breite von 30 cm oder weniger und mit einem Anteil an 
Elastomergarnen oder Kautschukfäden von 5 GHT oder mehr, andere als solche der Position 
6001 

6003 Gewirke und Gestricke mit einer Breite von 30 cm oder weniger, andere als solche der 
Positionen 6001 und 6002 

6004 Gewirke und Gestricke mit einer Breite von mehr als 30 cm und mit einem Anteil an 
Elastomergarnen oder Kautschukfäden von 5 GHT oder mehr, andere als solche der Position 
6001 

6005 Kettengewirke (einschließlich solcher, die auf Häkelgalonmaschinen hergestellt sind), 
andere als solche der Positionen 6001 bis 6004 

6006 Andere Gewirke und Gestricke 
6101 Mäntel (einschließlich Kurzmäntel), Umhänge, Anoraks, Windjacken, Blousons und 

ähnliche Waren, aus Gewirken oder Gestricken, für Männer oder Knaben, ausgenommen 
Waren der Position 6103: 

6101 20 − aus Baumwolle: 
6101 20 90 − − Anoraks, Windjacken, Blousons und ähnliche Waren 
6101 30 − aus Chemiefasern: 
6101 30 90 − − Anoraks, Windjacken, Blousons und ähnliche Waren 
6101 90 − aus anderen Spinnstoffen: 
6101 90 80 − − Anoraks, Windjacken, Blousons und ähnliche Waren 
6102 Mäntel (einschließlich Kurzmäntel), Umhänge, Anoraks, Windjacken, Blousons und 

ähnliche Waren, aus Gewirken oder Gestricken, für Frauen oder Mädchen, ausgenommen 
Waren der Position 6104: 

6102 10 − aus Wolle oder feinen Tierhaaren: 
6102 10 90 − − Anoraks, Windjacken, Blousons und ähnliche Waren 
6102 20 − aus Baumwolle: 
6102 20 90 − − Anoraks, Windjacken, Blousons und ähnliche Waren 
6102 30 − aus Chemiefasern: 
6102 30 90 − − Anoraks, Windjacken, Blousons und ähnliche Waren 
6102 90 − aus anderen Spinnstoffen: 
6102 90 90 − − Anoraks, Windjacken, Blousons und ähnliche Waren 
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6108 Unterkleider, Unterröcke, Slips und andere Unterhosen, Nachthemden, Schlafanzüge, 
Negligees, Bademäntel und -jacken, Hausmäntel und ähnliche Waren, aus Gewirken oder 
Gestricken, für Frauen oder Mädchen: 

 − Nachthemden und Schlafanzüge: 

6108 31 00 − − aus Baumwolle 
6108 32 00 − − aus Chemiefasern 
6108 39 00 − − aus anderen Spinnstoffen 

 − andere: 

6108 91 00 − − aus Baumwolle 
6108 92 00 − − aus Chemiefasern 
6108 99 00 − − aus anderen Spinnstoffen 
6109 T-Shirts und Unterhemden, aus Gewirken oder Gestricken 
6110 Pullover, Strickjacken, Westen und ähnliche Waren, einschließlich Unterziehpullis, aus 

Gewirken oder Gestricken 
6111 Kleidung und Bekleidungszubehör, aus Gewirken oder Gestricken, für Kleinkinder 
6112 Trainingsanzüge, Skianzüge, Badeanzüge und Badehosen, aus Gewirken oder Gestricken 
6113 00 Kleidung aus Gewirken oder Gestricken der Position 5903, 5906 oder 5907 
6114 Andere Kleidung aus Gewirken oder Gestricken 
6115 Strumpfhosen, Strümpfe, Kniestrümpfe, Socken und andere Strumpfwaren, einschließlich 

solcher mit degressiver Kompression (z. B. Krampfaderstrümpfe), aus Gewirken oder 
Gestricken: 

6115 10 − Strumpfhosen, Strümpfe und Kniestrümpfe mit degressiver Kompression (z. B. 
Krampfaderstrümpfe): 

6115 10 90 − − andere: 
ex 6115 10 90 − − − ausgenommen Kniestrümpfe (ausgenommen Krampfaderstrümpfe) und 

Damenstrümpfe 

 − andere Strumpfhosen: 

6115 21 00 − − aus synthetischen Chemiefasern, mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 
67 dtex 

6115 22 00 − − aus synthetischen Chemiefasern, mit einem Titer der einfachen Garne von 67 dtex oder 
mehr 

6115 29 00 − − aus anderen Spinnstoffen 
6115 30 − andere Damenstrümpfe (einschließlich Kniestrümpfe) mit einem Titer der einfachen Garne 

von weniger als 67 dtex 

 − andere: 

6115 94 00 − − aus Wolle oder feinen Tierhaaren 
6115 95 00 − − aus Baumwolle 
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6203 Anzüge, Kombinationen, Jacken, lange Hosen (einschließlich Kniebundhosen und ähnliche 
Hosen), Latzhosen und kurze Hosen (ausgenommen Badehosen), für Männer oder Knaben: 

 − lange Hosen (einschließlich Kniebundhosen und ähnliche Hosen), Latzhosen und kurze 
Hosen: 

6203 41 − − aus Wolle oder feinen Tierhaaren 
6203 42 − − aus Baumwolle 
6203 43 − − aus synthetischen Chemiefasern 
6203 49 − − aus anderen Spinnstoffen 
6204 Kostüme, Kombinationen, Jacken, Kleider, Röcke, Hosenröcke, lange Hosen (einschließlich 

Kniebundhosen und ähnliche Hosen), Latzhosen und kurze Hosen (ausgenommen 
Badehosen), für Frauen oder Mädchen: 

 − Kombinationen: 

6204 21 00 − − aus Wolle oder feinen Tierhaaren 
6204 22 − − aus Baumwolle 
6204 23 − − aus synthetischen Chemiefasern 
6204 29 − − aus anderen Spinnstoffen 

 − Jacken: 

6204 31 00 − − aus Wolle oder feinen Tierhaaren 
6204 32 − − aus Baumwolle 
6204 33 − − aus synthetischen Chemiefasern 
6204 39 − − aus anderen Spinnstoffen 

 − Kleider: 

6204 41 00 − − aus Wolle oder feinen Tierhaaren 
6204 42 00 − − aus Baumwolle 
6204 43 00 − − aus synthetischen Chemiefasern 
6204 44 00 − − aus künstlichen Chemiefasern 
6204 49 00 − − aus anderen Spinnstoffen 

 − Röcke und Hosenröcke: 

6204 59 − − aus anderen Spinnstoffen: 
6204 59 10 − − − aus künstlichen Chemiefasern 

 − lange Hosen (einschließlich Kniebundhosen und ähnliche Hosen), Latzhosen und kurze 
Hosen: 
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6204 62 − − aus Baumwolle: 

 − − − lange Hosen (einschließlich Kniebundhosen und ähnliche Hosen): 

6204 62 11 − − − − Arbeits- und Berufskleidung 

 − − − − andere: 

6204 62 31 − − − − − aus Denim 
6204 62 33 − − − − − aus Rippenschusssamt und Rippenschussplüsch, aufgeschnitten 

 − − − Latzhosen: 

6204 62 51 − − − − Arbeits- und Berufskleidung 
6204 62 59 − − − − andere 
6204 62 90 − − − andere 
6204 63 − − aus synthetischen Chemiefasern: 

 − − − lange Hosen (einschließlich Kniebundhosen und ähnliche Hosen): 

6204 63 11 − − − − Arbeits- und Berufskleidung 

 − − − Latzhosen: 

6204 63 31 − − − − Arbeits- und Berufskleidung 
6204 63 39 − − − − andere 
6204 63 90 − − − andere 
6204 69 − − aus anderen Spinnstoffen: 

 − − − aus künstlichen Chemiefasern: 

 − − − − lange Hosen (einschließlich Kniebundhosen und ähnliche Hosen): 

6204 69 11 − − − − − Arbeits- und Berufskleidung 

 − − − − Latzhosen: 

6204 69 31 − − − − − Arbeits- und Berufskleidung 
6204 69 39 − − − − − andere 
6204 69 50 − − − − andere 
6204 69 90 − − − andere 
6205 Hemden für Männer oder Knaben 
6206 Blusen und Hemdblusen, für Frauen oder Mädchen: 
6206 30 00 − aus Baumwolle 
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6207 Unterhemden, Slips und andere Unterhosen, Nachthemden, Schlafanzüge, Bademäntel und -
jacken, Hausmäntel und ähnliche Waren, für Männer oder Knaben: 

 − Slips und andere Unterhosen: 

6207 11 00 − − aus Baumwolle 
6207 19 00 − − aus anderen Spinnstoffen 

 − Nachthemden und Schlafanzüge: 

6207 21 00 − − aus Baumwolle 
6207 22 00 − − aus Chemiefasern 
6207 29 00 − − aus anderen Spinnstoffen 
6209 Kleidung und Bekleidungszubehör, für Kleinkinder: 
6209 30 00 − aus synthetischen Chemiefasern 
6210 Kleidung aus Erzeugnissen der Position 5602, 5603, 5903, 5906 oder 5907: 
6210 10 − aus Erzeugnissen der Position 5602 oder 5603 
6212 Büstenhalter, Hüftgürtel, Korsette, Hosenträger, Strumpfhalter, Strumpfbänder und ähnliche 

Waren, Teile davon, auch aus Gewirken oder Gestricken: 
6212 20 00 − Hüftgürtel und Miederhosen 
6212 30 00 − Korseletts 
6307 Andere konfektionierte Waren, einschließlich Schnittmuster zum Herstellen von Kleidung: 
6307 20 00 − Schwimmwesten und Rettungsgürtel 
6307 90 − andere 
6308 00 00 Warenzusammenstellungen, aus Geweben und Garn, auch mit Zubehör, für die Herstellung 

von Teppichen, Tapisserien, bestickten Tischdecken oder Servietten oder ähnlichen 
Spinnstoffwaren, in Aufmachungen für den Einzelverkauf 

6401 Wasserdichte Schuhe mit Laufsohlen und Oberteil aus Kautschuk oder Kunststoff, bei denen 
weder das Oberteil mit der Laufsohle noch das Oberteil selbst durch Nähen, Nieten, Nageln, 
Schrauben, Stecken oder ähnliche Verfahren zusammengefügt ist 

6402 Andere Schuhe mit Laufsohlen und Oberteil aus Kautschuk oder Kunststoff 
6403 Schuhe mit Laufsohlen aus Kautschuk, Kunststoff, Leder oder rekonstituiertem Leder und 

Oberteil aus Leder: 

 − Sportschuhe: 
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6403 12 00 − − Skistiefel, Skilanglaufschuhe und Snowboardschuhe 

 − andere Schuhe, mit Laufsohlen aus Leder: 

6403 51 − − den Knöchel bedeckend: 
6403 51 05 − − − mit einer Hauptsohle aus Holz, ohne Innensohle 

 − − − andere: 

 − − − − den Knöchel, jedoch nicht die Wade bedeckend, mit einer Länge der Innensohle 
von: 

 − − − − − 24 cm oder mehr: 

6403 51 15 − − − − − − für Männer 

 − − − − andere, mit einer Länge der Innensohle von: 

 − − − − − 24 cm oder mehr: 

6403 51 95 − − − − − − für Männer 
6403 59 − − andere: 
6403 59 05 − − − mit einer Hauptsohle aus Holz, ohne Innensohle 

 − − − andere: 

 − − − − Schuhe, deren Blatt aus Riemen gefertigt oder nicht geschlossen ist: 

 − − − − − andere, mit einer Länge der Innensohle von: 

 − − − − − − 24 cm oder mehr: 

6403 59 35 − − − − − − − für Männer 

 − − − − andere, mit einer Länge der Innensohle von: 

6403 59 91 − − − − − weniger als 24 cm 

 − andere Schuhe: 

6403 91 − − den Knöchel bedeckend: 
6403 91 05 − − − mit einer Hauptsohle aus Holz, ohne Innensohle 

 − − − andere: 

 − − − − den Knöchel, jedoch nicht die Wade bedeckend, mit einer Länge der Innensohle 
von: 

6403 91 11 − − − − − weniger als 24 cm 
6403 99 − − andere: 
6403 99 05 − − − mit einer Hauptsohle aus Holz, ohne Innensohle 
6406 Schuhteile (einschließlich Schuhoberteile, auch an Sohlen befestigt, nicht jedoch an 

Laufsohlen); Einlegesohlen, Fersenstücke und ähnliche herausnehmbare Waren; Gamaschen 
und ähnliche Waren sowie Teile davon: 

 − andere: 

6406 99 − − aus anderen Stoffen 
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6501 00 00 Hutstumpen, weder geformt noch randgeformt, aus Filz; Hutplatten, Bandeaux (auch 
aufgeschnitten), aus Filz, zum Herstellen von Hüten 

6502 00 00 Hutstumpen oder Hutrohlinge, geflochten oder durch Verbindung von Streifen aus Stoffen 
aller Art hergestellt, weder geformt noch randgeformt noch ausgestattet 

6504 00 00 Hüte und andere Kopfbedeckungen, geflochten oder durch Verbindung von Streifen aus 
Stoffen aller Art hergestellt, auch ausgestattet 

6505 Hüte und andere Kopfbedeckungen, gewirkt oder gestrickt oder aus Stücken (ausgenommen 
Streifen) von Spitzen, Filz oder anderen Spinnstofferzeugnissen hergestellt, auch 
ausgestattet; Haarnetze aus Stoffen aller Art, auch ausgestattet: 

6505 90 − andere: 
6505 90 05 − − aus Haarfilz oder aus Woll-Haarfilz, aus Hutstumpen oder Hutplatten der Position 6501 
6506 Andere Hüte und Kopfbedeckungen, auch ausgestattet: 
6506 10 − Sicherheitskopfbedeckungen: 
6506 10 80 − − aus anderen Stoffen 

 − andere: 

6506 91 00 − − aus Kautschuk oder Kunststoff 
6506 99 − − aus anderen Stoffen 
6507 00 00 Bänder zur Innenausrüstung, Innenfutter, Bezüge, Gestelle, Schirme und Kinnbänder, für 

Kopfbedeckungen 
6602 00 00 Gehstöcke, Sitzstöcke, Peitschen, Reitpeitschen und ähnliche Waren 
6603 Teile, Ausstattungen und Zubehör für Waren der Positionen 6601 und 6602 
6701 00 00 Vogelbälge und andere Vogelteile mit ihren Federn oder Daunen, Federn, Teile von Federn, 

Daunen und Waren daraus (ausgenommen Waren der Position 0505 und bearbeitete 
Federspulen und -kiele) 

6702 Künstliche Blumen, künstliches Blattwerk und künstliche Früchte sowie Teile davon; Waren 
aus künstlichen Blumen, künstlichem Blattwerk oder künstlichen Früchten 

6703 00 00 Menschenhaare, gleichgerichtet, gedünnt, gebleicht oder in anderer Weise zugerichtet; 
Wolle, Tierhaare und andere Spinnstoffe, für die Herstellung von Perücken und ähnlichen 
Waren zugerichtet  

6704 Perücken, Bärte, Augenbrauen, Augenwimpern, Locken und dergleichen, aus 
Menschenhaaren, Tierhaaren oder Spinnstoffen; Waren aus Menschenhaaren, anderweit 
weder genannt noch inbegriffen 

6802 Bearbeitete Werksteine (ausgenommen Schiefer) und Waren daraus, ausgenommen Waren 
der Position 6801; Würfel und dergleichen für Mosaike aus Naturstein (einschließlich 
Schiefer), auch auf Unterlagen; Körnungen, Splitter und Mehl von Naturstein (einschließlich 
Schiefer), künstlich gefärbt: 
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6802 10 00 − Fliesen, Würfel und dergleichen, auch in anderer als quadratischer oder rechteckiger Form, 
deren größte Fläche in ein Quadrat mit einer Seitenlänge von weniger als 7 cm 
eingeschlossen werden kann; Körnungen, Splitter und Mehl, künstlich gefärbt 

 − andere Werksteine und Waren daraus, lediglich geschnitten oder gesägt, mit ebener oder 
glatter Oberfläche: 

6802 21 00 − − Marmor, Travertin und Alabaster 
6802 29 00 − − andere Steine: 
ex 6802 29 00 − − − Kalksteine (ausgenommen Marmor, Travertin und Alabaster) 

6810 Waren aus Zement, Beton oder Kunststein, auch bewehrt: 

 − Ziegel, Fliesen, Mauersteine und dergleichen: 

6810 19 − − andere 

 − andere: 

6810 91 − − vorgefertigte Bauelemente 
6811 Waren aus Asbestzement, Cellulosezement oder dergleichen 
6812 Bearbeitete Asbestfasern; Mischungen auf der Grundlage von Asbest oder auf der Grundlage 

von Asbest und Magnesiumcarbonat; Waren aus solchen Mischungen oder aus Asbest (z. B. 
Garne, Gewebe, Kleidung, Kopfbedeckungen, Schuhe, Dichtungen), auch bewehrt, 
ausgenommen Waren der Position 6811 oder 6813: 

6812 80 − aus Krokydolith: 
6812 80 10 − − bearbeitete Fasern; Mischungen auf der Grundlage von Asbest oder auf der Grundlage 

von Asbest und Magnesiumcarbonat: 
ex 6812 80 10 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
6812 80 90 − − andere: 
ex 6812 80 90 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 

 − andere: 

6812 91 00 − − Kleidung, Bekleidungszubehör, Schuhe und Kopfbedeckungen 
6812 92 00 − − Papier, Pappe und Filz 
6812 93 00 − − Dichtungsmaterial aus zusammengepressten Asbestfasern und Elastomeren, in Platten 

oder Rollen 
6812 99 − − andere: 
6812 99 10 − − − bearbeitete Asbestfasern; Mischungen auf der Grundlage von Asbest oder auf der 

Grundlage von Asbest und Magnesiumcarbonat: 
ex 6812 99 10 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
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6812 99 90 − − − andere: 
ex 6812 99 90 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
6901 00 00 Steine, Platten, Fliesen und andere keramische Waren aus kieselsäurehaltigen fossilen 

Mehlen (z. B. Kieselgur, Tripel, Diatomit) oder aus ähnlichen kieselsäurehaltigen Erden 
6903 Andere feuerfeste keramische Waren (z. B. Retorten, Schmelztiegel, Muffeln, Ausgüsse, 

Stopfen, Stützen, Kapellen, Rohre, Schutzrohre, Stäbe), ausgenommen Waren aus 
kieselsäurehaltigen fossilen Mehlen oder aus ähnlichen kieselsäurehaltigen Erden: 

6903 10 00 − mit einem Gehalt an Grafit oder anderem Kohlenstoff, auch untereinander gemischt, von 
mehr als 50 GHT 

6904 Mauerziegel, Hourdis, Deckenziegel und dergleichen, aus keramischen Stoffen 
6907 Unglasierte keramische Fliesen, Boden- und Wandplatten; unglasierte keramische Steinchen, 

Würfel und ähnliche Waren für Mosaike, auch auf Unterlage 
6908 Glasierte keramische Fliesen, Boden- und Wandplatten; glasierte keramische Steinchen, 

Würfel und ähnliche Waren für Mosaike, auch auf Unterlage: 
6908 10 − Fliesen, Würfel, Steinchen und ähnliche Waren, auch in anderer als quadratischer oder 

rechteckiger Form, deren größte Fläche in ein Quadrat mit einer Seitenlänge von weniger als 
7 cm eingeschlossen werden kann 

6908 90 − andere: 

 − − aus gewöhnlichem Ton: 

6908 90 11 − − − Spaltplatten 

 − − − andere, mit einer größten Dicke von: 

6908 90 21 − − − − 15 mm oder weniger 
6908 90 29 − − − − mehr als 15 mm 

 − − andere: 

6908 90 31 − − − Spaltplatten 

 − − − andere: 

6908 90 51 − − − − mit einer Oberfläche von 90 cm2 oder weniger 

 − − − − andere: 

6908 90 91 − − − − − aus Steinzeug 
6908 90 93 − − − − − aus Steingut oder feinen Erden 
6910 Keramische Ausgüsse (Spülbecken), Waschbecken, Waschbeckensockel, Badewannen, 

Bidets, Klosettbecken, Spülkästen, Urinierbecken und ähnliche Installationsgegenstände zu 
sanitären Zwecken 
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6911 Geschirr, andere Haushalts- oder Hauswirtschaftsartikel, Hygiene- oder 
Toilettengegenstände, aus Porzellan 

6912 00 Anderes keramisches Geschirr, andere keramische Haushalts- oder Hauswirtschaftsartikel, 
Hygiene- oder Toilettengegenstände 

6913 Statuetten und andere keramische Ziergegenstände: 
6913 90 − andere: 
6913 90 10 − − aus gewöhnlichem Ton 

 − − andere: 

6913 90 91 − − − aus Steinzeug 
6913 90 99 − − − andere 
6914 Andere keramische Waren: 
6914 10 00 − aus Porzellan 
6914 90 − andere: 
6914 90 10 − − aus gewöhnlichem Ton 
7003 Gegossenes oder gewalztes Glas, in Platten, Tafeln oder Profilen, auch mit absorbierender, 

reflektierender oder nicht reflektierender Schicht, jedoch nicht anders bearbeitet 
7004 Gezogenes oder geblasenes Glas in Tafeln, auch mit absorbierender, reflektierender oder 

nicht reflektierender Schicht, jedoch nicht anders bearbeitet: 
7004 90 − anderes: 
7004 90 70 − − sog. Gartenglas 
7006 00 Glas der Position 7003, 7004 oder 7005, gebogen, mit bearbeiteten Kanten, graviert, gelocht, 

emailliert oder anders bearbeitet, jedoch weder gerahmt noch in Verbindung mit anderen 
Stoffen: 

7006 00 90 − anderes 
7007 Vorgespanntes Einschichten-Sicherheitsglas und Mehrschichten-Sicherheitsglas 

(Verbundglas): 

 − vorgespanntes Einschichten-Sicherheitsglas: 

7007 11 − − in Abmessungen und Formen von der in Kraftfahrzeugen, Luftfahrzeugen, 
Wasserfahrzeugen oder anderen Fahrzeugen verwendeten Art 

7007 19 − − anderes 

 − Mehrschichten-Sicherheitsglas (Verbundglas): 

7007 21 − − in Abmessungen und Formen von der in Kraftfahrzeugen, Luftfahrzeugen, 
Wasserfahrzeugen oder anderen Fahrzeugen verwendeten Art: 

7007 21 20 − − − in Abmessungen und Formen von der in Kraftfahrzeugen verwendeten Art 
7007 21 80 − − − anderes: 
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ex 7007 21 80 − − − − ausgenommen Windschutzscheiben, nicht gerahmt, für zivile Luftfahrzeuge 
7007 29 00 − − anderes 
7008 00 Mehrschichtige Isolierverglasungen 
7009 Spiegel aus Glas, auch gerahmt, einschließlich Rückspiegel 
7010 Flaschen, Glasballons, Korbflaschen, Flakons, Krüge, Töpfe, Röhrchen, Ampullen und 

andere Behältnisse aus Glas, zu Transport- oder Verpackungszwecken; Konservengläser; 
Stopfen, Deckel und andere Verschlüsse, aus Glas: 

7010 20 00 − Stopfen, Deckel und andere Verschlüsse 
7010 90 − andere: 
7010 90 10 − − Haushaltskonservengläser 

 − − andere: 

7010 90 21 − − − hergestellt aus Glasröhren 

 − − − andere, mit einem Nenninhalt von: 

7010 90 31 − − − − 2,5 l oder mehr 

 − − − − weniger als 2,5 l: 

 − − − − − für Nahrungsmittel und Getränke: 

 − − − − − − Flaschen: 

 − − − − − − − aus nicht gefärbtem Glas, mit einem Nenninhalt von: 

7010 90 43 − − − − − − − − mehr als 0,33 l, jedoch weniger als 1 l 
7010 90 47 − − − − − − − − weniger als 0,15 l 

 − − − − − − − aus gefärbtem Glas, mit einem Nenninhalt von: 

7010 90 57 − − − − − − − − weniger als 0,15 l 

 − − − − − − andere, mit einem Nenninhalt von: 

7010 90 67 − − − − − − − weniger als 0,25 l 

 − − − − − für andere Erzeugnisse: 

7010 90 91 − − − − − − aus nicht gefärbtem Glas 
7010 90 99 − − − − − − aus gefärbtem Glas 
7013 Glaswaren zur Verwendung bei Tisch, in der Küche, bei der Toilette, im Büro, zur 

Innenausstattung oder zu ähnlichen Zwecken (ausgenommen Waren der Position 7010 oder 
7018): 

7013 10 00 − aus Glaskeramik 
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7014 00 00 Glaswaren für Signalvorrichtungen und optische Elemente, aus Glas (ausgenommen Waren 
der Position 7015), jedoch nicht optisch bearbeitet 

7015 Gläser für Uhren und ähnliche Gläser, Gläser für einfache oder medizinische Brillen, 
gewölbt, gebogen, hohl oder dergleichen, nicht optisch bearbeitet; Hohlkugeln und 
Hohlkugelsegmente, aus Glas, zum Herstellen solcher Gläser: 

7015 90 00 − andere 
7016 Bausteine, Platten, Fliesen, Dachziegel und andere Waren, aus gepresstem oder geformtem 

Glas, auch mit Drahteinlagen oder dergleichen verstärkt, zu Bauzwecken; Glaswürfel und 
andere Glaskurzwaren, auch auf Unterlagen, für Mosaike oder zu ähnlichen Zierzwecken; 
Kunstverglasungen; vielzelliges Glas oder Schaumglas, in Blöcken, Tafeln, Platten, Schalen 
oder dergleichen: 

7016 90 − andere: 
7016 90 10 − − Kunstverglasungen 
7016 90 80 − − andere: 
ex 7016 90 80 − − − ausgenommen Bausteine, Platten, Fliesen, Dachziegel und andere Waren, aus 

gepresstem oder geformtem Glas; ausgenommen vielzelliges Glas oder Schaumglas 
7017 Glaswaren für Laboratorien, hygienische oder pharmazeutische Bedarfsartikel aus Glas, 

auch mit Skalen oder Eichzeichen: 
7017 20 00 − aus anderem Glas, mit einem linearen Ausdehnungskoeffizienten von 5 × 10-6 oder 

weniger je Kelvin in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 300 °C 
7018 Glasperlen, Nachahmungen von Perlen, Edelsteinen oder Schmucksteinen und ähnliche 

Glaskurzwaren und Waren daraus, ausgenommen Fantasieschmuck; Glasaugen, 
ausgenommen Prothesen; Zier- und Fantasiegegenstände aus lampengeblasenem 
(gesponnenem) Glas, ausgenommen Fantasieschmuck; Mikrokugeln aus Glas, mit einem 
Durchmesser von 1 mm oder weniger: 

7018 10 − Glasperlen, Nachahmungen von Perlen, Edelsteinen oder Schmucksteinen und ähnliche 
Glaskurzwaren: 

 − − Glasperlen: 

7018 10 11 − − − geschliffen und mechanisch poliert: 
ex 7018 10 11 − − − − ausgenommen gesinterte Glasperlen für die Elektroindustrie 
7018 10 19 − − − andere 
7018 10 30 − − Nachahmungen von Perlen 

 − − Nachahmungen von Edelsteinen und Schmucksteinen: 

7018 10 51 − − − geschliffen und mechanisch poliert 
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7018 10 59 − − − andere 
7018 10 90 − − andere 
7018 20 00 − Mikrokugeln aus Glas, mit einem Durchmesser von 1 mm oder weniger 
7018 90 − andere: 
7018 90 90 − − andere 
7019 Glasfasern (einschließlich Glaswolle) und Waren daraus (z. B. Garne, Gewebe): 

 − Vliese, Matten, Matratzen, Platten und ähnliche nicht gewebte Erzeugnisse: 

7019 31 00 − − Matten 
7019 32 00 − − Vliese 
7019 39 00 − − andere 
7019 40 00 − Gewebe aus Glasseidensträngen (Rovings) 
7019 90 − andere: 

 − − andere: 

7019 90 91 − − − aus textilen Glasfasern 
7019 90 99 − − − andere 
7020 00 Andere Waren aus Glas 
7101 Echte Perlen oder Zuchtperlen, auch bearbeitet oder einheitlich zusammengestellt, jedoch 

weder aufgereiht noch montiert oder gefasst; echte Perlen oder Zuchtperlen, zur 
Erleichterung der Versendung vorübergehend aufgereiht 

7102 Diamanten, auch bearbeitet, jedoch weder montiert noch gefasst: 

 − andere: 

7102 31 00 − − roh oder nur gesägt, gespalten oder rau geschliffen 
7103 Edelsteine (ausgenommen Diamanten) und Schmucksteine, auch bearbeitet oder einheitlich 

zusammengestellt, jedoch weder aufgereiht noch montiert oder gefasst; Edelsteine 
(ausgenommen Diamanten) und Schmucksteine, nicht einheitlich zusammengestellt, zur 
Erleichterung der Versendung vorübergehend aufgereiht 

7104 Synthetische oder rekonstituierte Edelsteine oder Schmucksteine, auch bearbeitet oder 
einheitlich zusammengestellt, jedoch weder aufgereiht noch montiert oder gefasst; 
synthetische oder rekonstituierte Edelsteine oder Schmucksteine, nicht einheitlich 
zusammengestellt, zur Erleichterung der Versendung vorübergehend aufgereiht: 

7104 20 00 − andere, roh oder nur gesägt oder grob geformt: 
ex 7104 20 00 − − ausgenommen für industrielle Zwecke 
7104 90 00 − andere: 
ex 7104 90 00 − − ausgenommen für industrielle Zwecke 
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7115 Andere Waren aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen: 
7115 90 − andere: 
7115 90 10 − − aus Edelmetallen: 
ex 7115 90 10 − − − ausgenommen für Laboratorien 
7115 90 90 − − aus Edelmetallplattierungen: 
ex 7115 90 90 − − − ausgenommen für Laboratorien 
7116 Waren aus echten Perlen oder Zuchtperlen, aus Edelsteinen oder Schmucksteinen 

(natürlichen, synthetischen oder rekonstituierten) 
7117 Fantasieschmuck 
7214 Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet, nur warmgewalzt, nur 

warmgezogen oder nur warmstranggepresst, auch nach dem Walzen verwunden: 
7214 10 00 − geschmiedet 
7214 20 00 − mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder 

Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden 
7214 30 00 − anderer, aus Automatenstahl 

 − anderer: 

7214 91 − − mit rechteckigem (nicht quadratischem) Querschnitt: 
7214 91 90 − − − mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,25 GHT oder mehr 
7214 99 − − anderer: 

 − − − mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25 GHT: 

7214 99 10 − − − − von der für Betonarmierung verwendeten Art 

 − − − mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,25 GHT oder mehr: 

 − − − − mit kreisförmigem Querschnitt mit einem Durchmesser von: 

7214 99 71 − − − − − 80 mm oder mehr 
7214 99 79 − − − − − weniger als 80 mm 
7214 99 95 − − − − anderer 
7215 Anderer Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl: 
7215 50 − anderer, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt 
7215 90 00 − anderer 
7217 Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl: 
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7217 10 − nicht überzogen, auch poliert: 

 − − mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25 GHT: 

 − − − mit einer größten Querschnittsabmessung von 0,8 mm oder mehr: 

7217 10 31 − − − − mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder 
Erhöhungen 

7217 10 39 − − − − anderer 
7217 10 50 − − mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,25 GHT oder mehr, jedoch weniger als 0,6 GHT 
7217 20 − verzinkt: 

 − − mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25 GHT: 

7217 20 10 − − − mit einer größten Querschnittsabmessung von weniger als 0,8 mm 
7217 20 30 − − − mit einer größten Querschnittsabmessung von 0,8 mm oder mehr 
7217 20 50 − − mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,25 GHT oder mehr, jedoch weniger als 0,6 GHT 
7217 30 − mit anderen unedlen Metallen überzogen: 

 − − mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25 GHT: 

7217 30 41 − − − verkupfert 
7217 30 49 − − − anderer 
7217 30 50 − − mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,25 GHT oder mehr, jedoch weniger als 0,6 GHT 
7217 90 − anderer: 
7217 90 20 − − mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25 GHT 
7217 90 50 − − mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,25 GHT oder mehr, jedoch weniger als 0,6 GHT 
7227 Walzdraht aus anderem legierten Stahl: 
7227 90 − anderer: 
7227 90 50 − − mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 

2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von 0,5 GHT oder weniger 
7228 Stabstahl und Profile, aus anderem legierten Stahl; Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht 

legiertem Stahl: 
7228 20 − Stabstahl aus Mangan-Silicium-Stahl 
7228 30 − anderer Stabstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst 
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7228 40 − anderer Stabstahl, nur geschmiedet 
7228 50 − anderer Stabstahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt 
7228 60 − anderer Stabstahl 
7228 70 − Profile 
7229 Draht aus anderem legierten Stahl: 
7229 20 00 − aus Mangan-Silicium-Stahl 
7229 90 − anderer: 
7229 90 50 − − mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 

2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von 0,5 GHT oder weniger 
7302 Oberbaumaterial für Bahnen, aus Eisen oder Stahl, wie Schienen, Leitschienen und 

Zahnstangen, Weichenzungen, Herzstücke, Zungenverbindungsstangen und anderes Material 
für Kreuzungen oder Weichen, Bahnschwellen, Laschen, Schienenstühle, Winkel, 
Unterlagsplatten, Klemmplatten, Spurplatten und Spurstangen und anderes für das Verlegen, 
Zusammenfügen oder Befestigen von Schienen besonders hergerichtetes Material: 

7302 90 00 − andere 
7304 Rohre und Hohlprofile, nahtlos, aus Eisen (ausgenommen Gusseisen) oder Stahl: 

 − Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe): 

7304 11 00 − − aus nicht rostendem Stahl 
7304 19 − − andere 
7305 Andere Rohre (z. B. geschweißt oder genietet) mit kreisförmigem Querschnitt und einem 

äußeren Durchmesser von mehr als 406,4 mm, aus Eisen oder Stahl: 

 − Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe): 

7305 11 00 − − mit verdecktem Lichtbogen längsnahtgeschweißt 
7305 12 00 − − anders längsnahtgeschweißt 
7305 19 00 − − andere 
7306 Andere Rohre und Hohlprofile (z. B. geschweißt, genietet, gefalzt oder mit einfach 

aneinander gelegten Rändern), aus Eisen oder Stahl: 

 − Rohre von der für Öl- oder Gasfernleitungen verwendeten Art (line pipe): 

7306 11 − − geschweißt, aus nicht rostendem Stahl 
7306 19 − − andere 
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7306 30 − andere, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl: 

 − − andere: 

 − − − Gewinderohre (glattendig oder mit Gewinde): 

7306 30 41 − − − − verzinkt: 
ex 7306 30 41 − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge, mit Formstücken, Verschlussstücken oder 

Verbindungsstücken, für Gas- oder Flüssigkeitsleitungen 
7306 30 49 − − − − andere: 
ex 7306 30 49 − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge, mit Formstücken, Verschlussstücken oder 

Verbindungsstücken, für Gas- oder Flüssigkeitsleitungen 

 − − − andere, mit einem äußeren Durchmesser von: 

 − − − − 168,3 mm oder weniger: 

7306 30 72 − − − − − verzinkt: 
ex 7306 30 72 − − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge, mit Formstücken, Verschlussstücken 

oder Verbindungsstücken, für Gas- oder Flüssigkeitsleitungen 
7306 30 77 − − − − − andere: 
ex 7306 30 77 − − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge, mit Formstücken, Verschlussstücken 

oder Verbindungsstücken, für Gas- oder Flüssigkeitsleitungen 

 − andere, geschweißt, mit nicht kreisförmigem Querschnitt: 

7306 61 − − mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt: 

 − − − mit einer Wanddicke von 2 mm oder weniger: 

7306 61 11 − − − − aus nicht rostendem Stahl: 
ex 7306 61 11 − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge, mit Formstücken, Verschlussstücken oder 

Verbindungsstücken, für Gas- oder Flüssigkeitsleitungen 
7306 61 19 − − − − andere: 
ex 7306 61 19 − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge, mit Formstücken, Verschlussstücken oder 

Verbindungsstücken, für Gas- oder Flüssigkeitsleitungen 

 − − − mit einer Wanddicke von mehr als 2 mm: 

7306 61 91 − − − − aus nicht rostendem Stahl: 
ex 7306 61 91 − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge, mit Formstücken, Verschlussstücken oder 

Verbindungsstücken, für Gas- oder Flüssigkeitsleitungen 
7306 61 99 − − − − andere: 
ex 7306 61 99 − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge, mit Formstücken, Verschlussstücken oder 

Verbindungsstücken, für Gas- oder Flüssigkeitsleitungen 
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7306 69 − − mit anderem nicht kreisförmigem Querschnitt: 
7306 69 10 − − − aus nicht rostendem Stahl: 
ex 7306 69 10 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge, mit Formstücken, Verschlussstücken oder 

Verbindungsstücken, für Gas- oder Flüssigkeitsleitungen 
7306 69 90 − − − andere: 
ex 7306 69 90 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge, mit Formstücken, Verschlussstücken oder 

Verbindungsstücken, für Gas- oder Flüssigkeitsleitungen 
7418 Haushaltsartikel, Hauswirtschaftsartikel, Sanitär-, Hygiene- oder Toilettenartikel, und Teile 

davon, aus Kupfer; Schwämme, Putzlappen, Handschuhe und ähnliche Waren, zum 
Scheuern, Polieren oder dergleichen, aus Kupfer: 

 − Haushaltsartikel, Hauswirtschaftsartikel, und Teile davon; Schwämme, Putzlappen, 
Handschuhe und ähnliche Waren, zum Scheuern, Polieren oder dergleichen: 

7418 19 − − andere: 
7418 19 90 − − − andere 
7418 20 00 − Sanitär-, Hygiene- oder Toilettenartikel, und Teile davon 
8201 Spaten, Schaufeln, Spitzhacken, Hacken aller Art, Gabeln, Rechen und Schaber; Äxte, Beile, 

Haumesser und ähnliche Werkzeuge zum Hauen oder Spalten; Geflügelscheren, 
Gartenscheren, Baumscheren und ähnliche Scheren; Sensen und Sicheln, Heu- und 
Strohmesser, Heckenscheren, Keile und andere Handwerkzeuge für die Landwirtschaft, den 
Gartenbau oder die Forstwirtschaft 

8408 Kolbenverbrennungsmotoren mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotoren): 
8408 20 − Motoren von der zum Antrieb von Fahrzeugen des Kapitels 87 verwendeten Art: 

 − − andere: 

 − − − für Acker- und Forstschlepper auf Rädern, mit einer Leistung von: 

8408 20 31 − − − − 50 kW oder weniger 
8408 20 35 − − − − mehr als 50 kW bis 100 kW 
8408 20 37 − − − − mehr als 100 kW 

 − − − für andere Fahrzeuge des Kapitels 87, mit einer Leistung von: 

8408 20 51 − − − − 50 kW oder weniger 

BGBl. III - Ausgegeben am 29. Mai 2015 - Nr. 73 249 von 883

www.ris.bka.gv.at



 

 
CE/BA/Anhang/de 127 

KN-Code Warenbezeichnung 

8408 20 55 − − − − mehr als 50 kW bis 100 kW 
8408 20 57 − − − − mehr als 100 kW bis 200 kW 
8408 20 99 − − − − mehr als 200 kW 
8408 90 − andere Motoren: 

 − − andere: 

8408 90 27 − − − gebraucht: 
ex 8408 90 27 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 

 − − − neu, mit einer Leistung von: 

8408 90 41 − − − − 15 kW oder weniger: 
ex 8408 90 41 − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8408 90 43 − − − − mehr als 15 kW bis 30 kW: 
ex 8408 90 43 − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8408 90 45 − − − − mehr als 30 kW bis 50 kW: 
ex 8408 90 45 − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8408 90 47 − − − − mehr als 50 kW bis 100 kW: 
ex 8408 90 47 − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8408 90 61 − − − − mehr als 100 kW bis 200 kW: 
ex 8408 90 61 − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8408 90 65 − − − − mehr als 200 kW bis 300 kW: 
ex 8408 90 65 − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8408 90 67 − − − − mehr als 300 kW bis 500 kW: 
ex 8408 90 67 − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8408 90 81 − − − − mehr als 500 kW bis 1 000 kW: 
ex 8408 90 81 − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8408 90 85 − − − − mehr als 1 000 kW bis 5 000 kW: 
ex 8408 90 85 − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8408 90 89 − − − − mehr als 5 000 kW: 
ex 8408 90 89 − − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
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8415 Klimageräte, bestehend aus einem motorbetriebenen Ventilator und Vorrichtungen zum 
Ändern der Temperatur und des Feuchtigkeitsgehalts der Luft, einschließlich solcher, bei 
denen der Luftfeuchtigkeitsgrad nicht unabhängig von der Lufttemperatur reguliert wird: 

8415 10 − zum Einbau in Wände oder Fenster, als Kompaktgeräte oder „Split-Systeme“ (Anlagen aus 
getrennten Einzelelementen) 

8415 20 00 − von der zum Komfort von Personen in Kraftfahrzeugen verwendeten Art 

 − andere: 

8415 81 00 − − mit Kälteerzeugungsvorrichtung und einem Ventil zum Umkehren des Kühl-
Heizkreislaufs (Umkehrwärmepumpen): 

ex 8415 81 00 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8415 83 00 − − ohne Kälteerzeugungsvorrichtung: 
ex 8415 83 00 − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8507 Elektrische Akkumulatoren, einschließlich Scheider (Separatoren) dafür, auch in 

quadratischer oder rechteckiger Form: 
8507 10 − Blei-Akkumulatoren von der zum Starten von Kolbenverbrennungsmotoren verwendeten 

Art (Starterbatterien): 

 − − mit einem Gewicht von 5 kg oder weniger: 

8507 10 41 − − − mit flüssigem Elektrolyt arbeitend: 
ex 8507 10 41 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8507 10 49 − − − andere: 
ex 8507 10 49 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 

 – – mit einem Gewicht von mehr als 5 kg: 

8507 10 92 − − − mit flüssigem Elektrolyt arbeitend: 
ex 8507 10 92 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8507 10 98 − − − andere: 
ex 8507 10 98 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8507 20 − andere Blei-Akkumulatoren: 

 − − Antriebsakkumulatoren: 

8507 20 41 − − − mit flüssigem Elektrolyt arbeitend: 
ex 8507 20 41 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8507 20 49 − − − andere: 
ex 8507 20 49 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 

 − − andere: 
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8507 20 92 − − − mit flüssigem Elektrolyt arbeitend: 
ex 8507 20 92 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8507 20 98 − − − andere: 
ex 8507 20 98 − − − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8516 Elektrische Warmwasserbereiter und Tauchsieder; elektrische Geräte zum Raum- oder 

Bodenbeheizen oder zu ähnlichen Zwecken; Elektrowärmegeräte zur Haarpflege (z. B. 
Haartrockner, Dauerwellengeräte und Brennscherenwärmer) oder zum Händetrocknen; 
elektrische Bügeleisen; andere Elektrowärmegeräte für den Haushalt; elektrische 
Heizwiderstände, ausgenommen solche der Position 8545: 

8516 10 − elektrische Warmwasserbereiter und Tauchsieder 

 − elektrische Geräte zum Raum- oder Bodenbeheizen oder zu ähnlichen Zwecken: 

8516 21 00 − − Speicherheizgeräte 
8516 29 − − andere: 
8516 29 10 − − − Radiatoren mit Flüssigkeitsumlauf 
8516 29 50 − − − Konvektoren 

 − − − andere: 

8516 29 91 − − − − mit eingebautem Ventilator 
8516 40 − elektrische Bügeleisen: 
8516 40 90 − − andere 
8516 50 00 − Mikrowellengeräte 
8516 60 − andere Öfen; Küchenherde, Kochplatten, Grillgeräte und Bratgeräte 

 − andere Elektrowärmegeräte: 

8516 71 00 − − Kaffeemaschinen und Teemaschinen 
8516 72 00 − − Brotröster (Toaster) 
8516 79 − − andere 
8517 Fernsprechapparate, einschließlich Telefone für zellulare Netzwerke oder für andere 

drahtlose Netzwerke; andere Sende- oder Empfangsgeräte für Töne, Bilder oder andere 
Daten, einschließlich Apparate für die Kommunikation in einem drahtgebundenen oder 
drahtlosen Netzwerk (wie ein lokales Netzwerk oder ein Weitverkehrsnetzwerk), 
ausgenommen solche der Positionen 8443, 8525, 8527 oder 8528: 

 − andere Sende- oder Empfangsgeräte für Töne, Bilder oder andere Daten, einschließlich 
Apparate für die Kommunikation in einem drahtgebundenen oder drahtlosen Netzwerk (wie 
ein lokales Netzwerk oder ein Weitverkehrsnetzwerk): 
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8517 69 − − andere: 

 − − − Empfangsgeräte für den Funksprech- oder Funktelegrafieverkehr: 

8517 69 31 − − − − tragbare Personenruf-, -warn- oder -suchempfänger 
8527 Rundfunkempfangsgeräte, auch in einem gemeinsamen Gehäuse mit einem Tonaufnahme- 

oder Tonwiedergabegerät oder einer Uhr kombiniert: 

 − andere: 

8527 92 − − nicht mit Tonaufnahme- oder Tonwiedergabegeräten, jedoch mit Uhr kombiniert 
8527 99 00 − − andere 
8544 Isolierte (auch lackisolierte oder elektrolytisch oxidierte) Drähte, Kabel (einschließlich 

Koaxialkabel) und andere isolierte elektrische Leiter, auch mit Anschlussstücken; Kabel aus 
optischen, einzeln umhüllten Fasern, auch elektrische Leiter enthaltend oder mit 
Anschlussstücken versehen: 

 − Wickeldrähte: 

8544 11 − − aus Kupfer 
8544 19 − − andere 
8544 20 00 − Koaxialkabel und andere koaxiale elektrische Leiter 
8544 30 00 − Zündkabelsätze und andere Kabelsätze von der für Beförderungsmittel verwendeten Art: 
ex 8544 30 00 − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
8701 Zugmaschinen (ausgenommen Zugkraftkarren der Position 8709): 
8701 20 − Sattel-Straßenzugmaschinen: 
8701 20 90 − − gebraucht 
8701 90 − andere: 

 − − Ackerschlepper und Forstschlepper (ausgenommen Einachsschlepper), auf Rädern: 

8701 90 50 − − − gebraucht 
8702 Kraftfahrzeuge zum Befördern von 10 oder mehr Personen, einschließlich Fahrer: 
8702 10 − mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor): 

 − − mit einem Hubraum von 2 000 cm3 oder weniger: 

8702 10 91 − − − neu 
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8702 90 − andere: 

 − − mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung: 

 − − − mit einem Hubraum von mehr als 2 800 cm3: 

8702 90 11 − − − − neu 

 − − − mit einem Hubraum von 2 800 cm3 oder weniger: 

8702 90 31 − − − − neu 
9302 00 00 Revolver und Pistolen, ausgenommen solche der Position 9303 oder 9304 
9303 Andere Feuerwaffen und ähnliche Geräte, bei denen die Explosionswirkung einer 

Treibladung genutzt wird (z. B. Jagd- und Sportgewehre, Vorderlader, Leuchtpistolen und 
andere nur Leuchtraketen abfeuernde Geräte, Schreckschusspistolen und -revolver, Bolzen-
Viehtötungsapparate und Leinenschießgeräte): 

9303 10 00 − Vorderlader 
9303 20 − andere Jagd- und Sportgewehre mit mindestens einem glatten Lauf: 
9303 20 10 − − mit einem Lauf, glatt 
9303 20 95 − − andere 
9303 30 00 − andere Jagd- und Sportgewehre 
9303 90 00 − andere: 
ex 9303 90 00 − − ausgenommen Leinenschießgeräte 
9304 00 00 Andere Waffen (z. B. Feder-, Luft- und Gasdruckgewehre, -büchsen und -pistolen und 

Schlagstöcke), ausgenommen Waffen der Position 9307 
9305 Teile und Zubehör für Waren der Positionen 9301 bis 9304: 

 − für Gewehre der Position 9303: 

9305 21 00 − − glatte Läufe 
9305 29 00 − − andere 

 − andere: 

9305 99 00 − − andere 
9306 Bomben, Granaten, Torpedos, Minen, Raketen, Patronen und andere Munition und 

Geschosse, Teile davon, einschließlich Rehposten, Jagdschrot und Patronenpfropfen: 

 − Patronen für Gewehre mit glattem Lauf, Teile davon; Geschosse für Luftgewehre und -
pistolen: 
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9306 21 00 − − Patronen 
9306 29 − − andere 
9306 30 − andere Patronen und Teile davon: 
9306 30 10 − − für Revolver und Pistolen der Position 9302 und für Maschinenpistolen der Position 

9301 

 − − andere: 

9306 30 30 − − − für Kriegswaffen 

 − − − andere: 

9306 30 91 − − − − Zentralfeuerpatronen 
9306 30 93 − − − − Randfeuerpatronen 
9306 30 97 − − − − andere: 
ex 9306 30 97 − − − − − ausgenommen Kartuschen für Bolzensetz- oder Nietwerkzeuge oder für 

Viehtötungsapparate, Teile davon 
9306 90 − andere 
9505 Fest-, Karnevals-/Faschings- oder andere Unterhaltungsartikel, einschließlich Zauber- und 

Scherzartikel 
9506 Geräte und Ausrüstungsgegenstände für die allgemeine körperliche Ertüchtigung, 

Gymnastik, Leicht- und Schwerathletik, andere Sportarten (einschließlich Tischtennis) oder 
Freiluftspiele, in diesem Kapitel anderweit weder genannt noch inbegriffen; Schwimm- und 
Planschbecken: 

 − Ski und Skiausrüstungen für den Wintersport: 

9506 11 − − Ski 
9506 12 00 − − Skibindungen 
9506 19 00 − − andere 
9507 Angelruten, Angelhaken und anderes Angelgerät; Handnetze zum Landen von Fischen, 

Schmetterlingsnetze und ähnliche Netze; Lockgeräte (ausgenommen solche der Position 
9208 oder 9705) und ähnliche Jagdgeräte: 

9507 10 00 − Angelruten 
9507 30 00 − Angelrollen 
9507 90 00 − andere 
9508 Karusselle, Luftschaukeln, Schießbuden und andere Schaustellerattraktionen; 

Wanderzirkusse und Wandertierschauen; Wanderbühnen 
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9602 00 00 Pflanzliche oder mineralische Schnitzstoffe, bearbeitet, und Waren aus diesen Stoffen; 
geformte oder geschnitzte Waren aus Wachs, aus Paraffin, aus Stearin, aus natürlichen 
Gummen oder Harzen oder aus Modelliermassen, und andere geformte oder geschnitzte 
Waren, anderweit weder genannt noch inbegriffen; nicht gehärtete Gelatine, bearbeitet 
(ausgenommen Gelatine der Position 3503) und Waren aus nicht gehärteter Gelatine: 

ex 9602 00 00 − bearbeitete pflanzliche und mineralische Stoffe und Waren aus diesen Stoffen 
9603 Besen, Bürsten und Pinsel (einschließlich solcher, die Teile von Maschinen, Apparaten oder 

Fahrzeugen sind), von Hand zu führende mechanische Fußbodenkehrer ohne Motor, Mopps 
und Staubwedel; Pinselköpfe; Kissen und Roller zum Anstreichen; Wischer aus Kautschuk 
oder ähnlichen geschmeidigen Stoffen: 

9603 10 00 − Besen, aus Reisig oder anderen pflanzlichen Stoffen, gebunden, auch mit Stiel 

 − Zahnbürsten, Rasierpinsel, Haarbürsten, Nagelbürsten, Wimpernbürstchen und andere 
Bürsten zur Körperpflege, einschließlich Bürsten, die Teile von Apparaten sind: 

9603 21 00 − − Zahnbürsten, einschließlich Bürsten für künstliche Gebisse 
9603 29 − − andere: 
9603 29 80 − − − andere 
9603 30 − Pinsel für Kunstmaler, Schreibpinsel und ähnliche Pinsel zum Auftragen von 

kosmetischen Erzeugnissen: 
9603 30 90 − − Pinsel zum Auftragen von kosmetischen Erzeugnissen 
9603 90 − andere 
9604 00 00 Handsiebe 
9605 00 00 Reisezusammenstellungen zur Körperpflege, zum Nähen, zum Reinigen von Schuhen oder 

Kleidung 
9606 Knöpfe, Druckknöpfe; Knopfformen und andere Teile; Knopfrohlinge 
9607 Reißverschlüsse und Teile davon: 

 − Reißverschlüsse: 

9607 11 00 − − mit Zähnen aus unedlen Metallen 
9607 19 00 − − andere 
9608 Kugelschreiber; Schreiber und Markierstifte, mit Filzspitze oder anderer poröser Spitze; 

Füllfederhalter und andere Füllhalter; Durchschreibstifte; Füllbleistifte; Federhalter, 
Bleistifthalter und ähnliche Waren; Teile davon (einschließlich Kappen und Klipse), 
ausgenommen Waren der Position 9609 

9609 Blei-, Kopier- und Farbstifte (ausgenommen Waren der Position 9608), Griffel, Minen für 
Stifte, Pastellstifte, Zeichenkohle, Schreib- oder Zeichenkreide und Schneiderkreide: 
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9609 10 − Stifte mit festem Schutzmantel: 
9609 10 10 − − Bleistifte 
9609 20 00 − Minen für Stifte 
9609 90 − andere 
9612 Bänder für Schreibmaschinen und ähnliche Bänder, mit Tinte oder anders für Abdrucke 

präpariert, auch auf Spulen oder in Kassetten; Stempelkissen, auch getränkt, auch mit 
Schachteln: 

9612 20 00 − Stempelkissen 
9613 Feuerzeuge und andere Anzünder (ausgenommen Anzünder der Position 3603), auch 

mechanisch oder elektrisch, und Teile davon, ausgenommen Feuersteine und Dochte 
9614 00 Tabakpfeifen (einschließlich Pfeifenköpfe), Zigarren- und Zigarettenspitzen, und Teile 

davon: 
9614 00 10 − Pfeifenrohformen aus Wurzelholz oder anderem Holz 
9615 Frisierkämme, Einsteckkämme, Haarspangen und dergleichen; Haarnadeln, Frisiernadeln, 

Haarklammern, Lockenwickler und ähnliche Waren, ausgenommen Waren der Position 
8516, und Teile davon 

9616 Parfümzerstäuber und ähnliche Zerstäuber zu Toilettenzwecken und Vorrichtungen und 
Köpfe dafür; Puderquasten und Kissen, zum Auftragen von Kosmetik- oder 
Körperpflegemitteln 

9617 00 Vakuum-Isolierflaschen und andere Vakuum-Isolierbehälter; Teile davon, ausgenommen 
Glaskolben 
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ZOLLZUGESTÄNDNISSE VON BOSNIEN UND HERZEGOWINA  

FÜR GEWERBLICHE ERZEUGNISSE MIT URSPRUNG IN DER GEMEINSCHAFT 

(Artikel 21) 

 

Die Zölle werden wie folgt gesenkt: 

 

a) am Tag des Inkrafttretens des Abkommens wird der Einfuhrzollsatz auf 90 v. H. des 

Ausgangszollsatzes gesenkt; 

 

b) am 1. Januar des ersten Jahres nach Inkrafttreten des Abkommens wird der 

Einfuhrzollsatz auf 80 v. H. des Ausgangszollsatzes gesenkt; 

 

c) am 1. Januar des zweiten Jahres nach Inkrafttreten des Abkommens wird der 

Einfuhrzollsatz auf 60 v. H. des Ausgangszollsatzes gesenkt; 

 

d) am 1. Januar des dritten Jahres nach Inkrafttreten des Abkommens wird der 

Einfuhrzollsatz auf 40 v. H. des Ausgangszollsatzes gesenkt; 

 

e) am 1. Januar des vierten Jahres nach Inkrafttreten des Abkommens wird der 

Einfuhrzollsatz auf 20 v. H. des Ausgangszollsatzes gesenkt; 

 

f) am 1. Januar des fünften Jahres nach Inkrafttreten des Abkommens werden die 

verbleibenden Einfuhrzölle beseitigt. 
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2501 00 Salz (einschließlich präpariertes Speisesalz und denaturiertes Salz) und reines 
Natriumchlorid, auch in wässriger Lösung oder mit Zusatz von Rieselhilfen (Antibackmittel 
oder Fluidifiantien); Meerwasser: 

 − Salz (einschließlich präpariertes Speisesalz und denaturiertes Salz) und reines 
Natriumchlorid, auch in wässriger Lösung oder mit Zusatz von Rieselhilfen (Antibackmittel 
oder Fluidifiantien): 

 − − anderes: 

 − − − anderes: 

2501 00 91 − − − − Speisesalz 
2710 Erdöl und Öl aus bituminösen Mineralien, ausgenommen rohe Öle; Zubereitungen mit einem 

Gehalt an Erdöl oder Öl aus bituminösen Mineralien von 70 GHT oder mehr, in denen diese 
Öle den Charakter der Waren bestimmen, anderweit weder genannt noch inbegriffen; 
Ölabfälle: 

 − Erdöl und Öl aus bituminösen Mineralien (ausgenommen rohe Öle) und Zubereitungen mit 
einem Gehalt an Erdöl oder Öl aus bituminösen Mineralien von 70 GHT oder mehr, in denen 
diese Öle den Charakter der Waren bestimmen, anderweit weder genannt noch inbegriffen, 
ausgenommen Ölabfälle: 

2710 11 − − Leichtöle und Zubereitungen: 

 − − − zu anderer Verwendung: 

 − − − − andere: 

 − − − − − Motorenbenzin: 

 − − − − − − anderes, mit einem Bleigehalt von: 

 − − − − − − − 0,013 g/l oder weniger: 

2710 11 41 − − − − − − − − mit einer Oktanzahl (ROZ) von weniger als 95 

 − − − − − − − mehr als 0,013 g/l: 

2710 11 51 − − − − − − − − mit einer Oktanzahl (ROZ) von weniger als 98 
2710 11 59 − − − − − − − − mit einer Oktanzahl (ROZ) von 98 oder mehr 
2710 11 70 − − − − − leichter Flugturbinenkraftstoff 
2710 19 − − andere: 

 − − − Schweröle: 

 − − − − Schmieröle; andere Öle: 

 − − − − − zu anderer Verwendung: 

2710 19 81 − − − − − − Motorenöle, Kompressorenöle, Turbinenöle 
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2836 Carbonate; Peroxocarbonate (Percarbonate); handelsübliches Ammoniumcarbonat, 
Ammoniumcarbamat enthaltend: 

2836 30 00 − Natriumhydrogencarbonat (Natriumbicarbonat) 
3402 Organische grenzflächenaktive Stoffe (ausgenommen Seifen); grenzflächenaktive 

Zubereitungen, zubereitete Waschmittel (einschließlich zubereitete Waschhilfsmittel) und 
zubereitete Reinigungsmittel, auch Seife enthaltend, ausgenommen solche der Position 3401:

3402 20 − Zubereitungen in Aufmachung für den Einzelverkauf: 
3402 20 90 − − zubereitete Waschmittel, Waschhilfsmittel und zubereitete Reinigungsmittel  
3402 90 − andere: 
3402 90 90 − − zubereitete Waschmittel, Waschhilfsmittel und zubereitete Reinigungsmittel  
3405 Schuhcreme, Möbel- und Bohnerwachs, Poliermittel für Karosserien, Glas oder Metall, 

Scheuerpasten und -pulver und ähnliche Zubereitungen (auch in Form von Papier, Watte, 
Filz, Vliesstoff, Schaum-, Schwamm-, Zellkunststoff oder Zellkautschuk, mit diesen 
Zubereitungen getränkt oder überzogen), ausgenommen Wachse der Position 3404: 

3405 40 00 − Scheuerpasten und -pulver und ähnliche Zubereitungen 
4012 Luftreifen aus Kautschuk, runderneuert oder gebraucht; Vollreifen oder Hohlkammerreifen, 

Überreifen und Felgenbänder, aus Kautschuk: 

 − Luftreifen, runderneuert: 

4012 11 00 − − von der für Personenkraftwagen (einschließlich Kombinationskraftwagen und 
Rennwagen) verwendeten Art 

4012 12 00 − − von der für Omnibusse und Lastkraftwagen verwendeten Art 
4012 19 00 − − andere 
4012 20 00 − Luftreifen, gebraucht: 
ex 4012 20 00 − − ausgenommen für zivile Luftfahrzeuge 
4202 Reisekoffer, Handkoffer, Kosmetikkoffer und Aktenkoffer, Aktentaschen, Schultaschen, 

Brillenetuis, Etuis für Ferngläser, Fotoapparate, Filmkameras, Musikinstrumente oder 
Waffen und ähnliche Behältnisse; Reisetaschen, Isoliertaschen für Nahrungsmittel oder 
Getränke, Toilettentaschen (Necessaires), Rucksäcke, Handtaschen, Einkaufstaschen, 
Brieftaschen, Geldbörsen, Kartentaschen, Zigarettenetuis, Tabakbeutel, Werkzeugtaschen, 
Taschen für Sportartikel, Schachteln für Flakons oder Schmuckwaren, Puderdosen, 
Besteckkästen und ähnliche Behältnisse, aus Leder, rekonstituiertem Leder, 
Kunststofffolien, Spinnstoffen, Vulkanfiber oder Pappe, oder ganz oder überwiegend mit 
diesen Stoffen oder mit Papier überzogen: 

 − Taschen- oder Handtaschenartikel: 

4202 32 − − mit Außenseite aus Kunststofffolien oder Spinnstoffen: 
4202 32 90 − − − aus Spinnstoffen 
4203 Kleidung und Bekleidungszubehör, aus Leder oder rekonstituiertem Leder 
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4303 Kleidung, Bekleidungszubehör und andere Waren, aus Pelzfellen: 
4303 90 00 − andere 
4814 Papiertapeten und ähnliche Wandverkleidungen; Buntglaspapier: 
4814 20 00 − Tapeten und ähnliche Wandverkleidungen aus Papier, gestrichen oder überzogen, auf der 

Schauseite mit einer Lage Kunststoff versehen, die durch Pressen oder Prägen gemustert, 
farbig oder mit Motiven bedruckt oder auf andere Weise verziert wurde 

4814 90 − andere: 

4814 90 80 − − andere: 

ex 4814 90 80 − − − Tapeten und ähnliche Wandverkleidungen aus Papier, auf der Schauseite mit 
Flechtstoffen versehen, auch parallel aneinandergefügt oder in Flächenform verwebt 

5701 Geknüpfte Teppiche aus Spinnstoffen, auch konfektioniert 
6101 Mäntel (einschließlich Kurzmäntel), Umhänge, Anoraks, Windjacken, Blousons und 

ähnliche Waren, aus Gewirken oder Gestricken, für Männer oder Knaben, ausgenommen 
Waren der Position 6103: 

6101 20 − aus Baumwolle: 
6101 20 10 − − Mäntel (einschließlich Kurzmäntel), Umhänge und ähnliche Waren 
6101 30 − aus Chemiefasern: 
6101 30 10 − − Mäntel (einschließlich Kurzmäntel), Umhänge und ähnliche Waren 
6101 90 − aus anderen Spinnstoffen: 
6101 90 20 − − Mäntel (einschließlich Kurzmäntel), Umhänge und ähnliche Waren 
6102 Mäntel (einschließlich Kurzmäntel), Umhänge, Anoraks, Windjacken, Blousons und 

ähnliche Waren, aus Gewirken oder Gestricken, für Frauen oder Mädchen, ausgenommen 
Waren der Position 6104: 

6102 10 − aus Wolle oder feinen Tierhaaren: 
6102 10 10 − − Mäntel (einschließlich Kurzmäntel), Umhänge und ähnliche Waren 
6102 20 − aus Baumwolle: 
6102 20 10 − − Mäntel (einschließlich Kurzmäntel), Umhänge und ähnliche Waren 
6102 30 − aus Chemiefasern: 
6102 30 10 − − Mäntel (einschließlich Kurzmäntel), Umhänge und ähnliche Waren 
6102 90 − aus anderen Spinnstoffen: 
6102 90 10 − − Mäntel (einschließlich Kurzmäntel), Umhänge und ähnliche Waren 
6103 Anzüge, Kombinationen, Jacken, lange Hosen (einschließlich Kniebundhosen und ähnliche 

Hosen), Latzhosen und kurze Hosen (ausgenommen Badehosen), aus Gewirken oder 
Gestricken, für Männer oder Knaben 
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6104 Kostüme, Kombinationen, Jacken, Kleider, Röcke, Hosenröcke, lange Hosen (einschließlich 
Kniebundhosen und ähnliche Hosen), Latzhosen und kurze Hosen (ausgenommen 
Badehosen), aus Gewirken oder Gestricken, für Frauen oder Mädchen 

6105 Hemden aus Gewirken oder Gestricken, für Männer oder Knaben 
6106 Blusen und Hemdblusen, aus Gewirken oder Gestricken, für Frauen oder Mädchen 
6107 Slips und andere Unterhosen, Nachthemden, Schlafanzüge, Bademäntel und -jacken, 

Hausmäntel und ähnliche Waren, aus Gewirken oder Gestricken, für Männer oder Knaben 
6108 Unterkleider, Unterröcke, Slips und andere Unterhosen, Nachthemden, Schlafanzüge, 

Negligees, Bademäntel und -jacken, Hausmäntel und ähnliche Waren, aus Gewirken oder 
Gestricken, für Frauen oder Mädchen: 

 − Unterkleider und Unterröcke: 

6108 11 00 − − aus Chemiefasern 
6108 19 00 − − aus anderen Spinnstoffen 

 − Slips und andere Unterhosen: 

6108 21 00 − − aus Baumwolle 
6108 22 00 − − aus Chemiefasern 
6108 29 00 − − aus anderen Spinnstoffen 
6115 Strumpfhosen, Strümpfe, Kniestrümpfe, Socken und andere Strumpfwaren, einschließlich 

solcher mit degressiver Kompression (z. B. Krampfaderstrümpfe), aus Gewirken oder 
Gestricken: 

6115 10 − Strumpfhosen, Strümpfe und Kniestrümpfe mit degressiver Kompression (z. B. 
Krampfaderstrümpfe): 

6115 10 10 − − Krampfaderstrümpfe aus synthetischen Chemiefasern 
6115 10 90 − − andere: 

ex 6115 10 90 − − − Kniestrümpfe (ausgenommen Krampfaderstrümpfe) oder Damenstrümpfe 

 − andere: 

6115 96 − − aus synthetischen Chemiefasern 
6115 99 00 − − aus anderen Spinnstoffen 
6116 Fingerhandschuhe, Handschuhe ohne Fingerspitzen und Fausthandschuhe, aus Gewirken 

oder Gestricken 
6117 Anderes konfektioniertes Bekleidungszubehör, aus Gewirken oder Gestricken; Teile von 

Kleidung oder von Bekleidungszubehör, aus Gewirken oder Gestricken 
6201 Mäntel (einschließlich Kurzmäntel), Umhänge, Anoraks, Windjacken, Blousons und 

ähnliche Waren, für Männer oder Knaben, ausgenommen Waren der Position 6203 
6202 Mäntel (einschließlich Kurzmäntel), Umhänge, Anoraks, Windjacken, Blousons und 

ähnliche Waren, für Frauen oder Mädchen, ausgenommen Waren der Position 6204 
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6203 Anzüge, Kombinationen, Jacken, lange Hosen (einschließlich Kniebundhosen und ähnliche 
Hosen), Latzhosen und kurze Hosen (ausgenommen Badehosen), für Männer oder Knaben: 

 − Anzüge: 

6203 11 00 − − aus Wolle oder feinen Tierhaaren 
6203 12 00 − − aus synthetischen Chemiefasern 
6203 19 − − aus anderen Spinnstoffen 

 − Kombinationen: 

6203 22 − − aus Baumwolle 
6203 23 − − aus synthetischen Chemiefasern 
6203 29 − − aus anderen Spinnstoffen 

 − Jacken: 

6203 31 00 − − aus Wolle oder feinen Tierhaaren 
6203 32 − − aus Baumwolle 
6203 33 − − aus synthetischen Chemiefasern 
6203 39 − − aus anderen Spinnstoffen 
6204 Kostüme, Kombinationen, Jacken, Kleider, Röcke, Hosenröcke, lange Hosen (einschließlich 

Kniebundhosen und ähnliche Hosen), Latzhosen und kurze Hosen (ausgenommen 
Badehosen), für Frauen oder Mädchen: 

 − Kostüme: 

6204 11 00 − − aus Wolle oder feinen Tierhaaren 
6204 12 00 − − aus Baumwolle 
6204 13 00 − − aus synthetischen Chemiefasern 
6204 19 − − aus anderen Spinnstoffen 

 − Röcke und Hosenröcke: 

6204 51 00 − − aus Wolle oder feinen Tierhaaren 
6204 52 00 − − aus Baumwolle 
6204 53 00 − − aus synthetischen Chemiefasern 
6204 59 − − aus anderen Spinnstoffen: 
6204 59 90 − − − andere 

 − lange Hosen (einschließlich Kniebundhosen und ähnliche Hosen), Latzhosen und kurze 
Hosen: 
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6204 61 − − aus Wolle oder feinen Tierhaaren 
6204 62 − − aus Baumwolle: 

 − − − lange Hosen (einschließlich Kniebundhosen und ähnliche Hosen): 

 − − − − andere: 

6204 62 39 − − − − − andere 
6204 63 − − aus synthetischen Chemiefasern: 

 − − − lange Hosen (einschließlich Kniebundhosen und ähnliche Hosen): 

6204 63 18 − − − − andere 
6204 69 − − aus anderen Spinnstoffen: 

 − − − aus künstlichen Chemiefasern: 

 − − − − lange Hosen (einschließlich Kniebundhosen und ähnliche Hosen): 

6204 69 18 − − − − − andere 
6206 Blusen und Hemdblusen, für Frauen oder Mädchen: 
6206 10 00 − aus Seide, Schappeseide oder Bourretteseide 
6206 20 00 − aus Wolle oder feinen Tierhaaren 
6206 40 00 − aus Chemiefasern 
6206 90 − aus anderen Spinnstoffen 
6207 Unterhemden, Slips und andere Unterhosen, Nachthemden, Schlafanzüge, Bademäntel und -

jacken, Hausmäntel und ähnliche Waren, für Männer oder Knaben: 

 − andere: 

6207 91 00 − − aus Baumwolle 
6207 99 − − aus anderen Spinnstoffen 
6208 Unterhemden, Unterkleider, Unterröcke, Slips und andere Unterhosen, Nachthemden, 

Schlafanzüge, Negligees, Bademäntel und -jacken, Hausmäntel und ähnliche Waren, für 
Frauen oder Mädchen 

6209 Kleidung und Bekleidungszubehör, für Kleinkinder: 
6209 20 00 − aus Baumwolle 
6209 90 − aus anderen Spinnstoffen 
6210 Kleidung aus Erzeugnissen der Position 5602, 5603, 5903, 5906 oder 5907: 
6210 20 00 − andere Kleidung, von der Art der in den Unterpositionen 6201 11 bis 6201 19 genannten 

Waren 
6210 30 00 − andere Kleidung, von der Art der in den Unterpositionen 6202 11 bis 6202 19 genannten 

Waren 
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6210 40 00 − andere Kleidung für Männer oder Knaben 
6210 50 00 − andere Kleidung für Frauen oder Mädchen 
6211 Trainingsanzüge, Skianzüge, Badeanzüge und Badehosen; andere Kleidung 
6212 Büstenhalter, Hüftgürtel, Korsette, Hosenträger, Strumpfhalter, Strumpfbänder und ähnliche 

Waren, Teile davon, auch aus Gewirken oder Gestricken: 
6212 10 − Büstenhalter 
6212 90 00 − andere 
6213 Taschentücher und Ziertaschentücher 
6214 Schals, Umschlagtücher, Halstücher, Kragenschoner, Kopftücher, Schleier und ähnliche 

Waren 
6215 Krawatten, Schleifen (z. B. Querbinder) und Krawattenschals 
6216 00 00 Fingerhandschuhe, Handschuhe ohne Fingerspitzen und Fausthandschuhe 
6217 Anderes konfektioniertes Bekleidungszubehör; Teile von Kleidung oder von 

Bekleidungszubehör, ausgenommen solche der Position 6212 
6301 Decken 
6302 Bettwäsche, Tischwäsche, Wäsche zur Körperpflege und Küchenwäsche 
6303 Gardinen, Vorhänge und Innenrollos; Fenster- und Bettbehänge (Schabracken): 

 − aus Gewirken oder Gestricken: 

6303 12 00 − − aus synthetischen Chemiefasern 
6303 19 00 − − aus anderen Spinnstoffen 

 − andere: 

6303 91 00 − − aus Baumwolle 
6303 92 − − aus synthetischen Chemiefasern 
6303 99 − − aus anderen Spinnstoffen: 
6303 99 10 − − − aus Vliesstoffen 
6304 Andere Waren zur Innenausstattung, ausgenommen Waren der Position 9404: 

 − Bettüberwürfe: 

6304 11 00 − − aus Gewirken oder Gestricken 
6304 19 − − andere 

 − andere: 

6304 91 00 − − aus Gewirken oder Gestricken 
6304 92 00 − − aus Baumwolle (ausgenommen aus Gewirken oder Gestricken) 
6304 93 00 − − aus synthetischen Chemiefasern (ausgenommen aus Gewirken oder Gestricken) 
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6305 Säcke und Beutel zu Verpackungszwecken 
6306 Planen und Markisen; Zelte; Segel für Wasserfahrzeuge, für Surfbretter und für 

Landfahrzeuge; Campingausrüstungen 
6307 Andere konfektionierte Waren, einschließlich Schnittmuster zum Herstellen von Kleidung: 
6307 10 − Scheuertücher, Wischtücher, Spültücher, Staubtücher und ähnliche Reinigungstücher 
6403 Schuhe mit Laufsohlen aus Kautschuk, Kunststoff, Leder oder rekonstituiertem Leder und 

Oberteil aus Leder: 

 − Sportschuhe: 

6403 19 00 − − andere 
6403 20 00 − Schuhe mit Laufsohlen aus Leder und Oberteil aus Lederriemen, die über den Spann und 

um die große Zehe führen 
6403 40 00 − andere Schuhe, mit einem Metallschutz in der Vorderkappe 

 − andere Schuhe, mit Laufsohlen aus Leder: 

6403 51 − − den Knöchel bedeckend: 

 − − − andere: 

 − − − − den Knöchel, jedoch nicht die Wade bedeckend, mit einer Länge der Innensohle 
von: 

6403 51 11 − − − − − weniger als 24 cm 

 − − − − − 24 cm oder mehr: 

6403 51 19 − − − − − − für Frauen 

 − − − − andere, mit einer Länge der Innensohle von: 

6403 51 91 − − − − − weniger als 24 cm 

 − − − − − 24 cm oder mehr: 

6403 51 99 − − − − − − für Frauen 
6403 59 − − andere: 

 − − − andere: 

 − − − − Schuhe, deren Blatt aus Riemen gefertigt oder nicht geschlossen ist: 

6403 59 11 − − − − − mit Absatz und Sohle mit einer größten Höhe von mehr als 3 cm 

 − − − − − andere, mit einer Länge der Innensohle von: 

6403 59 31 − − − − − − weniger als 24 cm 

 − − − − − − 24 cm oder mehr: 
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6403 59 39 − − − − − − − für Frauen 
6403 59 50 − − − − Pantoffeln und andere Hausschuhe 

 − − − − andere, mit einer Länge der Innensohle von: 

 − − − − − 24 cm oder mehr: 

6403 59 95 − − − − − − für Männer 
6403 59 99 − − − − − − für Frauen 

 − andere Schuhe: 

6403 91 − − den Knöchel bedeckend: 

 − − − andere: 

 − − − − den Knöchel, jedoch nicht die Wade bedeckend, mit einer Länge der Innensohle 
von: 

 − − − − − 24 cm oder mehr: 

6403 91 13 − − − − − − Schuhe, die nicht als Männer- oder Frauenschuhe erkennbar sind 

 − − − − − − andere: 

6403 91 16 − − − − − − − für Männer 
6403 91 18 − − − − − − − für Frauen 

 − − − − andere, mit einer Länge der Innensohle von: 

6403 91 91 − − − − − weniger als 24 cm 

 − − − − − 24 cm oder mehr: 

6403 91 93 − − − − − − Schuhe, die nicht als Männer- oder Frauenschuhe erkennbar sind 

 − − − − − − andere: 

6403 91 96 − − − − − − − für Männer 
6403 91 98 − − − − − − − für Frauen 
6403 99 − − andere: 

 − − − andere: 

 − − − − Schuhe, deren Blatt aus Riemen gefertigt oder nicht geschlossen ist: 

6403 99 11 − − − − − mit Absatz und Sohle mit einer größten Höhe von mehr als 3 cm 

 − − − − − andere, mit einer Länge der Innensohle von: 

6403 99 31 − − − − − − weniger als 24 cm 

 − − − − − − 24 cm oder mehr: 
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6403 99 33 − − − − − − − Schuhe, die nicht als Männer- oder Frauenschuhe erkennbar sind 

 − − − − − − − andere: 

6403 99 36 − − − − − − − − für Männer 
6403 99 38 − − − − − − − − für Frauen 
6403 99 50 − − − − Pantoffeln und andere Hausschuhe 

 − − − − andere, mit einer Länge der Innensohle von: 

6403 99 91 − − − − − weniger als 24 cm 

 − − − − − 24 cm oder mehr: 

6403 99 93 − − − − − − Schuhe, die nicht als Männer- oder Frauenschuhe erkennbar sind 

 − − − − − − andere: 

6403 99 96 − − − − − − − für Männer 
6403 99 98 − − − − − − − für Frauen 
6404 Schuhe mit Laufsohlen aus Kautschuk, Kunststoff, Leder oder rekonstituiertem Leder und 

Oberteil aus Spinnstoffen 
6405 Andere Schuhe 
6505 Hüte und andere Kopfbedeckungen, gewirkt oder gestrickt oder aus Stücken (ausgenommen 

Streifen) von Spitzen, Filz oder anderen Spinnstofferzeugnissen hergestellt, auch 
ausgestattet; Haarnetze aus Stoffen aller Art, auch ausgestattet: 

6505 10 00 − Haarnetze 
6505 90 − andere: 

 − − andere: 

6505 90 10 − − − Baskenmützen, Uniformmützen ohne Schirm, Strickmützen, Feze, Chéchias und 
ähnliche schirmlose Kopfbedeckungen 

6505 90 30 − − − Mützen, Uniformkappen und dergleichen, mit Schirm 
6505 90 80 − − − andere 
6506 Andere Hüte und Kopfbedeckungen, auch ausgestattet: 
6506 10 − Sicherheitskopfbedeckungen: 
6506 10 10 − − aus Kunststoff 
6601 Regenschirme und Sonnenschirme (einschließlich Stockschirme, Gartenschirme und 

ähnliche Waren) 
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6913 Statuetten und andere keramische Ziergegenstände: 
6913 10 00 − aus Porzellan 
6913 90 − andere: 

 − − andere: 

6913 90 93 − − − aus Steingut oder feinen Erden 
7013 Glaswaren zur Verwendung bei Tisch, in der Küche, bei der Toilette, im Büro, zur 

Innenausstattung oder zu ähnlichen Zwecken (ausgenommen Waren der Position 7010 oder 
7018): 

 − Trinkgläser mit Stiel, ausgenommen Waren aus Glaskeramik: 

7013 22 − − aus Bleikristall 
7013 28 − − andere 

 − andere Trinkgläser, ausgenommen Waren aus Glaskeramik: 

7013 33 − − aus Bleikristall 
7013 37 − − andere 

 − Glaswaren zur Verwendung bei Tisch (ausgenommen Trinkgläser) oder in der Küche, 
ausgenommen Waren aus Glaskeramik: 

7013 41 − − aus Bleikristall 
7013 42 00 − − aus anderem Glas, mit einem linearen Ausdehnungskoeffizienten von 5 × 10-6 oder 

weniger je Kelvin in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 300 °C 
7013 49 − − andere 

 − andere Glaswaren: 

7013 91 − − aus Bleikristall 
7013 99 00 − − andere 
7102 Diamanten, auch bearbeitet, jedoch weder montiert noch gefasst: 

 − andere: 

7102 39 00 − − andere 
7113 Schmuckwaren und Teile davon, aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen 
7114 Gold- und Silberschmiedewaren und Teile davon, aus Edelmetallen oder 

Edelmetallplattierungen 

BGBl. III - Ausgegeben am 29. Mai 2015 - Nr. 73 269 von 883

www.ris.bka.gv.at



 

 
CE/BA/Anhang/de 147 

KN-Code Warenbezeichnung 

8702 Kraftfahrzeuge zum Befördern von 10 oder mehr Personen, einschließlich Fahrer: 
8702 10 − mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotor): 

 − − mit einem Hubraum von mehr als 2 500 cm3: 

8702 10 19 − − − gebraucht 

 − − mit einem Hubraum von 2 500 cm3 oder weniger: 

8702 10 99 − − − gebraucht 
8702 90 − andere: 

 − − mit Kolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung: 

 − − − mit einem Hubraum von mehr als 2 800 cm3: 

8702 90 19 − − − − gebraucht 

 − − − mit einem Hubraum von 2 800 cm3 oder weniger: 

8702 90 39 − − − − gebraucht 
8703 Personenkraftwagen und andere Kraftfahrzeuge, ihrer Beschaffenheit nach hauptsächlich zur 

Personenbeförderung bestimmt (ausgenommen solche der Position 8702), einschließlich 
Kombinationskraftwagen und Rennwagen: 

 − andere Fahrzeuge mit Hubkolbenverbrennungsmotor mit Fremdzündung: 

8703 21 − − mit einem Hubraum von 1 000 cm3 oder weniger: 
8703 21 90 − − − gebraucht 
8703 22 − − mit einem Hubraum von mehr als 1 000 cm3 bis 1 500 cm3: 
8703 22 90 − − − gebraucht 
8703 23 − − mit einem Hubraum von mehr als 1 500 cm3 bis 3 000 cm3: 
8703 23 90 − − − gebraucht 
8703 24 − − mit einem Hubraum von mehr als 3 000 cm3: 
8703 24 90 − − − gebraucht 

 − andere Fahrzeuge mit Kolbenverbrennungsmotor mit Selbstzündung (Diesel- oder 
Halbdieselmotor): 

8703 31 − − mit einem Hubraum von 1 500 cm3 oder weniger: 
8703 31 90 − − − gebraucht 
8703 32 − − mit einem Hubraum von mehr als 1 500 cm3 bis 2 500 cm3: 
8703 32 90 − − − gebraucht 
8703 33 − − mit einem Hubraum von mehr als 2 500 cm3: 
8703 33 90 − − − gebraucht 
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9306 Bomben, Granaten, Torpedos, Minen, Raketen, Patronen und andere Munition und 
Geschosse, Teile davon, einschließlich Rehposten, Jagdschrot und Patronenpfropfen: 

9306 30 − andere Patronen und Teile davon: 

 − − andere: 

 − − − andere: 

9306 30 97 − − − − andere: 
ex 9306 30 97 − − − − − Kartuschen für Bolzensetz- oder Nietwerkzeuge oder für Viehtötungsapparate, 

Teile davon 
9504 Gesellschaftsspiele, einschließlich mechanisch betriebene Spiele, Billardspiele, 

Glücksspieltische und automatische Kegelanlagen (z. B. Bowlingbahnen) 
9601 Elfenbein, Bein, Schildpatt, Horn, Geweihe, Korallen, Perlmutter und andere tierische 

Schnitzstoffe, bearbeitet, und Waren aus diesen Stoffen (einschließlich durch Formen 
hergestellte Waren) 

9614 00 Tabakpfeifen (einschließlich Pfeifenköpfe), Zigarren- und Zigarettenspitzen, und Teile 
davon: 

9614 00 90 − andere 
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